
R 
H 

Insolvenz-Entgelt-Fonds 
und IH-Service GmbH 

Bereich Entgeltsicherung 

Insolvenzfalle und 
Zahlungen 

25.1 Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Bereich Entgeltsi
cherung der IEF-Service GmbH bearbeiteten Insolvenzralle, die Anzahl 
der Antragsteller sowie über die beantragten, anerkannten Insolvenz
entgeltforderungen im Zeitraum 2008 bis 201 3: 

Tabelle 8: Kenndaten zur Entgeltsicherung 

dlyon Antrog- Antrog-

l.hr Insolvenz· In.ol.enzIlUe Antrog- .teUer pro steUertn bun- ."er· 
Anten 

fiUe � 100 Antrog- steUer' Insolvenz· Firmen trogt klnnt 
steUer f.ll � 100 ASt 

Anzahl in Mio. EUR in ,. 

2008 3.563 17 28.228 7,9 3.292 217,6 208,1 95,6 

2009 4.034 28 36.683 9,1 5.859 292,7 277,6 94,8 

2010 3.670 23 29.961 8,2 5.219 283,1 257,9 91,1 

2011 3.470 22 26.655 7.7 3.907 220.2 207,9 94,4 

2012 3.333 25 27.146 8,1 3.791 202,4 190,8 94,3 

2013 3.096 27 35.482 11,5 14.463 309,1 291,4 94,3 

S- ILl .. 141 114JII 1.' M.5Il s.sas.o t.4U" M,O 

Durchschnitt 3.528 24 30.693 8.7 6.089 254,2 238,9 94,0 2008 bis 2013 

RundungsdiH!renzen möglich 

I Ein Antragsteller konnte mehr als einen Antrag auf Insolvenzentgelt steHen. 

Quelle: IEF-Service GmbH 

Bund 2015/ 1 3  

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, stellten i m  Zeitraum 2008 bis 201 3  

jährlich durchschnittlich 30.693 Arbeitnehmer aus 3.528 insolventen 
Unternehmen ( Insolvenzralle) bei der IEF-Serviee GmbH Anträge 
auf Insolvenzentgelt. Dabei waren pro Unternehmen durchschnin
lieh 8,7 Antragsteller betroffen. Die Großinsolvenzen (Unternehmen 
mit mehr als 100 Antragstellern) machten 0,68 '1b aller Insolvenzralle 
aus, die von Großinsolvenzen betroffenen Antragsteller im Jahres
durchschnitt 19,8 '1b aller Antragsteller. Im Jahr 201 3 war eine deut
liche Steigerung der Zahl der Antragsteller aufgrund von Großinsol
venzen zu verzeichnen. 

Insgesamt beantragten im Zeitraum 2008 bis 201 3  die Arbeitneh
mer insolventer Unternehmen rd. 1 .53 Mrd. EUR an In olvenzentgelt; 
1,43 Mrd. EUR (rd. 94 '1b) erkannte die IEF-Service GmbH an. 
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25_2 Der RH stellte fest. dass der weitaus überwiegende Teil der Antragstel
ler auf Insolvenzentgelt aus Kleinunternehmen stammte_ Allerdings 
war im Jahr 201 3 eine Häufung von Großinsolvenzen zu verzeichnen. 
welche nach Ansicht des RH eine zusätzl iche finanzielle Herausforde
rung für den IEF darstellte_ 

26_1 ( I )  Der ISA vertrat die Arbeimehmer unentgeltlich bei der Geltend
machung ihrer Ansprüche im Insolvenzentgeltverfahren. Er war ein 
gemeinsamer Verein von Arbeiterkammer und Österreichischem 
Gewerkschaftsbund und nutzte die Infrastruktur der stark regionali
sienen (Arbeiter)Kammerorganisation an Ort und Stelle. Im Einzelnen 
ermittelte er die Ansprüche der Arbeitnehmer und leitete diese an die 
IEF-Service GmbH zur Bearbeitung weiter. Zur Vereinheitlichung der 
Rechtsansichten des ISA und der IEF-Service GmbH sowie zur Verfah
rensvereinfachung bestand ein regelmäßiger Kontakt zwischen beiden 
Rechtsträgern. 

(2) Der IEF erspane sich durch die Einschaltung des Verei ns ISA erheb
liche administrative Vorarbeiten. Nur ein geringer Anteil der Ansprü
che wurde direkt an den IEF gestellt (vornehmlich leitende Ange
stellte): 97.2 'lb der Antragsteller nützten im Jahr 201 3  die Angebote 
des Vereins. 

Der Verein ISA erhielt im Jahr 2012 für seine Leistung pro Vertretenem 
vom IEF gemäß § Uc IESG ein Pauschal honorar von 90 ELfR.24 Im 
Jahr 201 2 betrug der Aufwand der IEF-Service GmbH für den Verein 
ISA rd. 2.3 Mio. EUR. 

26.2 Der RH hielt die Einschaltung des Vereins ISA für wiruchaftlich. weil 
damit Kostenvoneile für die IEF-Service GmbH verbunden waren. 

27.1 Die möglichst rasche Zuerkennung des Insolvenzentgelts war für die 
Antragsteller von wesentlicher wiruchaftJicher Bedeutung. Deshalb 
leistete die IEF-Service GmbH sogenannte erste Zuerkennungen bzw. 
erste Teilzahlungen von InsolvenzentgelI. Nach der Einbringung des 
Antrags durch den Antragsteller unterzog der Bereich Entgeltsiche
rung den Antrag einem prüfverfahren. Der Antrag wurde vom jewei
ligen Sachbearbeiter anhand der Sach- und Rechtslage bearbeitet und 
von einem Approbantcn geprüft und genehmigt. 

24 Gtmäß § 13e Abs. 1 IESG erhidl der Verein fiir die aurgelaurenen Unkoslen je vcnrc
lenen Anspruchsberechtigten eine pauschallenc Abgtltung von 59 EUR zuzüglich USt. 

Ot:r Pauschalberrag war mit Wir'k.u.ng ab �. Jänner 2003 gemäß § 1083 ASVG jährlich 

anzupassen. 

Bund 2015/13 
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Die Dauer bis zur ersten Zuerkennung hing auch wesentlich von der 
Raschheit und der Vol lständigkeit der Stellungnahme des jeweiligen 
Insolvenzverwalters (IVW) bzw. des Arbeitgebers (AG) zu den bean
t ragten Forderungen ab. Die Erk.lärungsdauer lag im Jahr 201 2 zwi
schen 13  Tagen im bei der Geschäftsstelle Wien angesiedelten GBÜR 
und 29 Tagen bei der Geschäftsstelle Wien. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die durchschninliche Dauer bis zur 
ersten Zuerkennung ftir alle Geschäftsstellen der IEF-Service GmbH 
mit und ohne Berücksichtigung der Dauer der vorgeschalteten Stel
lungnahme des rvw bzw. AG: 

Tabelle 9: Dauer bis zur ersten Zuerkennung 

Einbezug des IVW/AG 

Dauer in Monaten 

Ouelle: IEF-Service GmbH 

Verfahrensdauer und 
Leistung serbringung 

Bund 201 5/ 1 3  

2008 

mit ohne 

2.4 1,6 

2009 2010 

mit ohne mit ohne 

2,1 1,4 2,0 1,3 

2011 2012 

mit ohne mit ohne 

2,0 1.3 1,8 1,1 

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, verringerte sich der Zeitbedarf ftir 
die erste Zuerkennung von Insolvenzentgelt im Zeitraum von 2008 

bis 201 2  durchschnittl ich um rund ein Drittel: von 2,4 Monaten auf 
1,8 Monate mit und von 1,6 Monaten auf 1 , 1  Monate ohne Berück
sichtigung der Stellungnahmen. 

27.2 Der RH anerkannte, dass es der IEF-Service GmbH im Prüfungszeit
raum gelungen war, die durchschnittliche Dauer bis zur ersten Zuer
kennung von Insolvenzentgelt um rund ein Drittel zu senken. 

28.1 ( 1 )  Anhand der Daten aus den Controllingberichten des Bereichs Ent
geltsicherung und den Auswertungen aus dem Bereich Human Resour
ces konnte der RH 

- die durchschnittlichen Durchlaufzeiten ftir d ie  Erledigung (Ender
ledigung) eines Insolvenzentgelt-Antrags sowie 

- die durchschnittliche Anzahl von enderledigten Anträgen pro VBÄ 
und Monat unter Einbezug des daftir benötigten Overheads 

als Gradmesser ftir die österreichweit erbrachte Arbeitsleistung von 
2004 bis 201 2 ermitteln: 
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Abbildung 4: Entwicklung der Leisrungserbringung seit 2004 
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Durchlaufzeiten und Arbeitsleistung 
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0,0 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0,0 

- Endertedlgung/VBÄ/Monat 37,0 33,0 33,9 29,8 27,0 32,1 26,8 24,5 24,5 
- Endertedigungsdauer in Monaten 5,6 4,2 4,1 4,0 3,8 3.4 3,3 3,6 3,1 

Quellen: IEF-Service GmbH; RH 
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(2) Bei seiner vorangegangenen Gebarungsüberprüfung2S im Jahr 2004 
hatte der RH festgestellt, dass die lAF-Service GmbH das Ziel der Sen
kung der durchschnittlichen Verfahrensdauer bis 2004 nicht erreicht 
hatte, Zwar halle sich der Zeitraum von der Antrag teilung bis zur 
erslen Zuerkennung von Insolvenzentgelt verringert, doch war die 
gesamte Verfahrensdauer nahezu unverändert geblieben. 

Wie der RH nunmehr feststellte, sank im Zeitraum 2004 bis 2012 
die durch chninliche Dauer der enderledigten Geschäftsfalle von rd, 
5,6 Monaten auf rd, 3, 1 Monate, Dies entsprach annähernd dem Aus
gliederungsziel aus dem Jahr 2001 von drei Monaten (siehe Tl 7). 

(3) Eine generelle Zielvorgabe hinsichtlich der insgesamt zu erbrin
genden Arbeitsleistung, vergleichbar mit der zu erreichenden durch
schnittlichen Dauer einer Enderledigung, wie auch eine detaillierte 
qualitative Untersuchung des Ressourceneinsatzes lag in der IEF-Ser
vi ce GmbH nicht vor. 

" Reihe Bund 2005/8 

Bund 201 5/13 
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Die Auswertung der Arbeitsleistung durch den RH ergab, dass sich die 
durchschnittliche Anzahl der enderledigten Geschäftsfalle pro VBÄ und 
Monat im Zeitraum 2004 bis 201 2  von rd. 37,0 auf rd. 24,S bzw. um 
ein Drittel verringerte. Dies lag daran, dass die Anzahl der end erle
digten Anträge von rd. 43.100 im Jahr 2004 auf rd. 32.000 im Jahr 201 2 
zurückging. Gleichzeitig stieg der Personalstand des Bereichs Entgelt
sicherung von 84,7 VBÄ auf 93,S VBÄ. Der Personalaufwand nahm 
im Zeitraum 2004 bis 201 2 von 5,39 Mio. EUR auf 8,00 Mio. EUR zu. 
Eine Ausnahme bildete das Jahr 2009 (Winschafts- und Finanzkrise), 
in dem die durchschnittliche Arbeitslei tung auf 32, 1 Enderledigungen 
pro VBÄ und Monat anstieg. 

Aussagen, welchen Einnuss der Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Erle
digung auf die Arbeitsleistung hane, konnte der RH aufgrund feh
lender diesbezüglicher Untersuchungen durch die IEF-Service GmbH 
nicht tretTen. 

28.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die IEF-5ervice GmbH bislang der EffI
zienz der Arbeitsabläufe wenig Augenmerk schenkte und keine diesbe
züglichen Untersuchungen vornahm. Gleichzeitig mit der Verkürzung 
der Verfahrensdauer war eine erhebliche Einbuße an wirtschaftlicher 
EfTlzienz des Bereichs Entgeltsicherung erkennbar: Die Anzahl der 
enderledigten Anträge ging trotz Aufstockung des Personals zurück. 
Während der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 steigerte der 
Bereich Entgeltsicherung kurzfristig seine durchschnittliche Arbeits
leistung. Dies ließ nach Ansicht des RH auf während der übrigen Zeit 
ungenutzte Leistungsreserven bzw. zeitweise geringe Auslastung im 
Bereich Entgeltsicherung der IEF-5ervice GmbH schließen. 

Der RH empfahl der IEF-Service GmbH, angesichts der seit Jahren fal
lenden EfTlzienz der Leistungserbringung im Bereich Entgeltsicherung 
die Angemessenheit des Personalstands und dessen Auslastung kritisch 
zu hinterfragen, allfallige Personalüberhänge festzustellen und Maß
nahmen zur Anpassung des Personalstands an die sachlichen Erfor
dernisse zu ergreifen. 

Darüber hinaus empfahl der RH der IEF-Service GmbH - im Zuge der 
empfohlenen Zusammenlegung der regionalen Geschäftsstellen (siehe 
TZ 6) - die Einführung einer spezialisierten. arbeitsteiligen Ablaufor
ganisation zur Vermeidung von organisatorischen Doppelglei igkeiten. 
Dabei sollte die Prozessabwicklung durch einen geeigneten administra
tiven Apparat durchgeführt und sollten die hochqualifIZierten Arbeits
kräfte auf Entscheidungsaufgaben konzentriert werden. 
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28.3 (I) Laut Stellungnahme der IEF-Service GmbH würde sie die Erledi

gungen nach inhalt/ieller Komplexität gewichten und käme daher zu 

anderen Ergebnissen als der RH. Die Kritik des RH an der fallenden 

Effizienz der Leistungserbringung bzw. der geringen Auslastung im 

Bereich Entgeltsicherung sei niellt zutreffend. 

(2) Betreffend die Ablauforganisation hielt die IEF- ervice GmbH fest, 

dass die vom RH empfohlene Spezialisierung insoweit bestehe. als fur 

die Antragsbearbeitung notwendige vorbereitende Tätigkeiten von Team

assistenten wahrgenommell werden. Hinsichtliell der IE G-Bearbeiter 

verwies die IEF-Service GmbH a uf ein Erkenntllis des Verwaltullgs

gerichtshofs aus dem Jah r  /989, wO,lOch im Bereich der Vollziehung 

des IESG generell eine abgeschlos ene rechtswissellschaftliche Hoch

sellulall bildullg Voraussetzung sei. 

28.4 ( I) Der RH entgegnete der IEF-Service GmbH. dass die von ihr 
erwähnten Gewichtungsfaktoren nicht defrnien bzw. deren Berech
nung nicht nachvollziehbar war. Der RH kritisiene neuerlich. dass 
keine umfa sende Untersuchung über die ElTrzienz der Aufgabenerle
digung im Bereich Entgeltsicherung vorlag. Die vom RH vorgenom
mene Auswenung der durch chnittlichen Leistungserbringung über 
einen Zeitraum von neun Jahren war daher ein geeignetes Mittel, um 
diesbezüglich grundSätzliche Informationen zu gewinnen. Im Ergeb
nis war ein deutlicher Trend hinsichtlich der fallenden ElTrzienz der 
Leislungserbringung bzw. einer zunehmend geringeren Auslastung 
im Bereich EntgellSicherung aufgrund des steigenden Personalstands 
bei abnehmender Fallzahl zu erkennen. Der RH erneuene daher seine 
Empfehlung. die Angemessenheit des Personalstands und des en Aus
lastung kritisch zu hinterfragen, alIrallige Personalüberhänge festzu
stellen und Maßnahmen zur Anpassung des Personalstands an die 
sachlichen Erfordernisse zu ergreifen. 

(2) Bezüglich des in der Stellungnahme angeflihnen Erkenntnisses 
des Verwaltungsgerichtshofs stellte der RH klar, dass daraus die gene
relle Notwendigkeit einer rechtswi en chaftlichen Ausbildung flir den 
Bereich des IESG-Vollzugs nicht abzuleiten war. Der RH hielt daher 
an seiner Empfehlung fest. eine spezialisiene. arbeitsteilige Ablauf
organisation zur Vermeidung von organisatorischen Doppelgleisig
keiten cinzuflihren. 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  
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29.1 ( I ) Im Zeitraum 2008 bis 201 2 zeigten sich t rotz der Bestrebungen 
der IEF-Service GmbH, Vereinheitlichungen bei der Arbeitsweise her
beizuflihren26, sowohl bei der Dauer bis zur ersten Zuerkennung al  
auch bei der Dauer der enderledigten Geschäftsfalle je Geschäftsstelle 
beachtliche Unterschiede. Die nachfolgende Tabelle zeigt dies anhand 
der Dauer bis zur ersten Zuerkennung: 

Tabelle 10: Dauer bis zur ersten Zuerkennung von Insolvenzentgelt 

2008 2009 2010 2011 2012 

Geschäftsstelle Dauer in Monaten' 

Etsenst�dt 1,1 0,9 1,2 0,7 0,9 

Gru 1,5 1,8 1,5 1,2 1,1 

Innsbruck 0,9 0,9 0,8 1,0 0,7 

Kl�genfurt 1 ,7 1,1 0,9 1,2 1,0 

linz 0,8 0,8 0,9 1,0 0,5 

Ried 0,5 0,5 0,6 0,5 0.5 

S�lzburg 1,1 1,1 1,4 1,5 1,0 

St. Pölten 1.3 1,1 1,2 0,9 0,9 

Wien 2,1 2,2 2,1 1,5 1,4 

G8ÜR2 2,0 0,9 0,9 1,9 0,7 

S/I483 8,6 10,3 9,3 9,5 11,7 
I Zeitbedarf der jeweiligen Geschäftsstelle ohne 8en.icksichtigung der Stellungnahme des IVW bzw. AG 
1 Geschaftsbereich fur uberregionale Insolvenz!n; diese, war einer Geschäftsstelle gleichgestellt. 
] Referat Sozialmissbrauch. Teil des GBUR 

QueUen: IEF-Service GmbH; RH 

Bund 201 5/13 

Die Dauer bis zur ersten Zuerkennung nahm im Zeitraum 2008 bis 2012 
im Wesentlichen in allen Geschäftsstellen (Au nahmen Geschäftsstelle 
Ried und 5MB-Referat bei der Geschäftsstelle Wien) ab. Die Bearbei
tungszeitenje Geschäftsstelle lagen bis über 100 'lb auseinander, wobei 
die Geschäftsstelle Wien mit einer Bandbreite von 1.4 Monaten (im 
Jahr 2012)  bis 2,2 Monaten (im Jahr 2009) die längste Bearbeitungs
dauer aufwies. Begründungen dafür lagen nicht vor. 

Das 5MB-Referat bei der Geschäftsstelle Wien hatte insofern eine Son
derstellung, als es aufwendige, betrugsverdächtige Anträge zu bearbei-

2i In den Jahl'f'n 2002/2004 fühnt die tEF-$(rvicC' GmbH das ProJC'kt .Einführung von 

Controlling Im Bereich EnlgeltsichC'rung"' durt'h. um möglichst konk.rttt. o�ralio

nalt Zltlt zu ronnulitrtn. nachvollziehbart Krnnzahltn zu rntwidrln und für alle 

Grschäftsstrllrn nach dtr Ausgli�l'rung 2001 rinhrillichr Bl'arbl'lIungsstandards zu 

ddlnirrtn. 
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ten hane. Allerdings übernahm es nur die 5MB-Fälle der Geschäfts
stelle Wien: die 5MB-Fälle der anderen Geschäftsstellen bearbeiteten 
diese selbst. 

(2) Die nachfolgende Tabelle zeigt - um die tatsächliche Sachbear
beiterleistung im Zeitraum 2008 bis 201 2  vergleichen zu können -
die Anzahl der Enderledigungen je Geschäftsstelle und je Sachbear
beiter-VBÄ und Monat sowie deren Dauer in Monaten, jeweils nach 
Abzug des Overheads: 

Tabelle 1 1 :  Enderledigungen (EE) je Geschäftsstelle 

2008 2009 2010 2011 2012 

GeschiftssteUe 
EE/8e-

EE 
EE/80-

EE 
EE/80-

EE 
EE/80-

EE 
EE/80-

EE 
a'b·/Mo arb·/M. arb/Mo arb./Mo arb/Mo 

Anzahl in Mo A nzahl in Mo Anzahl in Mo Anzahl in Mo Anzahl in Mo 

Etsenstldt SO 2,4 60 1,9 S6 2,6 60 1,9 6S 2,2 

(jrll 49 3,8 62 4,2 60 4,0 47 3,0 S3 2.7 

lnnsbruck SO 2.7 61 2,9 SS 2,4 SO 2,S 42 2,1 

KlJg.nfurt 44 3,8 72 2.8 48 2,S 47 2,9 44 2,9 

Unz S6 3,2 66 2,9 S4 2.7 SO 2,3 54 1,7 

Ried 44 2,3 69 2,1 71 2,1 SO 1,9 46 1,7 

Silzburg 41 2,7 66 2,6 57 3,3 40 3,3 44 2.7 

St. P6tten 70 2,9 6S 2,6 47 2.7 43 2,2 S2 2,0 

Wien S6 4,7 62 4,2 46 4,5 S2 3,7 49 3,S 

GIÜR 72 4,3 149 2.4 130 2,1 87 5,S 88 4,0 

SMI-Rtferlt 20 11.3 lS 11,7 lS 11.9 15 14,S 12 17,7 

Durchschnttt' 50 3.8 61 3,4 SI 3.3 4S 3,6 47 3,1 

gewichtet nach Fallzahlen 

EE - Enderledigungen 
Searb. - Bearbeiter 
Mo - Monat 

QueUen: IEF-Service GmbH; RH 

Die Anzahl der Enderledigungen pro Sachbearbeiler-VBÄ und Monat 
streute beachtlich zwischen den Geschäftsstellen [ohne GBÜR und 
5MB-Referat in Wien) sowie von Jahr zu Jahr. Die Anzahl der Ender-
ledigungen pro Sachbearbeiter-VBÄ und Monat lag im Jahr 201 2  zwi-
schen 42 in Innsbruck und 65 in Eisenstadt. Korrespondierend dazu 
zeigten sich erhebliche Unterschiede in der Dauer der Bearbeitung einer 
Enderledigung von 1 ,7 Monaten [Geschäftsstellen Linz und Ried) bis 
zu 3,5 Monaten [Geschäftsstelle Wien). Im Durchschnitt egalisierten 
sich die Leistungsunterschiede je Geschäftsstelle oweit, bis 201 2  das 

304 Bund 2015/ 1 3  
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Ausgliederungsziel (3-monatige Dauer bis zur Enderledigung) erreicht 
werden konnte. 

Wesentlich rur die Ermittlung der tatsächlichen Arbeitsleistung 
der Sachbearbeiter war eine korrekte Berechnung des Overheads je 
Geschäftsstelle. Dazu war festzuhalten. dass der Bereich Entgeltsiche
rung der IEF-Service GmbH den Einsatz der Sachbearbeiter im Nach
hinein durch Schätzung und nach Abzug des Overheads (Leistung der 
Sachbearbeiter z.B. rur Projekte sowie Leitung und Administration) 
ermillelte. Eine allfallige Fehleinschätzung zog eine falsche Zuord
nung der eingesetzten Ressourcen je Sachbearbeiter nach sich und 
verfalschte den Leistungsparameter Enderledigungen pro Sachbear
beiter-VBÄ und Monat. Eine laufende mit der Kostenrechnung ver
bundene Ressourcenerfassung fehlte (siehe TZ 24). 

Eine Steigerung des Overheads halle nach der Berechnungsmethode 
des Bereichs Entgeltsicherung demnach keinen Einfluss auf die Sach
bearbeiterleistung. senkte aber die Efftzienz der jeweiligen Geschäfts
stelle ( iehe TZ 28). 

Da 5MB-Referat wies im Jahr 201 2  aufgrund einer Spezialisierung 
auf betrugsverdächtige Fälle mit zwölf Enderledigungen pro Sach
bearbeiter-VBÄ und Monat und einer Dauer der Bearbeitung einer 
Enderledigung von rd. 1 7.7 Monaten kaum vergleichbare Werte auf. 
Feststellbar war aber eine Verschlechterung der beiden Indikatoren im 
Zeitraum von 2008 bis 201 2 um 40 'Ib bzw. um rd. 50 'Ib. Beim GBÜR 
stiegen die Enderledigungen pro Sachbearbeiter-VBÄ und Monat von 
2008 bis 2009 von 72 auf 1 49 und verringerten sich bis 201 2 auf 88. 
Parallel dazu halbierte sich die Dauer der Bearbeitung einer Enderle
digung von rd. 4.3 Monaten im Jahr 2008 auf rd. 2,4 im Jahr 2009 
bzw. 2. 1 Monate im Jahr 2010. Bis 201 2 (4.0 Monate) stieg die Dauer 
wieder etwa auf das Niveau von 2008 an. 

29.2 (I) Der RH hielt kritisch die seit Jahren unterschiedl iche Bearbeitungs
dauer sowie Arbeitsleistung der regionalen Geschärtsstellen der IEF
Service GmbH fest. Er sah kritisch. dass es der IEF-Service GmbH 
trotz eines umfangreichen Leistungscontrollings nicht gelang. diese 
Unterschiede zu minimieren bzw. das Ausgliederungsziel von drei 
Monaten rur eine Enderledigung durchgängig je Geschäftsstelle zu 
erfüllen. 

Nach Ansicht des RH war allerdings bemerkenswert. dass sich die Leis
tungsunterschiede österreichweit großteils egalisierten. Der RH hielt 
die bezüglich die nachträgliche Ermittlung des Overheadsje Geschäfts
stelle in Form einer Schätzung rur nicht zweckmäßig. da eine allfallige 
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Fehleinschätzung den Leistungsparameter Enderledigungen je Sach
bearbeiter-VBÄje Monat verHiIschen konnte. 

(2) Kritisch beurteilte der RH überdies die kontinuierliche Verschlechte
rung der Leistungsdaten (Enderledigung pro Sachbearbeiter-VBÄ und 
Monat sowie Dauer der Bearbeitung einer Enderledigung) des 5MB
Referats. Auch war nach Ansicht des RH die Leistungssteigerung des 
GBÜR während der Finanz- und Wirtschaft krise 2009 und 2010 her
vorzuheben. Dies verdeullichte die Rationalisierungsmöglichkeiten bei 
der Bearbeitung der Insolvenzfalle. 

Der RH empfahl der IEF-Service GmbH, den stark variierenden Zeit
bedarf bis zur ersten Zuerkennung von Insolvenzentgelt bzw. bis zur 
Enderledigung je Geschäftsstelle durch geeignete Maßnahmen (ver
schärfte Zielvorgaben, Soll-1st-Vergleiche) zu reduzieren und die vor
handenen Rationalisierungspotenziale auszuschöpfen. Dazu wären die 
vorhandenen Controllinginstrumente zu nutzen sowie eine laufende 
Ressourcenerfassung je Mitarbeiter einzufiihren (vgl. TZ 24). 

29.3 Die IEF-Service GmbHfiilrrte in ihrer Siellungnahme aus, dass die unler

sdriedlichen Bearbeilungsdauern und Fallzalrlen der einzeIrren Geschäft -

SIelIen ausjährlich helerogenen Regionalspezijika und wernen Fakloren, 

wie z.B. untersdriedliche Dauern der Stdlungnalrmen von Insolvenz

vcnvaltenr bzw. Arbeilgebenr, resullierten. Um diese regionalen Unler

sdriede zu analysieren und gegebenenfalls zu verringenr, werde die IEF

Service GmbH ab dem Jahr 2016 einen neuen strategischen Zielindikalor 

_gewichlele Enderlcdigung pro VBÄ pro Monal- vorsehen. 

29.4 Der RH anerkannte die Bereitschaft der IEF-Service GmbH, durch die Ein
fiihrung eines neuen strategischen Ziel indikators die regionalen Unter
schiede bei der Leistungserbringung im Bereich Entgeltsicherung zu 
analysieren und zu verringern. Der RH hielt in diesem Zusammenhang 
an seiner Empfehlung fest. die vorhandenen Controllinginstrumente zu 
nutzen und eine Ressourcenerfassungje Mitarbeiter einzufiihren. 

Personal der IEF-Service GmbH 

Personalstand 

306 

30.1 ( I) Das Personal der IEF-Service GmbH setzte sich aus öffentlich 
Bediensteten (Beamte), deren D ienstverhältnis noch vor Ausgliede
rung im Jahr 2001 begründet wurde und die der IEF-Service GmbH 
zur Dienstleistung zugewiesen waren, sowie aus Angestellten, deren 
Dien tverhältnis mit der IEF-Service GmbH nach Ausgliederung 
abgeschlossen wurde. zusammen. Von den rd. 127 Beschäftigten im 
Jahr 201 J waren rd. 47 Beamte. 

Bund 2015/ 1 3  
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(2) Bereits anlässlich seiner Gebarungsüberprüfung im Jahr 200127 
hatte der RH empfohlen, besonderes Augenmerk auf die Entwicklung 
des Personal- und Sachaufwands zu legen. Bei seiner Gebarungs
überprüfung im Jahr 200428 hatte er eine gezielte Personalsteuerung 
empfohlen. 

(3) Die nachfolgende Tabelle zeigt die Veränderung des Personalstands 
(in VBÄ) der IEF-Service GmbH für den Zeitraum 2008 bis 2013: 

Tabelle 12: Personalstand IEF-Service GmbH 2008 bis 2013 in VBÄ 

Entgeltsicherung 

davon 5MB-Referat 

Fondsmanagement 

GeSChäftsführun�, HR, 
Infrastruktur, Se retariate 

111' t 

Quelle: IH-Service GmbH 

8und 2 0 1 5/13 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 

in VBÄ in '10 

88,7 95,7 100,7 99,8 96,2 97,7 10,1 

5,2 10,4 11,7 13,0 10,4 11,3 117,3 

11,1 11,5 12,8 13,5 13,7 13,9 25,2 

12,1 12,9 13,9 15,8 15,6 15,8 30,6 

lU.' 120.1 127.4 121.1 125.5 127.4 11.' 

Der gesamte Personalstand der IEF-Service GmbH erhöhte sich von 
2008 bis 2013 im Jahresdurchschnitt von 1 1 1 ,9 VBÄ auf 1 27,4 VBÄ 
bzw. um rd. 13,9 'Ib, nachdem im Jahr 201 1 bedingt durch die Finanz
und Wirtschaftsk.rise mit 1 29, 1 VBÄ der Höchstwert erreicht wurde. 
Der Personalaufwand nahm im Zeitraum 2008 bis 20 1 2 von 6,75 Mio. 
EUR auf 8,04 Mio. EUR bzw. um rd. 19 'Ib zu (siehe TZ 23). 

Der Anstieg des Personals der IEF-Service GmbH resultierte vorwie
gend aus der - im Interesse der Forcierung der Betrugsbekämpfung -
erfolgten Einrichtung des 5MB-Referat im Jahr 2008. Der Personal
stand des 5MB-Referats stieg seit seiner Gründung im Jahr 2008 von 
5,2 VBÄ auf 1 1 ,3 VBÄ im Jahr 2013. Dies entsprach einer Steigerung 
um 1 17 'Ib. 

Deutlich war auch die Zunahme des administrativen Personals von 
1 2 , 1  VBÄ auf 1 5,8 VBÄ bzw. 31 'Ib im Zeitraum von 2008 bis 2013. 

11 Rrlhe Bund 2002/4 

.. Rrlh< Bund 2005/8 

307 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 11 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Personal der IEF-Service GmbH 

Gehaltsschema 

308 

(4) Nach Angaben de BMASK war die personelle Ausstattung ange
messen, um auch kurzfristig starke Zusatzanforderungen der Inan
spruchnahme der Insolvenzentgeltsicherung quantitativ und quali
tativ bewältigen zu können. Zur Untermauerung dieser Angabe legte 
das BMASK aber keine quantifIzierten Unterlagen (z.B. zur Personal
planung) vor. 

30.2 Der RH k.ritisierte, dass das BMASK über keine quantifIZierten Unter
lagen zur Personalplanung verfügte, dennoch aber ein Personalanstieg 
in der IEF-Service GmbH von 1 3,9 'lb im Zeitraum 2008 bis 2013 fest
stellbar war. Er verwies auf seine Empfehlungen aus den Jahren 2001 

und 2004, besonderes Augenmerk auf die Entwicklung des Personal
und Sachaufwands zu legen sowie eine Personalsteuerung einzufüh
ren, bzw. auf seine Kritik am steigenden Personalaufwand in TZ 23. 

30.3 Die IEF-Service GmbH führte in ihrer Stellungnahme aus, dass sich 

die Steigerungen des Persona/aufwa nds im Zeitraum 2008 bis 20/2 

a uf jährlich rd. 4 % beliefen und überwiegend auf Kollektivvemags

erhöhungen und Vorrückungen der Beamten zurückzuführen waren. 

Seit der letzten Geba rungsüberprüfung des RH im Jahr 2004 sei der 

Sachaufwand bis zum Jahr 2013 um rd. JO % gesunke,l. 

Betreffend die Persona/planung und -steuerung verwies die IEF-Ser

vice GmbH auf das monatliche Personalcontrolling, die mit dem Eigen

/ümer abgestimmte Per onalstrategie sowie Prognosen der Persona/

strukturen/wicklung an das BMA K. 

30.4 Der RH hielt neuerlich fest, dass lediglich eine Festlegung des BMASK 
zur Beibehaltung der Personalausstattung bestand und keine Perso
nal trategie basierend auf einer aktuellen Prozessanalyse zur Quan
tiflzierung des notwendigen Personaleinsatzes vorlag (siehe TZ 23). 

Der RH verwies in diesem Zusammenhang auch neuerlich auf seine 
Empfehlung, angesichts der seit Jahren fallenden EfTlzienz der leis
tungserbringung im Bereich Entgeltsicherung die Angemessenheit des 
Personalstand und dessen Auslastung kritisch zu hinterfragen, all
fal lige Personalüberhänge festzustellen und Maßnahmen zur Anpas
sung des Personalstands an die sachlichen Erfordernisse zu ergreifen 
(siehe TZ 28). 

31.1 ( I)  Da zur Zeit der Gebarungsüberprüfung geltende Gehaltssystem der 
IEF-Service GmbH für Angestellte wurde 2004 eingeführt. Im Jahr 2012 

wurde das Belohnungssystem an den Grundsätzen des BMASK orien
tiert und die Anrechnung von Vordienstzeiten verbessert. 

Bund 2015/1 3 
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Die Gehaltsfe tsetzung erfolgte durch ein diffiziles Bewertungsschema 
mit einem Notenschema von Eins (schlecht) bis Zehn (sehr gut), um die 
Lei tung bereitschaft der Angestellten der IEF-Service GmbH gezielt zu 
steigern. Es galt nicht für die zur Dienstleistung zugeteilten Beamten. 
Die Benotung knüpfte an die drei Indikatoren Leistung, soziale Kom
petenz und Kundenorientierung an. Jeder Angestellte konnte maxi
mal alle zwei Jahre anhand der Beurteilungskriterien eine individuelle 
Gehaltserhöhung erhalten. Insgesamt waren zumindest sieben indivi
duelle Gehaltserhöhungen vorgesehen. Die Beurteilung desjeweiligen 
Angestellten oblag dem Vorgesetzten. 

(2) De faclO kam die ganze Bandbreite der Notenskala nicht zur Anwen
dung. Im Zeitraum ab der Einführung des Gehaltssystems 2004 bis 
2013 ergab sich beim Leistungsindikator Leistung ein Durchschnitts
wert von 9,25, beim Leistungsindikator Kundenorienlierung von 9,43 

und beim Leistungsindikalor soziale Kompetenz von 9.49. 

(3) Theoretisch ermöglichte die bestmögliche Leistungsbeurteilung eine 
Gehaltserhöhung um rd. 60'1b innerhalb von 14 Jahren. Tatsächlich 
bewegten sich die mei ten Biennalsprünge in einer Größenordnung 
von 5 '1b bis 6 '1b. 

31.2 Nach Ansicht des RH war da System zur Festlegung der Gehaltshöhe 
der IEF-Service GmbH nicht geeignet, die Lcistungsbereitschaft der 
Angestellten gezielt zu steigern, weil Differenzierungen fehlten. Der RH 
verwies in diesem Zusammenhang auf die Häufung von hohen Noten 
und die damit verbundenen hohen Biennalsprünge von 5 '1b bis 6 '1b. 

Der RH wiederholte in diesem Zusammenhang auch die Kritik an der 
hohen Steigerung der Personalaufwendungen (siehe TZ 23). 

Der RH empfahl der IEF-Service GmbH. im Interesse der Förderung 
überdurchschnittlicher Leistungen ein vom Gehaltssystem abgekop
peltes Belohnungssy tem. das nur deutlich über dem Durchschnitt lie
gende Leistungen honoriert. einzuführen. 

31.3 Laut StellulIgllahme der IEF-Service GmbH sehe das im Jahr 2004 ein

gefiihrte Gehaltsschema vergleichsweise niedrige Einstiegsgehälter ulld 

etwas höhere Gehaltsspriillge in deli Atifallgsjahrell vor, die sich in den 

späteren Jahren deutlich verringern. Dies habe auf grund der Altersstruk

tur des Personals zur Folge, das ill den nächsten Jahren der größte 

Teil der Angesrellren a ufgrund ihrer langen Unternehmellszugehörig

keir in Zukunft nur geringe GehaIrserhöhungen ill Höhe VOll ma.rimal 

2 % (bei eillem Akademiker) erreicheIl werden. Das Belollllullgsscilema 

habe seir dem J. Quartal 2012 den Richrliniell fi1r die Gewährullg von 

Belohllungell und Leisrungsprämiell des BMASK zu enrsprechen. 
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31.4 Der RH entgegnete der IEF-Service GmbH. dass die nunmehr gerin
geren Gehaltssteigerungen nur mehr der Altersstruktur der IEF-Ser
vice GmbH zuzuschreiben waren. Die Übernahme der Richtlinien für 
die Gewährung von Belohnungen und Leistungsprämien des BMASK 
als Maßstab durch die IEF-Service GmbH hatte keinen grund äLZlichen 
Einnuss auf da Gehaltsschema. Der RH wiederholte daher eine Kri
tik. dass das Sy tem zur Festlegung der Gehaltshöhe der IEF-Service 
GmbH nicht geeignet war. die Leistungsbereitschaft der Angestellten 
gezielt zu steigern. weil Differenzienlngen bei der Leistungsbeunei
lung fehlten. 

Internes Kontrollsystem und Risikomanagement 

IKS und Geschäfts

verteilung 

310 

32.1  ( I) In der IEF-Service GmbH gab es kein gesondenes Regelwerk zum 
Internen Kontrollsystem (iKS). aber eine Fülle an IKS-relevanten Richt
linien. Leitniden und Weisungen. z.B. zu Fondssachbearbeitung. Exe
kutionen. Telebanking. Verwendung und Führung von Handkassen. 
Kreditaufnahme. Be chaffung usw. 

Die Richtlinie Korruptionsprävention der IEF-Service GmbH deflOiene 
die geltenden Regelungen zur Korruptionsprävemion (insbesondere 
Verbot der Voneilsannahme. Befangenheit und Unvereinbarkeit). Diese 
Richtlinie trat 2013 in Kraft. 

(2) In der Ge chärt ordnung der IEF-Service GmbH war die Geschäfts
veneilung bezüglich der bei den Geschäftsführer geregelt. Diese sah 
eine Aufteilung der Zuständigkeiten vor. welche in den Grundzügen 
der Aufgabenveneilung vor Ausgliederung der IEF-Service GmbH ent
sprach. 

- Die Bereiche Entgeltsicherung und Human Resources (inklusive 
Recht und Organisation) waren dem einen Geschäftsführer zuge
ordnet. 

- die Bereiche Fondsmanagement sowie Infrastruktur dem anderen 
Geschäftsführer; 

- das Controlling. die Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und die Interne 
Revision oblagen grundsäLZlich beiden Geschäftsführern. 

Im Geschäftsbereich Fondsmanagement waren das Rechnungswesen 
und die Fondssachbearbeitung. welche die Abwicklung der IEF-Ange
legenheiten wahrnahm. gemeinsam angesiedelt. Der Geschäftsbereichs
leiter konnte dadurch in der Fondssachbearbeitung Sachentscheidungen 

Bund 2015,13  
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(z.B. Forderungsverzicht gegenüber dem insolventen Dienstgeber) tref
fen und gleichzeitig deren finanzielle Abwick.lung (z.B. Forderung aus
buchen bzw. abschreiben) veranlassen. Dies widersprach dem Vier
Augen-Prinzip Uedem wesentlichen Vorgang folgt eine Gegenkontrolle 
bzw. eine einzelne Person darf nicht alleine flir einen Prozess ver
antwortlich sein) sowie dem Prinzip der Funktionstrennung (in einer 
Organisationseinheit müssen Auftragserfullung und Auftragskontrolle 
- Soll-1st-Vergleich - getrennt sein). 

32.2 Der RH wies kritisch auf die Geschäftsveneilung der IEF-Service GmbH 
hin, die weder die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips noch die Funk
tionstrennung sicherstellte. 

Der RH empfahl dem BMASK und der IEF-Service GmbH die Zusam
menlegung der Entgeltsicherung mit dem Fondsmanagement zu einem 
Geschäftsbereich sowie die Zusammenflihrung der bisherigen Bereiche 
Infrastruktur und Human Resources sowie des Teilbereichs Rechnungs
wesen (aus dem bisherigen Bereich Fondsmanagement) zu einem wei
teren Bereich. Eine IKS-konforme Organisation erforden die Tren
nung von Fondsmanagement und Rechnungswesen. Diese Trennung 
würde zudem ein verstärktes wirt chaftliches Denken forcieren, weil die 
Gesamtkostensicht (wie viel kostet die Abwicklung eines Insolvenzfalls) 
durch die gemeinsame Zuständigkeit flir die Insolvenzentgelt-Aus
zahlung und deren Refinanzierung in den Mittelpunkt rücken würde. 

Ferner empfahl der RH der IEF-Service GmbH, die einzelnen IKS-rele
vanten Vorgaben ZU einem einheitlichen Regelwerk zusammenzufas
sen, um des en Vollständigkeit zu sichern sowie dessen Handhabung 
zu erleichtern. 

32.3 (J) Laut Stellungnahme des BMASK sei es durchaus simwoll, die Auf

bau- und Ab/auforganisation der /EF-Service GmbH einer Funktions

prüfung zu unterziehen. Jedoch sei es erst danach zweckmäßig, abschlie

ßelIde SchlussfolgerulIgen zu ziehen und legistische Schritte zu p rüfen. 

(2) Laut Stellungltahme der IEF-Service GmbH berücksichtige die 

vom RH empfohlene Zusammenlegung des hoheitlichen Bereiclls Ent

ge/tsicherullg und des p rivatwirtschajlliche'l Bereichs Fondsmanage

melll nicht, das die hoheitliche Anrragsbearbeitung und Zuerken

nung/Abweisung von Illsolvenulllgeit a ufgrund expliziter gesetzlicher 

Vora ussetzungen zu erfolgen habe. Eine Zusammenlegung der hetero

genen Bereiche Infmstroktur, Humarl Resources und Rechnungswesen 

sei aus Sicht der IEF-Service GmbH orgallisationsanalytisch proble

matiscll und u nzweckmäßig. 
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Die Zusammenfassung der IKS-relevallIe/l Vorgaben zu einem ein

heitlichen Rege/werk sagte die IEF-Service GmbH grundsätzlich zu. 

Die Funktionstren/JUng im Fondsmarwgemem sei laut IEF-Service 

GmbH gegeben. Das Vier-Augen-Prinzip sei auch dadurch erfüllt, 

dass jeder Vorgang von zumindest drei Per onen bea rbeitet werde. 

A uch seien die ellIsprec/lenden A rbeitsschrille (Eingabe, Erfassung, 

Erstellung, Bestätigung) von der Genehmigung personell und funkti

onell streng getrellIll. 

32.4 (I) Der RH anerkannte die grundsätzliche Bereitschaft des BMASK. 
eine Funktionsprufung der IEF-Service GmbH einzuleiten. 

(2) Der RH entgegnete der IEF-Service GmbH. dass seit 2001 die Ver
waltung des IEF sowie die Abwicklung der Insolvenzentgeltanspruche 
ausgeglieden waren. Der Gesetzgeber übenrug damit auch die damit 
verbundenen hoheitlichen Aufgaben in eine privatrechtliche Organisa
tionsform. Aufgrund dessen war mit Au nahme der Zahl der Geschäfts
stellen und deren önlichem Wirkungsbereich dem Eigentümer BMASK 
bzw. den zu tändigen Organen der Gesellschaft die Regelung der inter
nen Organisation der IEF-Service GmbH überlassen. 

Weiters entgegnete der RH der IEF-Service GmbH. dass die Zusammen
legung der Bereiche Entgeltsicherung und Fondsmanagement einer
seits die durchgängige Einflihrung des Vier-Augen-Prinzips sowie des 
Prinzips der Funktionstrennung gewährleisten. andererseits wesent
liche EffIzienzpotenziale erschließen würde. Er hielt daher seine Emp
fehlung aufrecht. im Interesse einer IKS-konformen Organisation das 
Fondsmanagement vom Rechnungswesen zu trennen. 

33.1 (I) Der RH überprufte anhand der Auswahl einiger Geschäftsfalle die 
Dokumentation der Abwicklung der Insolvenzentgelt-Verfahren sowie 
der Fondssachbearbeitung. 

Die Dokumentation geschah durchwegs mittels Papierakt. Die aktenmä
ßige Erfassung erfolgte - nach der organisatori ehen Zugehörigkeit -
getrennt nach Entgeitsicherungsbereich (Geschäftsfall) und Fondsma
nagementbereich [Betriebsakt). Dadurch lag kein Gesamtakt über den 
jeweiligen Insolvenzfall vor. 

Die Berechnung der lEG-Anspruche erfolgte rr -gestützt mittels des 
sogenannten Insolvenzbearbeitungsprogramms. 

Bund 2 0 1 5/1 3 
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(2) Aus dem Papierakt ging der Ablauf der von der IEF-Service GmbH 
gesetzten Verfahrensschriue bzw. deren Begründung nicht direkt her
vor. Dies galt sowohl für die Abwicklung der lEG-Verfahren als auch 
für die Fondssachbearbeitung. Die jeweils angelegten Papierakten 
bestanden lediglich aus einer Sammlung von Beilagen bzw. Informa
tionen in Papierform wie z.B. Arbeitsverträge, Antragstellungen, Ver
sicherungsdatenauszüge, öffentliche Gerichtsakte, Informationen der 
Gläubigerschutzverbände über gerichtliche Vorgänge etc. sowie aus 
dem Schriftverkehr der IEF-Service GmbH mit Drinen. Das jeweilige 
Geschäftsstück enthielt in der Regel keine aussagekräftige Chronolo
gie. Oftmals fehlte auch eine Durchnummerierung der Seiten, so dass 
eine Überprüfung der Vollständigkeit der Beilagen nicht möglich war. 

(3)  Aus den Geschäftsführer- sowie Aufsichtsratsprotokollen war zu 
den jeweiligen Insolvenzfallen ebenfalls nichts Näheres zu entneh
men (siehe TZ 7). Insgesamt war anhand der vorliegenden Akten per
sonenunabhängig eine umfassende Nachvollziehbarkeit der Geschäfts
falle zeitaufwändig und verlangte eine komplette Rekonstruktion der 
Vorgänge. 

33.2 Der RH kritisierte, dass die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Abwick
lung der Geschäftsfalle sowohl im Bereich der Entgeltsicherung als 
auch im Bereich des Fondsmanagements aufgrund fehlender Aufzeich
nungen über die gesetzten Maßnahmen bzw. Abläufe (Chronologie) 
und deren Begründung personenunabhängig nur unter erheblichem 
Aufwand (Rekonstruktion) sicherzustellen war. Weiters kritisierte er, 
dass die Vollständigkeit der Unterlagen wegen der fehlenden Numme
rierung nicht gewährleistet war. 

Der RH empfahl der IEF-Service GmbH, eine einheitliche Dokumenta
tion der Insolvenzfälle, der Entgeltsicherung und des Fondsmanage
ments in einem Ge chäftsstück zu schaffen. Dabei wäre auf eine chro
nologische Darstellung der durch die Verantwortlichen der IEF-Service 
GmbH gesetzten Maßnahmen zu achten und durch eine manipulati
onssichere Registrierung der Unterlagen deren vollständige Erfassung 
zu gewährleisten. 

33.3 Die IEF- ervice GmbH teilte in ihrer Strlhlllgnahmr mit, sie habe die 

Empfehlung durch das neue Bea rbeitungsprogramm .ActaNova · bereits 

umgesetzt. 
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34.1 ( I )  In den Jahren 2012/20 1 J entwickelte die IEF-Service GmbH erst
mals ein Risikomanagementsystem29. Veranrwortlich dafiir war der 
Bereichsleiter Fondsmanagement. Es wurden potenzielle Einzelrisiken 
aus der Tätigkeit der IEF-Service GmbH sowie aus der Wahrnehmung 
der Betriebspflichl fiir den IEF identifiziert und nach Schadenshöhe 
und Eintrittswahrscheinlichkeit quantifiziert. Maßnahmen zur Verhin
derung des Eintrins als auch zur Minimierung oder Vermeidung des 
Schadens wurden definiert und teilweise umgesetzt (z.B. ausfallssi
cheres Rechenzentrum). Weiters sollten entsprechende Methoden zur 
Steuerung und zum Controlling von Einzeirisiken sukze sive aufge
baut werden. Eine explizite VerneLZung des Risikomanagementsystems 
bzw. der davon priorisierten Maßnahmen mit dem strategischen Cont
rolling der IEF-Service GmbH waren nicht dokumentiert. 

Mit der Verabschiedung der Risikomanagement-Richtlinie3o sowie der 
Erstellung des ersten Risikomanagementberichts Ende Mai 2013 schloss 
die IEF-Service GmbH das Projekt ab. Weitere Risikomanagementbe
richte folgten quartalswci e. Diese wurden - basierend auf den Vor
gaben des Public Corporate Governance Kodex (siehe TZ 18) - halb
jährlich dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. 

(2) Über die Einflihrung eines Risikomanagementsystem berichtete die 
Geschäftsflihrung in der Aufsichtsratssitzung vom Juni 201 J anhand 
des ersten Risikomanagementberichts. Es wurden zwölf Hauptrisiken 
mit ihrer Eintrinswahrscheinlichkeit und der potenziellen Schadens
höhe identifiziert sowie insgesamt JJ einzelne Maßnahmen zur Risi
kominimierung fiir 2013 und 2014 erminelt. E zeigten sich 11. der 
ersten Risikoanalyse insbesondere deutliche R isiken im fehlenden Wis
ens- und Dokumentenmanagement, bei betriebssichernden Investiti-

onen, bei nicht ausreichender Liquidität im IEF und bei der Personal
entwicklung. Die zwölf Hauptrisiken waren: 

- gänzlicher bzw. teilweiser lT -Ausfall, 

- Fehlen von Notfallplänen, 

19 Ein RI51komanagtmrmsysttm �inhahtt dir syslt:matischC' Erfassung. 8t:we-nung und 
StnJerung von Untemthmrnsnsiktn. Es soll Untemt'hmto In dir Lage- vtDttun. 'xi 

dt:T Entschcldung für oder gtgtn ('!nt Altem311vr t!nt Idart VorslC::l1ung vom Invol
vitntn Risiko zu habc-n. Die: RlsikoanalySt ist wichugtr B�landt('i1 des 1)($. RISiko isl 

dabc-t J�tS Ertignis. w('lch� das Untt:'mthm('o bc-I dtT ZI!'ItrTtkhung negativ bttin

flusscn kann. 

)0 In dtT RlchthnlC' wartn du: Risikopolitik und dir Risikostr.utgit fntgehalten. dtT Risi
komanagtm�nt-Prozrs5 bcschn�bcn und dir Rollrn in ditst:m Prozess frstgtJcgt. Frr

nrr rnthlrlt dir Richtlinir �inr BtsCh�lbung der Funkuon. dtr Aufga� und drr orga

nisatonKhrn Einordnung dt'S Ri51komanagrmtnt B�auftragtrn. Dir Abgrtnzung zur 

lntrmrn Rt'Vlslon war dK'nso b(schn�bcn Wlt dlt Aufgaben d� Rislkomanagtm�nt

B�auftragttn im Hinblick auf das lKS und das Rrpor1ing. 
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- Mitarbeiter unzureichend ausgebildet; langrristiger Ausrall von 
Schlüssel-Mitarbeitern, 

- keine Nachrolgepläne für Führungskräfte, 

- Datenmanipulation, 

- keine ausreichende Liquidität im IEF. 

- unzureichende Datcnsicherung und -speicherung, 

- unzureichende Anpa sung der Software, 

- rehlendes Wissens- und Dokumentenmanagement, 

- Fehlen klarer Kompetenzbeschreibungen, 

- reh lende Festlegung betriebssichemder Investitionen sowie 

- dolose Handlungen. 

In Summe ergab sich für die zwölr Hauptrisiken eine potenzielle Scha
denshöhe von insgesamt rd. 11,2 Mio. EUR bzw. nach der Gewichtung 
der Einzelrisiken mit denjeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten von 
rd. 2.2 Mio. EUR. Der potenzielle Schaden aurgrund nicht ausreichender 
Liquidität (siehe zu den Liquiditätsproblemen 2010/2011 TZ 16) wurde 
mit maximal 250.000 EUR aurgrund der anrallenden Zinsen durch 
eine Fremdkapitalaurnahme bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 
25 'lb eingeschätzt. 

Eine inhaltliche Auseinandersetzung des Aursichtsrats mit den einzel
nen Risiken und deren Bewertung war nicht dokumentiert. 

34.2 Der RH wertete die Einflihrung eines strukturierten und rormalisier
ten Risikomanagementsystems in der IEF-Service GmbH grundsätz
lich positiv. Er kritisierte allerdings die rehlende inhaltliche Auseinan
dersetzung des Aursichtsrats mit diesem wichtigen Thema, zumal die 
Einführung erst im Jahr 2012 und sohin relativ spät errolgte. 

Der RH emprahl der IEF-Service GmbH. das R isikobewusstsein aur der 
obersten Führungs- und Aursichtsebene vermehrt zu verankern und 
dort die Risikobewertungen einer laurenden kritischen Beurteilung zu 
unterziehen. Deren Ergebnisse sollten eine wesentliche Basis für die 
Festlegung von prioritären Zielen und Maßnahmen im strategischen 
Controlling bilden. 
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34.3 Die IEF-Service GmbH sagte zu, der Empfehlung des RH h insichrlicll 

einer sreigenden Verankerung eines Risikobewussrseins im Bereich der 

Führungsebene zu folgen. Die IlIIegrarion des gesamren Planungs- und 

Sreuerungsprozes e sei bereits erfolgr; damir eiell u.a. auch Themell

sre/lungen des Risikomanagemenrs berücksichtigr worden. A uch der 

Aufsichrsrar lrabe sich mir Risikovemleidullg und -absicherung i,lIen

siv auseinandergeserzr und eingebrachr. 

34.4 Der RH beuneilte die Init iative der IEF-Service GmbH zur verstärkten 
Verankerung des Risikobewusstseins im Bereich der Führungsebene 
positiv. 

35 Zusammenfassend hob der RH die folgenden E mpfehlungen hervor: 

( 1 )  Das Verhältnis zwischen dem Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) und 
der IEF-Service GmbH wäre neu zu strukturieren und dabei die Rolle 
des BMASK, da den IEF nach außen vertritt, zu stärken. (TZ 5) 

(2 )  Im Interesse der Transparenz der öffentJichen M ittelverwen
dung wären der IEF  und die IEF-Service GmbH zusammenzufiihren. 
Als Aufsichtsorgan des IEF sollte ein fiir sämtJiche Angelegenhei
ten [Abwicklung Insolvenzentgelt-Zahlung und Fondsmanagement) 
zuständiges Gremium eingerichtet werden. [TZ 5) 

( J )  Die Funktion der IEF-Service GmbH sollte zur Wahrung der 
arbeitsmarktpoliti chen Zielsetzungen des BMASK konkretisiert wer
den. (TZ 7) 

(4) Die Lehrling fOrderung wäre aus Gründen der Transparenz von 
der Entgeltsicherung getrennt zu verrechnen. (TZ 10) 

(5) Im Zusammenwirken mit der IEF-Service GmbH soUte ein finan
zielles Vorsorgekonzept fiir den IEF entwiekelt werden. Überschüsse 
sollten i n  eine DeckungsrückIage eingestellt werden, so dass über 
den Konjunkturzyklus betrachtet der IEF ausgeglichen bilanzieren 
kann. (TZ 1 J) 
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(6) In Verbindung mit der Einfiihrung des Bundes Public Corpo
rate Govemance Kodex wäre das "Aufsichlskonzept neu" ehestens 
zu implementieren; weiters wären die internen Überwachungsins
trumente gegenüber dem IEF sowie der IEF-Service GmbH mög
lichst aufeinander abzustimmen und in einer Organisationseinheit 
zu bündeln. (TZ I B) 

(7) Die Ausgabenentwicklung der IEF-Service GmbH sollte mit einem 
verbindlich vereinbarten, restriktiven, mehrjährigen Budgetrahmen 
gedeckelt werden, um insbesondere der Ausgabendynamik im Per
sonalbereich zu begegnen. (TZ 23)  

(B) Eine Reduktion der Standorte (regionalen Ge chäftssteUen) der 
IEF-Service GmbH wäre rasch in Angriff zu nehmen. (TZ 6) 

(9) Es oUten geeignete Szenario rechnungen hinsichtlich der im 
Arbeitsprogramm der österreich ischen Bundesregierung 201 3 bis 
20 1 8  geplanten Maßnahmen zur Finanzierung des IEF erstellt wer
den, um die Auswirkungen auf die zukünftige Liquidität des IEF 
ab chätzen bzw. diese in den Gesetzgebungsproze s einfließen las
sen zu können. (TZ ( 9) 

( 1 0) Die Zu ammenlegung der bisherigen Bereiche EntgeltSiche
rung und Fondsmanagement zu einem Geschäftsbereich sowie die 
Zusammenfiihrung der bisherigen Bereiche Infrastruktur und Human 
Resources owie des Teilbereichs Rechnungswesen (aus dem bishe
rigen Bereich Fondsmanagementl zu einem weiteren Bereich wäre 
zu veranlassen. (TZ 32) 

( 1 1 )  Ein auf die Zielsetzungen des BMASK abgestimmtes Unterneh
menskonzept der IEF-Service GmbH wäre zu erstellen und mit quan
tifizierten Zielen zu versehen, insbesondere im Bereich des Fonds
managements. (TZ 1) 

( 1 2) Die Aufbauorganisation wie auch das Rechnungswesen sollten 
dahingehend überarbeitet werden, um eine transparente wirtschaft
liche Abwick.lung der Insolvenzfalle unter dem Blickpunkt ihrer 

jeweiligen Gesamtkosten zu gewährleisten. (TZ 1 )  

( 1 3) Parallel zu der Neufassung des Unternehmenskonzepts sollten 
dje Ziele überarbeitet und mit den strategischen Eigentümerinte
ressen abgestimmt werden. (TZ 8) 
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( 1 4) Die Ausgangswerte ftir die Ziel fe tJegungen wären hinsicht
lich ihrer Wirtschaftlichkeit zu durchleuchten sowie U.a. im Vorfeld 
durch Ausbau einer bereichsübergreifenden Kostenrechnung (siehe 
TZ 24) ein Schwerpunkt hinsichtlich einer betriebswirtschaftlieh 
fundierten Unternehmenssteuerung zu setzen. (TZ 8) 

( 1 5) Genehmigungspflichtige Finanzierungsvorgänge sollten in ihrer 
Gesamtheit dargestellt und auf Basis verlässlicher Entscheidungs
grundlagen der Genehmigung durch den Aufsichtsrat unterzogen 
werden. (TZ 1 5) 

( 1 6) Das Berichtswesen wäre in der vom Eigentümervertreter vor
geschlagenen Weise zu gestalten; Entscheidungen über Finanzie
rungsinstrumente wären zeitgerecht und umfassend in ihren finan
ziellen Au wirkungen darzustellen. (TZ 1 1) 

( 1 1) Eine Kostenträgerrechnung auf Basi des gesamten Ressour
renein atzes mit dem jeweiligen InsolvenzfaLl als Kostenträger wäre 
einzuftihren. (TZ 24, 29) 

( 1 8) Angesichts der seit Jahren fallenden EffIzienz der Leistungser
bringung im Bereich Entgeltsicherung sollten die Angemessenheit 
des Personalstands und dessen Auslastung kritisch hinterfragt, all
fällige Personalüberhänge festgestellt und Maßnahmen zur Anpas
sung des Personalstands an die sachlichen Erfordernisse ergriffen 
werden. (TZ 28) 

( 1 9) Im Zuge der empfohlenen Zusammenlegung der regionalen 
Ge chäftsstellen (siehe TZ 6) sollte eine speziali ierte, arbeitsteilige 
Ablauforganisation zur Vermeidung von organisatorischen Doppel
gleisigkeiten eingeftihrt werden. Dabei sollte die Prozessabwicklung 
durch einen geeigneten administrativen Apparat durchgeftihrt und 
die hochqualifIzierten Arbeit kräfte sollten auf Entscheidungsauf
gaben konzentriert werden. (TZ 28) 

(20) Der stark variierende Zeitbedarfbis zur ersten Zuerkennung von 
Insolvenzentgelt bzw. bis zur Enderledigungje Geschäftsstelle ollten 
durch geeignete Maßnahmen (verschärfte Zielvorgaben, Soll-Ist
Vergleiche) reduziert und die vorhandenen Rationalisierungspoten
ziale ausgeschöpft werden. Dazu wären die vorhandenen Control
linginstrumente zu nutzen sowie eine laufende Ressourrenerfassung 
je Mitarbeiter einzuftihren. (TZ 29, 24) 
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( 2 1 )  Auf die Entwicklung des PersonaJ- und Sachaufwands wäre 
besonderes Augenmerk zu legen und eine PersonaJsteuerung wäre 
einzufuhren. (TZ 30) 

(22) Im Interesse der Förderung überdurchschnittlicher Leistungen 
sollte ein vom Gehaltssystem abgekoppeltes Belohnungssystem ein
gefuhrt werden, das nur deutlich über dem Durchschnitt liegende 
Leistungen honoriert. (TZ 3 I )  

(23)  Die einzelnen l KS-relevanten Vorgaben sollten zu einem ein
heitlichen Regelwerk zusammengefasst werden, um dessen Vollstän
digkeit zu sichern sowie dessen Handhabung zu erleichtern. (TZ 32)  

(24) Eine einheitliche Dokumentation der Insolvenzfalle, der Ent
geItsicherung und des Fondsmanagements in einem Geschäftsstück 
sollte geschaffen werden. Dabei wäre auf eine chronologische Dar
stellung der durch die Verantwortlichen der IEF-Service GmbH 
geseczten Maßnahmen zu achten und durch eine manipulations
sichere Registrierung der Unterlagen deren vollständige Erfassung 
zu gewährleisten. (TZ )))  

(25) Das Risikobewusstsein auf der obersten Führungs- und Auf
sichtsebene sollte vermehrt verankert und die Risikobewertungen 
sollten dort einer laufenden kritischen Beurteilung unterzogen wer
den. Deren Ergebnisse sollten eine wesentliche Basis fur die Fest
legung von prioritären Zielen und Maßnahmen im strategischen 
Controlling bilden. (TZ 34) 
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IEF-Service GmbH 

Dr. Wolfgang TRITREMMEL 
(bis 24. September 2014) 

MMag. Dr. Helwig AUBAUER 
(seit 25. September 2014) 

Dkfm. Dr. Erwein PASKA 
(21 .  Februar 2005 bis 27. Februar 2008) 

Dr. Walter SITEK 
(20. März 2008 bis 8. Oktober 2009) 

MR Mag. Jo ef Attila HORVATH 
(8. Oktober 2009 bis 1 4. Juli 2013) 

Dr. Hans TRENNER 
(seit 15. Juli 2013) 

Dr. Christian STEYRER 
(15. Februar 2007 bis 1 5. Februar 2012) 

Mag. Richard FUCHSBICHLER, MBA 
(seit 1 5. Februar 201 2) 

Mag. Wolfgang PFABIGAN 
( eit I .  April 2005) 
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Landesverteidigung u n d  Sport 

Truppenübungsplatz Allentsteig 

Der Truppenübungsplatz AUentsteig mit einer Gesamtfläche von 
rd. 1 5.700 Hektar fungiene primär als Dienstleistungseinrichtung für 
den Ausbildungs- und Schießbetrieb des Bundesheeres. Seit der Inte
gration der HeeresforslVerwaltung Allentsteig im Jahr ZOl 3 war der 
Truppenübungsplatz auch für die Bewinschaftung seiner Liegenschaf
ten zuständig. 

Die organisatorische Struktur des Truppenübungsplatzes mit militärisch 
gegliedcnen Stabszellen war nicht auf dessen Aufgaben aI Dienstleis
tungseinrichtung und Winschaftsbetrieb ausgerichtet. sondern auf ein
satzbezogene. militärische Aufgaben. die der Truppenübungsplatz gar 
nicht hane. 

Nach Integration der Heeresforstverwaltung fehlten die organisa
torischen Rahmenbedingungen. insbesondere die Einführung eine 
geeigneten Rechnungswesens. um den Truppenübungsplatz mit Aus
gaben von rd. 1 3,4 Mio. EUR und Einnahmen von rd. 3,4 Mio. EUR im 
Jahr ZOI 3 unter organisatorisch und fachlich einheitlicher Verantwor
tung zu bewinschaften. 

Die Kosten- und Leistung rechnung des Truppenübungsplatzes war 
nicht auf einen Wirtschaftsbetrieb ausgelegt. die Ein- und Auszahlungen 
konnten nicht einzelnen Winschaftsbereichen (insbesondere Forst. Jagd. 
Landwinschaft und Landschaftspflege sowie Steinbruch) zugeordnet 
werden. Dadurch war der winschafUiche Erfolg in den einzeLnen Win
schal1sbereichen nicht messbar. Trotz insgesamt negativen Saldos fehl
ten Steuerungsdaten und daraus abgeleitete Steuerungsmaßnahmen. 

Eine bundesweite Gesamtplanung der chieß- und Übungstätigkeit des 
Österreichischen Bundesheeres fehlte. um die Auslastung zu optimie
ren und die Kapazitäten an Truppenübungsplätzen für das Bundesheer 
festzulegen. In den Jahren ZOOS bi ZOI Z wurde an durchschnittlich 
56 Arbeitstagen pro Jahr (rd. Z I  0(0) keine Schieß- oder Ausbildungs
anlage des Truppenübungsplatzes Allentsteig genutzt. Eine nach Stun
den berechnete Nutzung der Schieß- und Ausbildungsanlagen ergab 
eine Auslastung von rd. 2 1  010. 
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung der militärischen 
und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Bereich des Truppen
übungsplatzes AlJcntstcig im Zeitraum 2008 bis 201 3. Ein Schwer
punkt war dabei die Überprüfung der Integration der Heeresforst
verwaltung Allentsteig in den Truppenübungsplatz im Jahr 201 3 
und deren Auswirkungen. (TZ I )  

Organisatorische Änderungen beim Truppenübungsplatz 

Der Truppenübungsplatz AJlentsteig umfasst eine Gesamtfläche von 
rd. 1 5.700 ha und wurde für den Ausbildungs- und Schießbetrieb 
des Bundesheeres genutzt. Bis Ende Februar 2009 sah der Organi
salionsplan für den Truppenübungsplatz 41  I Arbeitsplätze vor. Im 
März 2009 wurde der Organisalionsplan aufgrund einer Reorgani
sation auf 325 Arbeitsplätze reduziert. (TZ 2, 3) 

Parallel zum Truppenübungsplatz bestand bis 201 3 die Heeresforst
verwaltung Allem teig mit 60 Planstellen. Die Heeresforstverwal
[Ung war für die Nutzbarmachung der militärischen Liegenschaf
ten auf dem Truppenübungsplatz zuständig. (TZ 3 )  

Nach Integration der Heeresforstverwaltung im Jahr 201 3 waren 
dem Truppenübungsplatz insgesamt 349 Arbeitsplätze zugeordnet. 
Die Organisationsstruktur des Truppenübung platzes wurde dabei 
im We entliehen beibehalten. (TZ 3) 

Teilaufgaben der Heeresforstverwaltung (Verwaltung/Rechnungs
wesen, Fremdnutzung/Vertragswesen) wurden nicht dem Truppen
übungsplatz, sondern dem Militärischen Servicezentrum 6 (nachgeord
nete Dienststelle des Militärischen Immobilienmanagementzenlrums 
des BMLVS mit Sitz in Allentsteig) übertragen, weil der Truppen
übungsplatz. nicht über die notwendige fachliche Kompetenz hiefür 
verfügte. Durch diese Aufsplittung, die insbesondere auch das Rech
nungswesen betraf, wurde eine neue Schnittstelle ge chaffen, die 
einer Bewirtschaftung des Truppenübungsplatze unter organisato
risch und fachlich einheitlicher Verantwortung entgegenstand. (TZ 3) 

Nach Integration der Heeresforstverwaltung in den Truppenübungs
platz waren die organi atorischen Rahmenbedingungen mangelhaft, 
die Kosten- und Leistungsrechnung war nicht auf einen Wirtschafts
betrieb ausgelegt und die Aufgabenerfüllung in den einzelnen Wirt-
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schaftsbereichen des Truppenübungsplatzes, die keine militärischen 
Kernaufgaben darstellten, war mangelhaft. (TZ 3) 

Organi ationsstruktur des Truppenübungsplatzes 

Der Truppenübungsplatz fungierte als DiensUeistungseinrichtung 
für den Schieß- und Ausbildungsbetrieb des Bundesheeres. Seit 
der Integration der Heeresforstverwaltung im Jahr 201 3 war der 
Truppenübungsplatz auch für die Bewirtschaftung seiner Liegen
schaften zuständig (insbesondere For t, Jagd, Landschaftspnege und 
Landwirtschaft sowie Steinbruch). Die organisatorische Struktur 
des Truppenübung platzes mit militärisch gegliederten StabszeI
len war jedoch nicht auf dessen Aufgaben als DiensUeistungsein
richtung und Wirtschaftsbetrieb ausgerichtet, sondern auf einsatz
bezogene, militärische Aufgaben, die der Truppenübungsplatz gar 
nicht hatte. (TZ 4) 

Die Organi ation des Truppenübungsplatzes, nach der dem Dienstbe
trieb rd. 89 Ofo aller Arbeitsplätze zugewiesen waren, war unzweck
mäßig und unausgewogen. (TZ 4) 

Anforderungsproftle an Führung kräfte 

Trotz der Entscheidung, die Heeresforstverwaltung Allentsteig im 
Jahr 201 3 in den Truppenübungsplatz zu integrieren, war in der 
Organisation des Truppenübungsplatzes die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche rechUiche, wirtschaftliche und forsUiche 
Kompetenz in den Anforderung profilen an Führungskräfte nicht 
vorgesehen. (TZ 5) 

Ausgaben und Einnahmen 

Im Jahresvergleich 2008 bis 201 2 reduzierten sich beim Truppen
übungsplatz und bei der Heeresforstverwaltung sowohl die Ausga
ben (um insgesamt rd. 9,3 Ofo), als auch die Einnahmen (um insge
samt rd. 30 Ofo). (TZ 6) 

Die Heeresforstverwaltung hatte zwar die Managementziele in Bezug 
auf Saldoverbesserung und Einnahmensteigerung im Projektzeit
raum 2008 bis 201 2 erfüLlt, jedoch regelmäßig einen negativen Saldo 
von bis zu rd. 8 1 7.000 EUR erwirtschaftet. (TZ 7, 8) 
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Die Geschäftsgebarung der Heeresforstverwaltung war nicht trans
parent, weil ie keine nach liegenschaften (AlJentsteig und Bruck
neudorO und Wirtschaftsbereichen getrennten Aufzeichnungen über 
die jährlichen Ausgaben und Einnahmen führte. Eine Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Bereiche war daher nicht mög
lich. Wegen der mangelnden Transparenz fehlten auch Grundlagen 
für die Steuerung der einzelnen Wirtschaftsbereiche. (TZ 8) 

Controlling-Beirat der Heeresforstverwaltung 

Der Controlling-Beirat der Heeresforstverwaltung hatte seine Bera
tungsfunktion nur unzureichend ausgeübt, weil er insbesondere nie 
die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung empfohlen 
und auch keine Empfehlungen zur jährlichen Umsetzung des Pro
jektprogramms im Sinne einer nachhaltigen Forstbewirtschaftung 
abgegeben hatte. (TZ 9) 

Kosten- und Leistungsrechnung nach Integration der Heeresforst
verwaltung 

Die Kosten- und Leistungsrechnung des Truppenübung platzes 
war nach der Integration der Heeresforstverwaltung im Jahr 201 3 
trotz Ausgaben von rd. 1 3,4 Mio. EUR und Einnahmen von 
rd. 3,4 Mio. EUR nicht auf einen Wirtschaftsbetrieb ausgelegt, weil 
die Ein- und Auszahlungen nicht den einzelnen Wirtschaftsbe
reichen (insbesondere Forst, Jagd, Landschaftspflege und Land
wirtschaft sowie Steinbruch) zugeordnet werden konnten. Dadurch 
war auch der wirtschaftliche Erfolg des Truppenübungsplatzes in  
den einzelnen Wirtschaftsbereichen nicht messbar. Durch das Feh
len von Steuerungsdaten war die Festlegung wirtschaftlicher Ziele 
erschwert. (TZ 10, 22) 

Das BMLVS nulzte die Kosten- und Leistungsrechnung nicht für 
Planungs-, Entscheidungs- und Steuerungszwecke beim Truppen
übungsplatz und setzte trotz insgesamt negativen Saldos keine 
geeigneten zahlenbasierten Steuerungsmaßnahmen. (TZ 10) 

Bund 2015/ 1 3  

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)36 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Kurzfassung 

Militärische 

Nutzung des Trup

penübungsplatzes 

Forstwirtschaft 

8und 2 0 1 5/ 1 3  

Truppenübungsplatz Allentsteig 

Wirtschaftliche Zielvorgaben für das Jahr 201 3 

Das - fachlich zuständige - Militärische Immobilienmanagement
zentrum (nachgeordnete Dienststelle des BMLVS) erarbeitete die 
wirtschaftlichen Zielvorgaben für den Truppenübungsplatz für das 
Jahr 201 3 erst im Juli des laufenden Jahres und ordnete diese nicht 
verbindlich an. (TZ 1 1 )  

Schießanlagen 

Eine bundesweite Gesamtplanung der Schieß- und Übungstätigkeit 
des Bundesheeres fehlte, um die Auslastung der Truppenübungs
plätze für das Bundesheer zu optimieren und die Kapa.zitäten festzu
legen. Gemäß den Berechnungen des RH wurde in den Jahren 2008 

bis 201 3 an durchschnittlich 56 Arbeitstagen pro Jahr (rd. 22 % der 
Arbeitstage) keine Schieß- oder Ausbildungsanlage des Truppen
übungsplatzes Allentsteig genutzt. Eine auf Stunden berechnete Nut
zung der Schieß- und Ausbildung anlagen ergab eine Auslastung 
von rd. 2 1  %. (TZ 1 2) 

Der Truppenübungsplatz führte keine einheitlichen, fT -unter Wtz
ten Aufzeichnungen über die Auslastung der Schieß- und Au bil
dungsanlagen und hatte somit auch keinen Überblick über die Nut
zung des Truppenübungsplatzes. (TZ 1 2) 

Unterkünfte 

Die Aufzeichnungen des Truppenübungsplatzes über die Auslastung 
der Unterkünfte waren für Steuerungszwecke nicht geeignet, weil 
die Daten mangelhaft waren. Gemäß den Erhebungen des RH lag 
die durchschnittliche Auslastung der Mannschaftsunterkünfte in den 
Jahren 2010 bis 201 3  bei 34,2 %, jene der Kader- und Gästeunler
künfte bei 55,5 %. (TZ 1 3) 

Mittelfristiger forstlicher Managementplan 

Der mittelfristige forstliche Managementplan (forstliches Operat) 
für den Truppenübungsplatz wurde letztmals im Jahr 2006 aktua
lisiert; dieser verfügte omit über keinen aktuellen Management
plan. (TZ 7, 14) 
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1m Zeitraum 2008 bis 201 2  erfolgte eine Überschlägerung des Holzbe
standes um durchschnittlich rd. 90 % gegenüber den Soll-Vorgaben 
im Projektprogramm, während die Waldpfiege um durchschnittlich 
rd. 39 % unter den Soll-Werten lag. Oie in der Flexibilisierungs
verordnung vorgesehene Nachhaltigkeit der Forstbewirtschaftung 
war somit gefahrdet. (TZ 1 5) 

Holzernte 

Oie Erfassung und Kontrolle der extern vergebenen Holzschläge
rungen waren mangelhaft. Das BMLVS hatte somit keinen Über
blick über die geschlägerten Holzmengen. Obwohl im Ressort keine 
Aufzeichnungen zu den geschlägerten Holzmengen vorlagen. wurde 
die achliche Richtigkeit der extern erbrachten Leistungen bestä
tigt. (TZ 1 6) 

Vergabe von Holz chlägerungen an Unternehmen 

Bei einem 201 1  direkt vergebenen Werkvertrag betreffend Holz
schlägerungen wurde der ursprüngliche Auftragswert von rd. 
58.000 EUR durch Zusatzvereinbarungen nachträglich auf insge
samt rd. 288.000 EUR erhöht. Diese Vorgangsweise führte zu einer 
Umgehung der vergaberechtlich gebotenen Ausschreibung gemäß 
den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 und somit zu 
einer Unterbindung des Wettbewerbs. (TZ 1 7) 

Holzverkäufe 201 1 und 2012 

201 1  erfolgten Holzverkäufe ohne vertragliche Preisbindung (z.B. 
nach dem Holzprei index). Die nachtTäglich vereinbarten Preisanpas
sungen waren mangels Begründung nicht nachvollziehbar. (TZ 1 8) 

Im Jahr 2012 erfolgten bereits drei Wochen nach Vertragsabschluss 
bei fünf Verträgen nachtTägliche Erweiterungen der vereinbar
ten Holzverkaufsmengen in Höhe von insgesamt rd. 520.000 EUR 
(Schätzwert) ohne neuerliche Vergabe im Wettbewerb. (TZ 1 8) 

Eine interne Kommission. die aufgrund des Vorwurfs von Holz
fehlbeständen eingerichtet wurde, zeigte Schwachstellen bei der 
Vergabe und Abwicklung von Holzschlägerungen und Holzverkäu-
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fen am Truppenübungsplatz - wie z.B. Manipulation gefahr durch 
nicht nachvollziehbare Buchhaltung und Lieferscheinsysteme - auf. 
(TZ 1 9) 

Nutzung der kampfmittelbelasleten Zonen 

Der Umfang der selbst bewirtschafteten Landwirtschaft und Land
schaftspflege wurde von 2008 bis 2012  sukzessive von rd. 1 .000 ha 
auf rd. 700 ha reduzien. Ein Großteil der Acker- und Grünland
flächen in blindgängergefahrdeten Räumen war in folge verschärf1er 
Sicherheitsbestimmungen und unterbliebener Blindgängerräumung 
nicht mehr nutzbar. Durch die Nichtbewirtschaftung entgingen dem 
BMLVS potenzielle Pachteinnahmen. rrz 20) 

Das BMLVS traf seit September 201 2 keine Entscheidung über die 
a.llfallige Umwandlung kampfmittelbelasteter Zonen des Truppen
übungsplatzes in landwirtschaftliche Nutzfläche zur Erzielung 
zusätzlicher Pachteinnahmen und über dafur erforderliche Maß
na.hmen. rrz 20) 

Pachtverträge 

Für die Jahre 2008 bis 201 2  lagen zwar Pachtverträge, aber keine 
Übersichten zu den verpachteten Flächen auf dem Truppenübungs
platz und zu den Erlösen vor, wodurch keine nachvollziehbare Steu
erung und Kontrolle hinsichtlich der Flächenverpachtung möglich 
war. (TZ 2 1 )  

Bei dem 201 4 i n  Kraft getretenen General-Pachtvertrag war ein 
ordentliches Kündigungsrecht seitens des BMLVS nicht vorgesehen, 
wodurch dieser Vertrag im Vergleich zu den Vorverträgen ungün tig 
für das BMLVS war. Eine Verlängerung des Vertrags um weitere sie
ben Jahre konnte bereits durch Verschweigung de Ressorts zu lande 
kommen. Außerdem hatte das BMLVS entgegen einer Empfehlung 
des BMF eine Auflösungsmöglichkeit auch nicht für den Fall ver
einbart, dass sich die Verpachtung für das Res ort nicht bewährte, 
z.B. bei negativer Evaluierung. rrz 2 1 )  
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Wildbestand, Abschusspläne 

Die Abschusszahlen waren in behördlichen Abschussplänen fest
gelegt, um den Wildbestand zu regulieren und die Schäden durch 
Wildverbiss in einem vertretbaren Ausmaß zu halten. Die festge
legten Abschusszahlen wurden 201 1  (Junghirsche) und 201 2  (Jung
hirsche, Kahlwild) in erheblichem Ausmaß nicht erfüllt. (TZ 23)  

Jagdpersonal 

Die ange trebte organisatorische und personelle Trennung von Jagd 
und Forst und die Konzentration auf die jeweiligen Kemaufga
ben waren nicht verwirklicht, weil das Forstpersonal des Truppen
übungsplatzes weiterhin zusätzlich im Bereich Jagd einge etzt war. 
(TZ 24) 

Elf von 1 4  jagdlichen Hilf organen waren aktive oder ehemalige 
Bedienstete des BMLVS, drei waren Privatpersonen (Stand 201 3). 
Die Auswahl der jagdlichen Hilfsorgane durch das BMLVS war man
gels Unterlagen nicht nachvollziehbar. (TZ 24) 

Verkauf von Einzelabschüssen und von Gesellschaftsjagden 

Nachvollziehbare Standards für die Vergabe von Einzelabschüssen 
und von Gesellschaftsjagden fehlten. Die Durchführung einer pri
vaten KJeinriegeljagd im Herbst 201 2  wurde wegen mangelnder Res
sourcen abgelehnt, obwohl im gleichen Zeitraum zehn Riegeljagden 
durch ressorteigenes Personal erfolgten, aus denen keine Einnah
men lukrierbar waren. Dem BMLVS entgingen dadurch Einnahmen 
von ca. 2.000 EUR (TZ 25) 

Für den Zeitraum 2009 bis 201 1  lagen keine Aufzeichnungen über 
Riegeljagden durch ressorteigenes Personal vor. (TZ 25) 

Hegeabschüsse 

Amtstierärztliche Gutachten für Hegeabschüsse (insbesondere von 
krankem oder verletztem Wild) durch res orteigenes Personal lagen 
entgegen den Vorgaben in der Jagdbetriebsordnung für den Trup
penübungsplatz aus 2010 nur unvollständig vor. (TZ 26) 
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Unentgeltliche Abschüsse von Wild 

Einladungen zu unentgeltlichen Abschüssen von Wild erfolgten .aus 
wehrpolitischem Interesse" und richteten sich überwiegend an Per
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Das .wehrpolitische Interesse" 
wa.r weder dokumentiert noch nachvollziehbar. (TZ 27) 

Pirschbezirke 

Seit der Erstvergabe von sogenannten .Pirschbezirken" (räumlich 
abgegrenzter Verkauf von Abschüssen mit Ausgehrecht) für die 
Jahre 2009/201 0  war keine Ausschreibung von Pirschbezirken mehr 
erfolgt, sondern die Verträge wurden verlängert oder es wurden frei
händige Neuvergaben ohne Ausschreibung durchgeführt. (TZ 28) 

Vorgaben für die Einrichtung von Pirschbezirken - insbesondere 
hinsichtlich Größe, Anzahl und Vergabe - fehlten in der Jagdbe
triebsordnung für den Truppenübungsplatz aus 2010 weitgehend. 
Die Größe und der Preis einzelner Pirschbezirke waren geeignet, 
potenzielle Interessenten abzuschrecken und damit den Wettbe
werb einzuschränken. Darüber hinaus war bei großen Pirschbezir
ken die Ausübung der Jagdaufsicht durch das ressorteigene Perso
nal erschwert. (TZ 28) 

In den Jahren 201 1 und 201 2  erfolgten die Vertragsabschlüsse für 
Pirschbezirke verspätet. Die Gewährung eines Preisnachlasses von 
25 % für fünf Pirschbezirke im Jahr 20 1 2  war nicht nachvollzieh
bar, weil in der vertrags losen Zeit wegen Schonzeiten nur Schwan
wild bejagt hätte werden können, und führte zu einem Einnahmen
verzicht von rd. 2 3.000 EUR. (TZ 29) 

Die Pirschbezirksverträge sahen vor, dass das Wildbret in das Eigen
tum der Abschussnehmer überging. Dies widersprach der Jagd
betriebsordnung für den Truppenübungsplatz aus 2010, wonach 
das Wildbret an das BMLVS abzugeben war. Durch die nachteilige 
Bestimmung in den Pirschbezirksverträgen entgingen dem BMLVS 
Einnahmen aus der Veräußerung des Wildbrets. Darüber hinaus war 
die Kontrolle über die Anzahl des in den Pirschbezirken tatsächlich 
erlegten Wilds erschwert. (TZ 30) 
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Zwischen den Zielvorgaben und den tatsächlich reali ierten Abbau
mengen traten in den Jahren 2008 bis 2010 Abweichungen von bis 
zu 28 % auf. für das Jahr 201 2 fehlten Zielvorgaben. (TZ 3 1 )  

Mehrdienstleistungen 

Der Truppenübungsplatz führte keine Auswertungen im Personal
wesen für Steuerungszwecke, etwa hinsichtlich der Entwicklung der 
Mehrdienstleistungen, durch. (TZ 32) 

Die Pauschale für die Mehrdienstleistungen der Angestellten der 
ehemaligen Heeresforstverwaltung in Höhe von 35 % des monat
lichen Brutto-Grundgehalts beruhte auf keinen nachvollziehbaren 
Grundlagen und blieb unverändert, obwohl sich die Anzahl der tat
sächlich geleisteten Mehrdienstleistungen von 2009 bis 20 1 3  um 
durchschnittlich rd. 52 % pro Person reduzierte. (TZ 32) 

Erfas ung der Per onaldaten 

Das BMLVS erfasste die kollektivvertraglich Be chäftigten der ehe
maligen Heeresforstverwaltung nach Integration in den Truppen
übungsplatz erst mit einjähriger Ver pätung im elektronischen Per
sonalinformationssystem des Ressorts. Es hatte bis dahin keinen 
Überblick über den Gesamtpersonalstand des Truppenübungsplatzes 
und der Heeresforstverwaltung. (TZ 33)  

Beschaffung von Fahrzeugen durch die Heeresforstverwaltung 

Die Beschaffung von fünf Geländefahrzeugen erfolgte gesplittet im 
Wege von Direktvergaben unter Umgehung der Bestimmungen des 
Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG 2006). (TZ 34) 

Instandsetzung von Heereskraftfahrzeugen 

Die Vorschriften und Abläufe für die Instandsetzung von Heeres
kraftfahrzeugen verursachten einen hohen Verwaltungsaufwand und 
lange Stehzeiten. (TZ 35) 
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Führerscheinausbildung für Angehörige der ehemaligen Heeresforst
verwaltung 

Die Bediensteten der ehemaligen Hecresforstverwalrung mussten 
aufgrund der organisatorischen Integration in den Truppenübungs
platz im Jahr 20\ 3 eine umfassende Ausbildung zum Erwerb der 
Heereslenkberechtigung absolvieren, auch wenn sie eine zivile Lenk
berechtigung für die überwiegend schon bisher gelenkten Fahneuge 
und langjährige Fahrpraxis besaßen. (TZ 36) 

Die Heereslenkberechtigungsverordnung des BMLVS aus dem 
Jahr 201 3 wies Regelungslücken auf. (TZ 36) 

Bei der Brandbekämpfung im blindgängergefährdeten Bereich 
de Truppenübungsplatzes bestand ein Sicherheitsdefizil. Die im 
Jahr 2005 eingeleiteten Planungen des BMLVS zur Beschaffung 
von splittergeschützten Brandschutzfahneugen waren zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung noch nicht abgeschlossen. (TZ 37) 
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Rechugrundllgen Wehrgesetz 2001, 8G81. I Nr. 146/2001 i.d.g.f. 
Sperrgebietsgesetz 2002, 8GB I. I Nr. 38/2002 i.d.g.f. 
Verordnung des BMlV über das Sperrgebiet AUentsteig, BGBL II Nr. 220/1997 
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Verordnung des BMLV über die Erklärung der Heeres-land- und Forstwirtschaftsverwaltung 
AUentsteig zur betriebsähnlithen Einrichtung, 8GB I. 11 Nr. 720/1986, aufgehoben durch 
BGBL I Nr. 181/2013 (Art. 10) 
Flexibilisierungsverordnung Heeresforstverwaltung Allentsteig, BGBl. II Nr. 441/2005 i.d.F. 
BGBI. II Nr. 477/2008, aufgehoben durch BGBl. I Nr. 181/2013 (Art. 10) 
forstgesetz 1975, 8GBL Hr. 440/1975 i.d.g.F. 
Niederästerreithisches Jagdgesetz 1974. LGBL Nr. 6500 i.d.g.F. 

Wald 
landwirtschaftlich genutzt 
wirtschaftlich nicht genutzte Fläche 
Ge .. mt 

Gebarung 2008 2009 

Au,gaben 

Tru ppenübungsplatz 10,90 10,96 
H eeresfo rs tve rwa ltu ng 5,81 5,13 

Gesamt 16,71 16,09 

Einnilhmen 

Truppenübungsplatz 0,19 0,20 
Heeres forstverwaLtung 7,15 4,48 

dovofJ 0,31 0,51 Einnahmen aus der Jagd 
GeSilmt 7,34 4,68 

2010 

in Mio. EUR 

10,58 
4,49 

15,07 

0,22 
3,72 

0,65 

3.94 

2011 

9,90 

5,35 

15,25 

in Hektar (ha) 

7.300 
3.600 
4.800 

15.700 

2012 Veränderung 
2008/2012 

in Ofo 
9,91 - 9.1 
5,25 - 9,7 

15,16 - 9,3 

in Mio. EUR 

0,16 0,16 - 16,8 

4,53 4,98 - 30,3 

0,58 0,58 

4,69 5,14 - 30,0 

,..I d ...... ... ... .. ................ , .' 
2008 2009 2010 2011 2012 2013' 

Truppenübungsplatz Anzahl 

SoU' 411 325 325 325 325 349 

Ist 361 334 343 325 318 342 

in lIfo 
Besetzungsgrad 88 103' 106' 100 98 98 

Heeresforstverwaltung' Anzahl 

SoU' 60 60 60 60 60 

I't 55 53 51 47 42 
in '% 

eesetlungsgrad 92 88 85 78 70 

Auslastung des Truppen- in ,. 
übungsplatze, 

Schießanlagen 21,2 18,5 19,0 18.5 24,7 25,2 

Man nschaftsunterkü nfte k.A.· k.A.' 33,7 18,3 23,9 26,1 

Kader-/Gä 'teunterkü nfte k.A.' k.A.' 32,1 39.4 59,2 60,1 
ohne Truppenübungsplatz Bruckneudorf (bis 2012 Zuständigkeit der Heeresforstverwaltung) 
jeweils Stichtag 1. Juli 

2013' 

in Mio. EUR 
13,39 

13,39 

3,36 

0,61 

3,36 

einschließlich Heeresforstverwaltung (Integration der HeereSforstverwaltung in den Truppenübungsplatz im Jahr 2013. vgL TZ 3) 

Arbeitsplätze laut Organisationsplan des BMlVS für den Truppenübungsplatz 
Der Besetzungsgrad von über 100 '" ergab sich aufgrund einer Reorganisation im Jahr 2009 (vgl. Tl 3). 
2013 wurde die Heeresforstverwattung in den TruppenÜbungsplatz eingegliedert. 
Planstellen laut Petsonalplan des Bundes 
k.Ä. _ keine Angabe 

QueUen: BlIlVS, RH 
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Bund 20 1 5/ 1 3  

Truppenübungsplatz Allentsteig 

1 Der RH überprüfte von September bis Dezember 201 3  die Gebarung 
des BMLVS hinsichtlich des Truppenübungsplatzes A1lenlsteig. 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung der militärischen 
und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Bereich des Truppen
übungsplatzes im Zeitraum 2008 bis 201 3. Ein Schwerpunkt war dabei 
die Überprüfung der Integration der Heeresforstverwaltung Allenlsteig 
in den Truppenübungsplatz im Jahr 201 3 und deren Auswirkungen. 

Zu dem im März 201 5  überminehen Prüfungsergebnis gab das BMLVS 
im Juni 201 5  eine Stellungnahme ab und teihe dabei mit, dass es den 
Bericht des RH zum Anlass einer umfassenden Evaluierung und Neu
ausrichtung des Truppenübungsplatzes Allemsteig nehmen werde. Der 
RH erstattete seine Gegenäußerung im August 201 5. 

2 ( I )  Der Truppenübungsplatz Allentsteig umfasst eine Ge amtnäche von 
rd. 1 5.700 ha. Er ist rur Ausbildungs- und Schießvorhaben mit allen 
im Österreichischen Bundesheer eingeftihrten Waffen bis zum Rahmen 
einer Brigade vorgesehen und ganzjährig nutzbar. 

Das Gelände ist beinahe zur Hälfte mit Nadelwald bedeckt. Rund ein 
Sechstel der Fläche - vor allem im Randbereich. in dem sich drei große 
Übungsräume befInden - wird landwirtschaftlich genutzt. Den Rest 
bilden die rur die Schießausbildung genutzten Flächen im Kembereich 
des Truppenübungsplatzes. 
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Abbildung 1 :  Truppenübungsplatz Allentsteig 

Qu.lI.: RH 

342 

GÖPFRlTZ 

(2) Entsprechend den .Sicherheitsbestimmungen flir das Scharf chie
ßen mit allen WaITen- bestand die Gesamtnäche des Truppenübungs
platzes aus drei Zonen: 

- Zone A (ca. 5.000 ha): Kampfmillelbelastung (Blindgänger) auf und 
unter der Erdobernäche: Einschränkungen flir alle Nutzer 

- Zone B (ca. 3.000 ha): Kampfminelbelastung unter der Erdobernä
ehe: Einschränkungen flir alle Nutzer 

- Zone C (ca. 7.700 ha) : 

- C l : keine Kampfminelbelastung auf der Erdobernäche und bis 
in die Tiefe von zumindesl 1 , 5  m in den Erdboden: keine ut
zungseinschränkungen 

- C 2: kein Hinweis auf Kampfmillelbelastungen auf und unter der 
Erdobernäche; keine Nutzungseinschränkungen. 

Um eine sichere Belrelbarkeil zu gewährleisten und Ausbildungs- und 
Arbeitsunfälle durch Blindgänger zu verhüten, galten flir die Zonen A 
und B u.a. folgende Sicherheilsbeslimmungen: 

Bund 2015/ 1 3  
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Truppenübungsplatz Allentsteig 

- In der Zone A (Kemzone) waren militärische sowie land- und forst
wirtschaftliche Nutzungen nur unter bestimmten Voraussetzungen 
erlaubt. Vor Durchfuhrung von Arbeiten (insbesondere Holzschläge
rungen) war die ErdoberOäche nach Kampfmitteln abzusuchen und 
erforderlichenfalls zu räumen bzw. war eine Tiefensuche' mit all
fal l iger Beseitigung von Kampfmitteln erforderlich. Dahingehende 
Arbeiten durften nur mit splittergeschützten Maschinen durchge
fuhrt werden. 

- Für die Zone B lagen ebenfalls Einschränkungen der militärischen 
oder zivilen Nutzung vor. Diese waren aber weniger umfassend. 

- Die Flächen der Zone C konnten sowohl militärisch als auch land
und forstwirtschaftlich ohne Einschränkung genutzt werden. 

3.1 ( 1 )  Der Truppenübungsplatz war dem Mil itärkommando Niederöster
reich und in weiterer Folge dem Streitkräftefuhrungskommando und 
dem BMLVS unterstellt. Bis Ende Februar 2009 sah der Organisations
plan rur den Truppenübungsplatz insgesamt 4 1 1  Arbeitsplätze vor. 

Im März 2009 wurde der Organisationsplan fur den Truppenübungs
platz aufgrund einer Reorganisation auf 325 Arbeitsplätze reduziert. 
Der Truppenübungsplatz bestand demnach aus 

- dem Kommando mit den Stabsgruppen 1 bis 6 sowie den Refera
ten Ökologie und Bauplanung und 

- dem Dienstbetrieb. 

(2) Parallel zum Truppenübungsplatz bestand bis 201 3 die Heeresforst
verwaltung Allentsteig. Dabei handelte es sich um eine _betriebsähn
liche Einrichtung-2 (Einrichtung des Bundes, die unter Beachtung wirt
schaftlicher Grundsätze Leistungen an andere gegen Entgelt erbringt, 
wobei Kostendeckung anzustreben is(3). Die Heeresforstverwaltung war 

I Sucht nach unttr dt:r Erdobtrflächt: Ht'gr:ndtn. sprtngk.räftigtn MunitionsleUt:n mit 

(<<"hnischen Hilfsmitleln (z.B. Mttalldt:tc:ktort'n) 

1 vgl. Verordnung des BMlV vom 09. 12. 1986 Ober die Erklärung der HC't'rcs-Land

und Forstwirtschafisvtrwaltung AJIt:ntstc:ig zur bttrkbsähnlichen Einrichtung. 

BGBI. Nr. 720/ '986. aufg<hob<n durch BGBI. I Nr. '81/2013 (An. 10) 
I vg!. f 4 Ab •. 4 Bundrshaushaltsg=tz 1986 (BHG 1986). BGBI. Nr. 2 1 3/ 1 986 
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gleichzeitig als "flexibilisierte Dienststelle" (Dienststelle mit weitge
hender Autonomie und wirtschaftlicher Selbständigkeir'l eingerichtet. 

Der HeeresForstverwaltung oblag gemäß der Flexibilisierungsverord
nung5 im Wesentlichen die Nutzbarmachung der militärischen lie
genschaften auf den Truppenübungsplätzen Allentsteig (rd. 1 5.700 haI 
und Bruckneudorf (rd. 3.300 haI im Gesamtausmaß von rd. 1 9.000 ha. 

Die Heeresforstverwaltung gliederte sich in die Bereiche 

- Leitung, 

- Verwaltung, 

- Forst und Jagd, 

- Landwirtschaft und Landschaftspflege sowie 

- Nebenbetriebe (Stei nbruch, Forsrwegebau und Werkstätten). 

Nach dem Personal plan des Bundes 2010 wies die Heeresforstverwal
tung insgesamt 60 Planstellen auf. 

(3) Das BMLVS hatte im Jahr 2002 eine umfassende Revision der 
Heeresforstverwaltung durchgeführt. Der Revisionsbericht aus dem 
Jahr 2003 empFahl u.a. die Integration der Heeresforstverwaltung in 
den Truppenübungsplatz und somit deren Unterstellung unter das Kom
mando des Truppenübungsplatzes. 

In einem Statu.sbericht vom Mai 2008 äußerte die Interne Revision des 
BMLVS Kritik an der Geschäftsgebarung der HeeresForstverwaltung. 
Demnach war die bestehende Organisationsform ungeeignet, um not
wendige Verbesserungen durchzuführen. Die Interne Revision schlug 
daher die Zusammen führung von Truppenübungsplatz und Heeres
forstverwaltung unter Bildung eines Facility-Managementzentrums 
Allentsteig vor. 

Der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Norbert Dara
bos, ordnete 2010 die Zusammenführung des Truppenübungsplatzes 
mit der HeeresForstverwaltung unter Auslagerung von Forst- und Jagd
aufgaben (bei gleichzeitiger Überlassung des Personals) an die Öster
reichische Bundesforste AG an. 
• vgl. § 17, BHG 1986 

<jj Flcxibilisicrungsverordnung Hr:eresforstverwalrung Allentsl'eig. BGBI. Il Nr. 441/2005 

i.d.F. BGBL 11 Nr. 477/2008, .ufg,ho!><" durch 8GBL I Nr. 161/2013 (An. 101 
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Truppenübungsplatz Allentsteig 

Die Österrcichische Bundesforste AG hätte im Wesentlichen die 
Betriebsflihrung im Forst- und Jagdbereich übernehmen sollen und 
daflir ein Bewirtschaftungsentgelt sowie eine Erfolgstangente erhalten. 
Das Konzept einer Bewirtschaftung durch die Österreichische Bundes
forste AG sah einen einjährigen Erprobungszeitraum vor. Ausgehend 
von den Erfahrungen des Erprobungszeitraums hätte das endgültige 
Bewirtschaftungsmodell festgelegt werden sollen. Das Personal wäre 
beim BMLVS verblieben, ebenso wären die Personalkosten in unver
änderter Höhe weiter beim BMLVS angefallen. 

Die Umsetzung der Integration sollte im Rahmen des Budgetbegleit
gesetzes 2011 6 (Art. 95 der Regierungsvorlage) erfolgen. Eine entspre
chende Beschlussfassung im Nationalrat erfolgte nicht. 

(4) In der Folge erarbeitete eine Projektgruppe des BM1VS ein Varian
tenkonzepl flir die Zusammenflihrung des Truppenübungsplatzes mit 
der Heeresforstverwaltung. Dieses sah drei Varianten vor: 

I .  Integration der Heeresforstverwaltung in den Truppenübungsplatz, 

2. Integration der Heeresforstverwaltung aufgabenspezifIsch in den 
Truppenübungsplatz und in das - flir Bau- und Liegenschaftsan
gelegenheiten zuständige - Militärische Servicezentrum 67 sowie 

3. Integration der Heeresforstverwalrung aufgabenspezifIsch in den 
Truppenübungsplatz und in das Militärische Servicezentrum 6 unter 
Auslagerung der Forst- und Jagdaufgaben an die Österreichische 
Bundesforste AG. 

Die Projektgruppe schlug die Realisierung der Variante 2 als bestge
eignete Variante vor. 

(5) Der Bundesminister beauftragte im Juni 201 1 den Leiter der Gruppe 
Präsidium des BMLVS mit einer Überprüfung der möglichen Varianten. 
Dieser schlug im März 201 2 vor, einen Bewirtschaftungsvertrag mit 
der ÖSlerreichische Bundesforste AG abzuschließen und die Geschäfts
feider der Heeresforstverwaltung (Forst. Jagd, Landwirtschaft, Fischerei, 
Schotterwirtschaft und Verwaltung), die keine militärischen Kernauf
gaben darstellten, an die Österreichische Bundesforste AG auszulagern. 

• BGB!. 1 Nr. 1 1 1/2010 

7 Sf:'im Mihl1risch�n St'rviC"f:lf:'ntrum 6 handc:ltf!' rs sich um I!'tnf!' OrgamsationRmht'lI 

des Militarischf:n Immobllienmanagc:mf:'ntzrntrums mJl Sitz in Al1cntsltig. das dcm 

BMlVS unminc:lbar untf:'f5tdlt war. 
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Der Bundesminister ordnete schließlich im Mai 201 2 die .Eingliederung 
der bewirtschaftungsmäßigen Aufgaben der Heeresforstverwaitung in 
die militärischen Strukturen bis 3 1 .  Dezember 201 2" an.  Demnach war 
die Heeresforstverwaitung entsprechend der Variante 2 des Varianten
konzepts aufgabenspezifIsch in den Truppenübungsplatz und in das 
- fUr Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten zuständige - Militä
rische Servicezentrum 6 zu integrieren. 

(6) Mit I .  Jänner 201 3  erfolgte die Integration der Heeresforstverwal
tung in den Truppenübungsplatz. Die Organisationsstruktur des Trup
penübungsplatzes wurde dabei im Wesentlichen beibehalten. Der neue 
Organisationsplan sah insgesamt 349 Arbeitsplätze vor. 

Die Heeresforstverwaltung wurde im Zuge der Integration in den Trup
penübungsplatz in einzelne Organisationsclemente aufgeteilt und 
jeweils bestehenden Organisationselementen des Truppenübungs
platzes angeglieden. Die Teilaufgaben Verwaltung/Rechnungswesen 
(Lohnverrechnung und Buchhaltung) und Fremdnutzung{Venragswe
en (aus dem Bereich Landwinschaft und LandschaftspOege) wurden 

hinsichtlich der Liegenschaft Allentsteig dem Militärischen Service
zentrum 6 mit Sitz in Allentsteig übenragen. weil dieses - anders als 
der Truppenübungsplatz - über die notwendige fachliche Kompetenz 
hiefUr verfUgte.B 

Das Militärische Servicezentrum 6 unterstand im Wege des Militä
ri chen Immobilienmanagementzentrums dem BMLVS. der Truppen
übungsplatz im Wege des Mil itärkommandos Niederösterreich und 
des StreilkräftefUhrungskommandos dem BMLVS. Der Bundesminis
ter fUr Landesveneidigung und Spon war daher der einzige gemein
same Vorgesetzte. 

Durch diese Auf plittung, die insbesondere auch das Rechnungswe
sen betraf. wurde eine neue Schnittstelle geschaffen, die einer ein
heitlichen AufgabenerfUllung bei der Bewirtschaftung des Truppen
übungsplatzes entgegenstand. 

3.2 Angesichts 

- der Beanstandungen des RH zu den einzelnen Wirtschaftsbereichen 
des Truppenübungsplatzes, die keine militärischen Kemaufgaben 
darstellten (vgl. TZ 14 bis 3 1 ), 

• 011: Zusländigk�ilC'n hinsichlll('h dC'r li�C'nschan BruC'kntudorf wurden dem Truppt'n

übungsplatz Brucknnldorf und dem Mililän.schC'n ScrvkC'z.C'ntrum ) ulx'nragC'n. 

Bund 2015/13 
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Truppenübungsplatz Allentsteig 

- mangelhafter organisatorischer Rahmenbedingungen nach Integra
tion der Heeresforstverwalrung in den Truppenübungsplatz (vgl. 
TZ 4. 5) und 

- der nicht auf einen Wirtschaftsbetrieb ausgelegten Kosten- und 
Leistungsrechnung (vgl. TZ 10) 

empfahl der RH, den Prozess der Auslagerung der Forst- und Jagd
aufgaben an die Österreich ische Bunde forste AG - insbesondere im 
Hinblick auf eine wirtschaftliche Betriebsführung und die Sicherung 
der fachlichen Kompetenz - wieder aufzugreifen und gleichzeitig das 
Personal des BMLVS entsprechend zu reduzieren. 

Weiters empfahl der RH, 

- brachliegende Acker- und Grünlandnächen in blindgängergefahr
deten Räumen ehestmöglich einer Nutzung (z.B. durch Blindgän
gerräumung und Verpachtung) unter Kosten-Nutzen-Abwägungen 
zuzuführen (vgl. TZ 20) und 

- die Gestaltung von Pachtverträgen zu optimieren (vgl. TZ 2 1 ). 

Der RH kritisierte weiters. dass bei der Integration der Heeresforstver
waltung in den Truppenübungsplatz im Jahr 201 3 die organisatorischen 
Rahmenbedingungen. insbesondere die Einführung eines geeigneten 
Rechnungswesens. fehlten, um den Truppenübungsplatz unter organi
satori ch und fachlich einheitlicher Verantwortung zu bewirtschaften. 

Der RH empfahl dem BMLVS. die Wirtschaftsbereiche des Truppen
übungsplatzes unter Einsatz eines geeigneten Rechnungswesens orga
nisatorisch zusammenzuführen. um eine Führung unter organisato
risch und fachlich einheitlicher Verantwortung zu ermöglichen. 

3.3 Das BMLVS reilre in seiner Srellungnahme mir. dass es die EmpJeh

lungell des RH im Zuge des lauJelldell ReJonnprozesses einbeziehen 

werde. 

4.1 ( I )  Nach der zur Zeit der Gebarungsüberprüfung geltenden Organisa
tionsstruktur waren dem Kommandanten des Truppenübungsplatzes 
der Leiter der Stabsabteilung9 (zugleich Stellvertretender Komman
dant). der Arzr und der Kommandant des Dienstbetriebes unmittel-

• mit den milillrisch g.:gliederten StahsgnJppcn I bis 6 (Personal. Sicherheit. Schieß

und Ausbildungsooricb. logistik.. rr und örrcntlichkcitsarWu) sowie dem Rcrcrat Nach

haltigk.l!lt und RaumnulZung 
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bar unterstellt. Von den 349 Arbeitsplätzen des Truppenübungsplatzes 
gehörten 3 1 1  zum Dienstbetrieb. Der Kommandant des Dienstbetriebs 
trug daher Führungsverantwortung rur rd. 89 % des dem Truppen
übungsplatz zugewiesenen Personals. 

Abbildung 2 :  Organisation des Truppenübungsplatzes ab 201 3 

Qu.U.: BMlVS 

348 

\ 

Gsgruppen 1-6 

Kommandant 

( Arzt 
�--

Stabsabteilung 

1--'----1 Referat NaChhaltigke� 
und Raumnutzung 

(2) Der Truppenübungsplatz fungierte als Dienstleistungseinrichtung 
rur den Schieß- und Ausbildungsbetrieb des Bundesheeres (Primär
nutzung). Seit der Integration der Heeresforstverwaltung im Jahr 201 3  
war das Kommando des Truppenübungsplatzes 10 auch für die Bewirt
schaftung (insbesondere Forst, Jagd, Landwirtschaft und Landschafts
pnege sowie Steinbruch) der zugehörigen Liegenschaften (Sekundär
nutzung) zuständig. 

Eine einsatzbezogene, militäri che AufgabensteIlung hatte die Organi
sation nicht. Der Truppenübungsplatz hätte auch im Einsatzfall wei
terhin seine Aufgabe als Dienstleistungseinrichtung für die übenden 
Truppen zu erfüllen. 

Die organisatorische Struktur des Truppenübungsplatzes mit militä
risch gegliederten Stabszellen war jedoch nicht auf die Aufgaben als 
Dienstleistungseinrichtung und Wirt chaftsbetrieb, sondern im Wesent
lichen auf die Erfüllung militärischer Aufgaben ausgerichtet. Die orga
nisatorische Trennung von Planung (Kommando) und Durchführung 
(Dienstbetrieb) verursachte aufwendige Verwaltungsabläufe und Dop
pelgleisigkeiten. 

4.2 Der RH bemängelte, dass die Führungsstruktur des Truppenübungs
platzes nicht auf dessen Aufgaben als Dienstleistungseinrichtung und 
Wirtschaftsbetrieb ausgerichtet war, sondern auf einsatzbezogene, mili
tärische Aufgaben, die er gar nicht hatte. 

10 1n5bnond�rt die B�rtiche DiC'nSIDflricb und Rcrt'rat NachhaltigkclI und Raumnutzung 
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Der RH kritisierte weiters die unzweckmäßige und unausgewogene 
Gliederung der Organisation des Truppenübungsplatzes, nach der dem 
Dienstbetrieb rd. 89 % aller Arbeitsplätze zugewiesen waren. 

Der RH empfahl dem BMLVS, von der militärisch geprägten Füh
rungsstruktur des Truppenübungsplatzes abzugehen und eine nach 
fachlichen Gesichtspunkten ausgerichtete Führungsstruktur zu imple
mentieren. Dabei wären planende und durchführende Aufgaben grund
sätzlich fachbezogen in jeweils einer Organisationseinheit mit ausge
wogener Führungsspanne zusammenzuFassen. 

4.3 Das BMLVS teilte mil, dass es beslrebl sei, die Führungsslmktur zu 

optimieren. 

5.1 ( I )  Entsprechend der Führungsstruktur des Truppenübungsplatzes 
waren die Anforderungsprofile an die Führungskräfte primär militä
risch ausgerichtet. 

Der Kommandant des Truppenübungsplatzes musste ein Offizier des 
Truppendienstes mit Vorverwendung als Kommandant eines kleinen 
Verbandesl l sein. Eine an seinen Hauplaufgaben orientierte juris
tische und wirtschaftliche Ausbildung war im Anforderungsprofil 
nicht vorausgesetzt. 

Da der Wirtschaftsbereich des Truppenübungsplatzes nicht in einem 
Organisationselement zusammengefasst war (vgl. TZ 3), sah der Orga
nisationsplan auch keine entsprechende Leitungsfunktion mit betriebs
wirtschaftlich geprägtem Anforderungsprofd vor. 

(2) Nach § \ 1 3  Forstgesetz \975 hatten Eigentümer von Wäldern, die 
eine wirtschaftliche Einheit im Ausmaß von mindestens 1 .000 ha bil
deten (PflichtbetTieb), ein leitendes Forstorgan zu bestellen. Bei Pnicht
betrieben mit mindestens 3.600 ha waren dies Forstwirte mit Staats
prüfung flir den höheren Forstdienst. 1 2  Das leitende Forstorgan war 
im Rahmen seiner Aufgaben zur Vertretung des Waldeigentümers vor 
Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts berechtigt. Zu sei
nen Aufgaben zählte insbesondere, wirtschaftliche Zielvorgaben flir 
den Forstbetrieb zu erstellen. 

1 1  Bataillon oder Regiment 

" § 105 Ab,. 1 Z )  Forslgesel2 1975 
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Der Truppenübungsplatz verfugte seit der Auflösung der Heeresforst
verwaltung Ende 201 2  organisatorisch über kein eigenes leitendes 
Forstorgan mehr. Der bisherige Leiter der Heeresforstverwaltung. der 
über die QualifIkation als leitendes ForslOrgan verfugte. war zur Dienst
leistung dem Militärischen Immobil ienmanagementzentrum zugewie
sen. hatte seinen dienstlichen Sitz aber weiterhin in Allentsteig. Viel
mehr musste in forstlichen Angelegenheiten eines der beiden beim 
Militärischen Immobilienmanagementzentrum angesiedelten leitenden 
Forstorgane fur den Truppenübungsplatz tätig werden. Der Truppen
übungsplatz war daher auch nicht in der Lage. in forstlichen Angele
genheiten mit den zuständigen Behörden (wie z.B. der Bezirkshaupt
mannschaft ZweItI) in direkten Kontakt zu treten. sondern musste 
jeweils im Dienstweg über da Militärkommando Niederösterreich. das 
Streitkräflefuhrungskommando und das BMLVS an das Militärische 
Immobilienmanagementzentrum herantreten. 

5.2 Der RH kritisierte. dass in den AnforderungsprofIlen an die Füh
rungskräfte des Truppenübungsplatzes die zur Erfullung seiner Auf
gaben erforderliche rechtliche und wirtschaftliche - wie auch die seit 
Ende 201 2  erforderliche forstliche - Kompetenz nicht vorgesehen war. 
Für den Bereich der Forst- und Jagdverwaltung trat die Problematik 
al Folge der Integration der Heeresforstverwaltung Allentsteig in den 
Truppenübung platz auf, ohne gleichzeitig - wie geplant - die Forst
und Jagdverwaltung an die Österrcichische Bundesforste AG au zula
gern (vgl. TZ 3). 

Der RH empfahl dem BMLVS. in den Anforderungsproftlen an die Füh
rungskräfte des Truppenübungsplatzes rechtliche bzw. wirtschaftliche 
Kompetenz vorzusehen. 

Für den Bereich der Forst- und Jagdaufgaben empfahl der RH. den 
Prozess der Ausgliederung an die Österreichi che Bundesforste AG 
wieder aufzugreifen (vgl. TZ 3). 

5.3 Das BMLVS teilte mit. dass es die Empfe/llu,tgen des RH in den lau

fenden Reformprozess ei'tbezie/ten werde. 

Wirtschaftliche Lage des Truppenübungsplatzes 

Ausgaben und 

Einnahmen 

350 

6.1 Die Ausgaben und Einnahmen des Truppenübungsplatzes und der Hee
resforstverwaltung stellten sich 2008 bis 201 3  wie folgt dar. wobei 
nach Wirtschaftsbereichen getrennte Aufzeichnungen über die jähr
lichen Ausgaben und Einnahmen fehlten (vgl. TZ 8, 10): 
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Tabelle 1: Ausgaben/Einnahmen gemäß Haushaltsverrechnung des Bundesl 

2008 2009 2010 2011 

Einnahmen in EUR 

Tru ppen übungsplatz 19\.021,20 201.496,22 215.783,81 164.060,76 

HeereS'fDrstverwa Ltung1 7.146.704,40' 4.475.329,46 3.723.396,07 4.528.527,72 

Summe 7.331.725,60 4.676.825,68 3.939.119,88 4.692.588,48 

Ausgaben in EUR 

Tru ppenübungsplatz 10.904.114.26 10.959.282,32 10.584.833,03 9.902.153.10 

Heeresforstverwa ltung 1 5.813.683.76 5.127.372.00 4.489.908.72 5.345.614.19 

Summe 16.718.]98,02 16.086.654,32 15.074.741,75 15.247.767,29 

Saldo Einnahmen/Ausgaben - 9.380.672,42 - 11.409.828,64 - 11.135.561,87 - 10 . .555.178.81 

Zahlen der Heeresforstverwaltung 2008 bis 2012 einschließlich der Liegenschaft Bruckneudorf 

2012 

158.853,93 

4.979.280,70 

5.138.134,63 

9.907.885.49 

5.251.409,43 

15,159.294.92 

- 10.021.160.29 

Erhöhte Einnahmen durch vermehrten Holz5chlag 2008 insbesondere aufgrund von Großschadensereignissen (Windbruch) 

Quellen: BMLVS; RH 

V.,ind.rung 2013 
2008/2012 

in "" in EUR 

- 16,8 3.363.822,68 

- 30,3 

- 30.0 3,363,822,68 

in "" in EUR 

- 9,1 13.391.619,24 

- 9.7 

- 9.3 13,391,619,24 

6.8 - 10.027.796,56 
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Wirtschaftliche lage des 
Truppenü bungsplatzes 
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verwa ltung 

352 

R 
H 

6.2 Der RH hielt fest, dass sich im Jahresvergleich 2008 bis 201 2  beim 
Truppenübungsplatz und bei der Heeresforstverwaltung die Ausga
ben um insgesamt rd. 9,3 % reduzienen. Gleichzeitig reduzienen sich 
auch die Einnahmen um insge amt rd. 30 %. wobei zu berücksich
tigen war, dass der vergleichsweise hohe Ausgangswen 2008 insbe
sondere auf externe Faktoren (vermehner Holzeinschlag wegen Wind
bruch) zurückzuflihren war. 

6.3 Das BMLVS /lahm die Feslslellu/lge/l des RH zur Ken/ll/lis. 

7.1 Zur Erreichung der in der Flexibil isierungsverordnung festgelegten 
Ziele für die Heeresforstverwaltung, wie 

Durchflihrung der nachhaltigen Bewinschaftung und pnege der 
zugewiesenen Flächen im land-, forst- und jagdwinschaftJichen 
Sinne unter dem Primat der militärischen Nutzung und unter 
Berücksichtigung der natur- und umweltschutzrecht l ichen Vorga
ben und 

Verbesserung der Relation zwi chen Ressourceneinsatz und Wirk
samkeit im Dienstbetrieb 

hatte die Heeresforstverwaltung das - eine Anlage zur Flexibilisie
rungsverordnung bildende - Projektprogramm zu erfüllen. Aufgrund 
der darin enthaltenen Managementziele oblagen der Heeresforstver
waltung u.a. 

die Erreichung einer Saldoverbesserung bzw. Kostendeckung im 
Sinne des § 4 Abs. 4 BHG 1 986 durch Einhaltung der budgetären 
Zielsetzungen gemäß der Darstellung der im Projektzeitraum voraus
sichtlich erforderlichen Ausgaben und Einnahmen (vgl. TZ 8), 

die Steigerung der Einnahmen unter Ausnutzung des hiezu gege
benen Spielraums (vgl. TZ 8) und 

die Führung und ständige Aktualisierung eines minelfristigen forst
lichen Managementplans (-forstliches Operat-, vgl. TZ 1 4). 

7.2 Der RH hielt kritisch fest, dass die Heeresforstverwaltung die Manage
mentziele in Bezug auf Saldoverbesserung und Einnahmensteigerung 
im Projektzeitraum 2008 bis 201 2 zwar erfüllt, insgesamt jedoch einen 
negativen Saldo erwinschaftet hatte. Weiters beanstandete er, dass der 
mittelfristige forstliche Managementplan (forstliches Operat) rur den 
Truppenübung platz letztmals im Jahr 2006 aktualisien wurde und 
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der Truppenübungsplatz somit über keinen aktuellen Management
plan verfügte (vgl. TZ 8, 1 4). 

7.3 Das BMLVS teilte mit, dass es bestrebt sei, den Managementplan zu 

aktualisieren. 

8.1 ( I )  Der RH stellte die gemäß Projektprogramm für den Zeitraum 2008 
bis 201 2  veranschlagten Ausgaben und Einnahmen (Soll) den tatsäch
lichen Ausgaben und Einnahmen (Ist) laut Bundesrechnungsabschluss 
gegenüber: 

Tabelle 2: Ausgaben/Einnahmen der Heeresforstverwaltung 1 

2008 2009 2010 201 1  2012 Su ... 

in EUR 

Ausgabtn 

SoU 3.784.000,00 3.980.000,00 4.020.000,00 4.120.000,00 4.220.000,00 20.124.000,00 

Ist 5.813.683,76 5.127.372.00 4.489.908,72 5.345.614,19 5.251.409,43 26.027.''',10 

Efnnlhmen 

Soll 2.908.000,00 3.515.000,00 3.575.000,00 3.695.000,00 3.815.000,00 17.501.000,00 

I,t 7.146.704,40 4.475.329,46 3.723.396.07 4.528.527,72 4.979.280,70 24.153.2)1,35 

Saldo 

SoU - 876.000,00 - 465.000,00 - 445.000,00 - 425.000,00 - 405.000,00 - 2.616.000,00 

Ist 1.333.020,64 - 652.042,54 - 766.512,65 - 817.086,47 - 272.128,73 - 1.174.74',75 

1 einschließlich TruppeniJbungsplatz Bruckneudorf 

Ou.ll.n: BMlVS; RH 

Bund 2015/ 1 3  

Der kumuliene Saldoabgang der Jahre 2008 bis 201 2 von insgesamt 
rd. 1 , 1 7  Mio. EUR wurde gegenüber dem veranschlagten Abgang von 
rd. 2,62 Mio. EUR um rd. 1 ,44 Mio. EUR unterschritten. 

Den Mehrausgaben von insgesamt rd. 5.90 Mio. EUR standen Mehr
einnahmen von insgesamt rd. 7,35 Mio. EUR gegenüber. Die Einnah
mensteigerungen waren überwiegend auf den vermehnen Holzver
kauf. die Ausgabensteigerungen vor allem auf die vermehne externe 
Vergabe von Holzschlägerungen zurückzuführen. Durch den gegen
über dem Projektprogramm übersteigenen Holzeinschlag und die unter 
den Sollvorgaben erfolgte Waldpnege war aber die Nachhaltigkeit der 
Forstbewinschaftung gefährdet (vgl. TZ 1 5). 

Die Rücklagen der Heeresforstverwaltung beliefen sich zum 3 1 .  Dezem
ber 201 2  aufrd. 3.25 Mio. EUR. Die Verwaltung der Rücklagen oblag auch 
nach Integration der Heeresforstverwaltung in den Truppenübungs-
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platz Anfang 201 3  dem Militärischen Immobilienmanagementzentrum. 
welches die RückJagen ftir Vorhaben in den Bereichen Jagd (Neubau 
einer Wildkammer), Forst (Beschaffung von Sondierungsgeräten) und 
Unterkünfte (Sanierung der Gästezimmer) einzusetzen beabsichtigte. 

(2) Die Heeresforstverwaltung hatte laut Flexibilisierungsverordnung 
die Leistungen getrennt nach Liegenschaften zu erfassen. Sie ftihrte in 
ihren Aufzeichnungen aber weder eine Trennung zwischen den Lie
genschaften Allentsteig und Bruckneudorf, noch eine Aufschlüsselung 
nach den einzelnen Winschaftsbereichen (Forst, Jagd, Landschafts
pflege, Steinbruch) durch. Da BMLVS verfugte daher im rrüfungs
zeitraum über keine nach den einzelnen Wirtschaftsbereichen aufge
schlüsselte Darstellung der Ausgaben und Einnahmen. 

Erst auf Ersuchen des RH erhob das BMLVS die Einnahmen der Hee
resforstverwaltung des Jahres 201 2 aus der Bewirtschaftung der Lie
genschaft Allentsteig getrennt nach Wirtschaftsbereichen. Die e steIl 
ten sich nach den in  der Haushaltsverrechnung des Bundes erfassten 
Daten wie folgt dar: 

Tabelle 3: Einnahmen der Heeresforstverwaltung im Jahr 2012 

Liegen.ehoft Allent.telg liegen.ehoft Summe 
Bruckneudorf 

Forst Jogd londschofts- Steinbruch Sonstiges 
pfle:e und 
Lon wlrtschoft 

auf 1.000 EUR gerundet 

3.103.000 725.000 473.0001 13.000 47.000 

4.361.000 618.000 4.979.000 

davon rd. 150.000 EUR Agrarförderung und rd. 219.000 EUR aus Grundstucksverpachtungen 

Quellen: BMLVS: RH 

354 

An den Gesamteinnahmen der Heeresforstverwalrung von 
rd. 4.979.000 EUR halle die Liegenschaft Allentsteig mit rd. 
4.361 .000 EUR einen Anteil von rd. 88 '!b. 1 )  Von den der liegen
schaft Allentsteig zuordenbaren Einnahmen entfIelen rd. 7 1  '!b auf den 
Bereich Forst (Holzverkäufe), rd. 1 7  '!b auf die Jagd und rd. 1 1  '!b auf 
die Landschaftspflege. 

Da die Ausgaben und Einnahmen nicht nach Liegenschaften und Wirt
schaftsbereichen getrennt erfasst wurden, war eine Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit der einzelnen Bereiche nicht möglich. Wegen der 

11  D�r Rrst rntflcl aur die lIC'8enschart Bruckncudorf. 
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Truppenübungsplatz Allentsteig 

mangelnden Transparenz fehlten daher auch Grundlagen fUr die Steu
erung der einzelnen Wirtschaftsbereiche. 

8.2 Die Heeresforstverwaltung hatte die Managementziele in Bezug auf 
Saldoverbesserung und Einnahmensteigerung im Projektzeitraum zwar 
emllt, weil der kumulierte Saldoabgang der Jahre 2008 bis 201 2  von 
in gesamt rd. 1 , 1 7  Mio. EUR gegenüber dem veranschlagten Abgang 
von rd. 2,62 Mio. EUR um rd. 1 ,44 Mio. EUR unterschritten wurde. 
Der RH hielt allerdings kritisch fest, dass in den Jahren 2009 bis 20 1 2  
regelmäßig ein negativer Saldo von bis zu rd. 8 1 7.000 EUR erwirt
schaftet wurde. 

Der RH beanstandete weiters, dass die Geschäftsgebarung der Hee
resforstverwaltung nicht transparent war, weil sie keine nach liegen
schaften und Wirtschaftsbereichen getrennten Aufzeichnungen über 
die jährlichen Ausgaben und Einnahmen fUhrte. 

8.3 Das BMLVS rei/re mir, dass es bemühr sei, das Rechllullgswesen des 

Truppenübullgsplarzes zu optimierell. 

9.1 Gemäß § 1 7a Abs. 7 BHG 1 986 und § 9 der Flexibilisierungsverord
nung war beim BMLVS ein Controlling-Beirat fUr die Heeresforstver
waltung eingerichtet, dem ein Vertreter des BMLVS als Vorsitzender, 
ein Vertreter des BMF und ein beratender, nicht stimmberechtigter 
Experte aus dem Bereich der Betriebswirtschaft angehörten. 

Der Beirat hatte insbesondere folgende Aufgaben: 

beratende Mitwirkung nach § I Sa BHG 1 986 am Budget- und Per
sonalcontrolling fUr die jeweilige Organisationseinheit, 

Prüfung der Berichte aller Oexibilisierten Organisationseinheiten 
des Ressorts. Ausarbeitung von Stellungnahmen dazu und unver
zügliche Übermittlung der Stellungnahmen an das BMLVS (gemein
sam mit den Berichten] und an den Leiter der jeweiligen Organisa
tionseinheit, 

bei entsprechendem Bedarf Ausarbeitung von Empfehlungen zur 
Umsetzung des Projektprogramms und Vorlage an das BMLVS und 
den Leiter der jeweiligen Organisationseinheit. 

Stellungnahme zum Entwurf des Berichtes über die Erfolgskontrolle 
nach § 1 7a Abs. 8 BHG 1 986. 
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Obwohl dem Controlling-Beirat mangels Kosten- und Leislungsrech
nung keine aussagekräftigen Daten über die Liegenschaften Alient
steig und Bruckneudorf sowie über die einzelnen Wirtschaftsbereiche 
(Forst, Jagd, Landschaftspflege und Steinbruch) zur Verfügung stan
den, empfahl er nicht die Einführung einer Kosten- und Leistungsrech
nung. Er ergriff auch keine Maßnahmen im Sinne einer nachhaltigen 
Forstbewirtschaftung im Hinblick auf die jährlich weit über den Soll
Vorgaben liegenden Holzeinschlagsmengen (vgJ. TZ 1 5). Die Tätigkeit 
des Controlling-Beirats endete mit Aufhebung der Flexibilisierungs
verordnung und Auflösung der Heeresforstverwalrung Ende 201 2. 

9.2 Der RH kritisiene, dass der Controlling-Beirat seine Beratungsfunktion 
nur unzureichend ausgeübt hatte, insbesondere weil er nicht die Ein
führung einer Kosten- und Leistungsrechnung empfohlen und keine 
Empfehlungen zur jährlichen Umsetzung des Projektprogramms im 
Sinne einer nachhaltigen Forstbewinschaftung abgegeben hane. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS sicherzustellen, dass eingerichtete 
Aufsichtsorgane die ihnen zugeordneten Konrroll- und Steuerungs
aufgaben in effektiver Weise wahrnehmen. 

9.3 Das 8MLVS teilre mit, dass durch das Projektprogramm der Jkribi

lisiereen Die1lststdle die wesentlichen betrieblich"" Kellnzahlen für 

die Steuenmg vorhalIden gewesen seien. Die Quartalsberichte häHet! 

auf das Projektprogral/lm abgestimmte Kenl/zahlell aus de'l Bereichen 

Forst, Jagd, Landschaftspflege, Schotter und SchüOmaterial, Einnah

men Imd A usgaben sowie Personalentwicklung elIthalten, die gemein

sam mit verbalen Erläuterungen des Dienststellenleilers für den Con

trolling-Beirat zur Beurteilung der Lage als vollkommen ausreichelld 

betrachtet worden seien. Der Controlling-Beirat habe keine Rolle in der 

Hierarchie erfüllt, sondern beratelld im Sinne des § 1 70 BHG 1 986 

am Budget- und Personalcontrolling mitgewirkt. 

9.4 Der RH entgegnete dem BMLVS, dass der ContrOlling-Beirat insbe
sondere mangels aussagekräftiger Kennzahlen auf Basis einer Kosten
und Leistungsrechnung seine KonrrolJ- und Steuerungsaufgaben - vor 
allem im Sinne einer nachhaltigen Forstbewirtschaftung - nicht aus
reichend erfüllte. Er verblieb daher bei seiner Kritik. 

10.1 ( i l  Der Truppenübungsplatz verfügte seit Jänner 201 3 über die Kosten
und Leistungsrechnung des Bundes und verwendete dafur das Sys
tem .. M1S" (Management-Infonnations-System). Ziel dieses Systems 
ist es, den Bedarfsträgern Infonnationen für Controlling- und Steue
rungsmaßnahmen zur Verfugung zu stellen. Der Truppenübungsplatz 
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überminelte die Daten in komprimierter Form an seine vorgesetzten 
Dienststellen [Militärkommando Niederösterreich, Streitkräfteflihrungs
kommando und BMlVS). Die vorgesetzten Dienststellen werteten die 
Daten nicht aus und gaben keine Rück.meldungen über die aus den 
Daten gewonnenen Erkenntnisse. 

(2) Trotz Ausgaben von rd. 1 3,4 Mio. EUR und Einnahmen von 
rd. 3,4 Mio. EUR im Jahr 201 3  (vgl. TZ 6) war die Ko ten- und leis
tungsrechnung des Truppenübungsplatzes nicht auf einen Winschafts
betrieb ausgelegt. So konnten die Ein- und Auszahlungen im Bereich 
des Truppenübungsplatzes weiterhin nicht den einzelnen Wirtschafts
bereichen (insbesondere Forst, Jagd. landwinschaft und landschafts
pflege sowie Steinbruch) zugeordnet werden. 

10.2 Der RH kritisierte, dass die Kosten- und leistungsrechnung des Trup
penübungsplatzes trotz Ausgaben von rd. 1 3,4 Mio. EUR und Einnah
men von rd. 3.4 Mio. EUR im Jahr 201 3 nicht auf einen Wirtschafts
betrieb ausgelegt war. weil die Ein- und Auszahlungen nicht den 
einzelnen Winschaftsbereichen zugeordnet werden konnten. Dadurch 
war auch der wirtschaftliche Erfolg des Truppenübungsplatzes in den 
einzelnen Winschaftsbereichen nicht messbar. Durch das Fehlen von 
Steuerungsdaten war die Festlegung wirtschaftlicher Ziele erschwert. 

Der RH beanstandete weiters, dass das BMlVS die Kosten- und leis
tungsrechnung des Truppenübungsplatzes nicht für Planungs-. Ent
scheidungs- und Steuerungszwecke nutzte und trotz insgesamt nega
tiven Saldos keine geeigneten zahlenbasierten Steuerungsmaßnahmen 
setzte. 

Er empfahl daher dem BMlVS. im Sinne einer transparenten Geschäfts
gebarung für den Truppenübungsplatz eine nach Wirtschaftsbereichen 
(insbesondere Forst, Jagd. landwirtschaft und landschaftspflege sowie 
Steinbruch) getrennte aussagekräftige Kosten- und leistungsrechnung 
einzurichten und diese al Steuerungsinstrument zu nutzen, um eine 
Führung nach betriebswinschaftlichen Gesichtspunkten sicherzustel
len. 

10.3 Das BMLVS r/."i/re mir, dass es bemühr ei, die Kosren- ulld Leisrungs

recllllung des Truppenübullgsp/arze zu optimieren. 

1 1.1 Das Projektprogramm der Heeresforstverwaltung beinhaltete ihre wirt
schaftlichen Zielvorgaben für den gesamten Projektzeitraum 2008 bis 
201 2.  Nach Aufhebung der Flexibilisierungsverordnung Ende 201 2  
und gleichzeitiger Auflö ung der Heeresforstverwaltung lagen für die 
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Bewinschaftung des Truppenübungsplatzes keine winschaftlichen Zicl
vorgaben mehr vor. 

Mangels Zielvorgaben des - fachlich zuständigen - Militärischen 
Immobilienmanagementzentrums erstellte das Kommando des Trup
penübungsplatzes im Mai 201 3 eine Jahresplanung fUr die Bewinschaf
tung und legte diese dem Militärischen Immobilienmanagementzentrum 
vor. Im Juli 201 3 erarbeitete das Militärische Immobilienmanagement
zentrum - von der Jahresplanung des Kommandos abweichende -
Zielvorgaben flir 201 3 .  Der Zielkatalog wurdejedoch nicht angeordnet. 
sondern gelangte dem Kommando des Truppenübungsplatzes lediglich 
als Beilage einer in einer anderen Angelegenheit ergangenen Aktener
ledigung zur Kenntnis. 

1 1.2 Der RH beanstandete. dass das - fachlich zuständige - Militärische 
Immobilienmanagementzentrum erst im Juli 201 3  einen Katalog mit 
winschaft l ichen Zielvorgaben für den Truppenübungsplatz für das 
Jahr 201 3 erarbeitete und diesen nicht verbindlich anordnete. 

Der RH empfahl dem BMLVS. Zielvorgaben fUr die Bewinschaftung 
des Truppenübungsplatzes zeitgerecht zu erstellen und anzuordnen. 

1 1.3 Das BMLVS tcilte mit. dass es bemüllt sei, die Bewirtschaftung des 

Truppenübung platzes zu optimieren. 

Militärische Nutzung des Truppenübungsplatzes 

Schießanlagen 

358 

12.1 ( I )  Auf dem Truppenübungsplatz war das Schießen mit allen im Ö ter
reichischen Bundesheer eingefUhnen Waffensystemen möglich. Daflir 
standen im Kernbereich des Truppenübungsplatzes drei Schießbahnen 
mit einer Gesamtfläche von rd. 8.500 ha zur Verfligung. Der Gefechts
ausbildung dienten drei Übungsräume mit rd. 7.000 ha im Randbereich 
des Truppenübungsplatzes. Für die Übung von Einsätzen im urbanen 
Umfeld. von Rellungs- und Bergungseinsätzen sowie von Einsätzen 
zur Brandbekämpfung bei Straßen- und Luftfahrzeugen standen ent
sprechende Ausbildungsanlagen zur Verfugung. 

Der gesamte Truppenübungsplatz stand ganzjährig ohne zeitliche Ein
schränkungen fUr Schieß- und on lige Ausbildungsvorhaben zur Ver
fUgung. I. Grundsätzlich konnte auf allen Schießbahnen gleichzeitig 
geschossen werden. In Einzelfallen kam es aufgrund der _Sicherheits-

14 ausgenommen dir I..ag('��ich('. QuelJschutzgrbiC'tC'. der Sprrngplalz RiegeTS und der 
Raum KJosltrwald (südlich drs Kamp) 
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bestimmungen fUr das Scharfschießen mit allen Waffen" zu Einschrän
kungen. 

(2) Der Truppenübungsplatz fUhrte ein handschriftliches Schießtage
buch, in dem einzelne Daten über die Nutzung der Schießanlagen, 
Handgranatenwurfanlagen und Sprengplätze aufgezeichnet waren. 
Detaillierte Auswertungen der Auslastung dieser Anlagen und Plätze 
lagen nicht vor und waren wegen uneinheitlicher Bezeichnungen (z.B. 
der Schießanlagen) nur mit erheblichem Verwaltungsaufwand mög
lich. Hinsichtlich der Benützung der Ausbildungsanlagen und Übungs
räume lagen keine aussagekräftigen Aufzeichnungen vor. 

Der RH wertete die Aufzeichnungen im Schießtagebuch fUr 2006 bis 
20I J summarisch aus. Als Schießtag wertete er jeden Tag, an dem auf 
dem Truppenübungsplatz zumindest eine Schießanlage, eine Handgra
natenwurfanlage oder ein Sprengplatz genutzt wurden. 

Tabelle 4: Auslastung nach Schießtagen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Durchschnitt 
2008/2013 

Anzahl 

Schießtage (Montag 207 191 180 191 199 204 195 bis Freitag) 

Schießtage (Samstag, 6 5 3 15 3 7 7 50nntag, Feiertag) 

Schießtage Gesamt 213 196 183 206 202 211 202 

Arbeitstage gesamt 253 251 252 251 250 251 251 (Montag bis Freitag) 

davon 

Arbeitstage ahne 46 60 72 60 51 47 56 
Nutzung 

Anteil in '1'0 

Arbeitstage ohne 18 24 29 24 20 19 22 Nutzung 

Auslastung 82 76 71 76 80 81 78 

Quollon: 8MlVS; RH 
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Tabelle 5: Auslastung nach Schießstunden 

Schießstunden Montag 
bis Freitag (8 bis 
16 Uhr) 

Schießstunden Montag 
bis Freitag (ab 16 Uhr) 

Schießstunden 
(samsta�, Sonntag, 
Feiertag 

Schießstunden 
Gesamt 

Sollstunden gesamt 
(Montag bis Freitag, 
jeweils 8 bis 16 Uhr) 

davon 

Soll5tunden ohne 
Nutzun9 

Sollstunden ohne 
Nutzung 

Auslastung 

QueUen: BMLVS; RH 

360 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Durchschnitt 
2008/2013 

Anzahl 

2.628 2.275 2.347 2.269 3.024 3.096 2.607 

760 599 526 537 920 936 713 

27 33 21 95 21 49 41 

3.415 2.907 2.894 2.901 3.965 4.081 3.361 

12.397 12.299 12.348 12.299 12.250 12.299 12.315 

9.769 10.024 10.001 10.030 9.226 9.203 9.709 

Anteil in 'I. 

78,8 81,S 81,0 81,6 75,3 74,8 78,8 

21,2 18,5 19,0 18,4 24,7 25,2 21,2 

Ocr RH erhob, dass in den Jahren 2008 bis 201 3  an durchschnittlich 
56 Arbeitstagen (rd. 22 'Ib der Arbeitstage) keine Schieß- oder Ausbil
dungsanlage genutzt wurde. Eine auf Stunden berechnete Nutzung der 
Schieß- und Ausbildungsanlagen ergab eine AuslasLUng von rd. 2 1  'Ib. 

(3) Ocr Truppenübung pla!'z fuhrte zwar jährlich im Herbst eine Koor
dinicrungsbesprechung mit allen Bedarfsträgem durch und erstellte 
rur das Folgejahr einen Nutzungsplan fur seine Schießanlagen, Ausbil
dungsanlagen und Unterkünfte. Das BMLVS fuhrtejedoch keine bun
de weite Gesamtplanung der Schieß- und Übungstätigkeit des Bun
desheeres durch, um die Auslastung zu optimieren und die Kapazitäten 
an Truppenübungsplätzen fur das Bundesheer festzulegen. 

12.2 Der RH bemängelte. dass das BMLVS keine bundesweite Gesamtpla
nung der Schieß- und Übungstätigkeit des Bundesheeres durchfuhrte. 
um die Auslastung dcr Truppenübungsplätze zu optimieren und die 
Kapazitäten festzulegen. In den Jahren 2008 bis 201 3  wurde an durch
schnittlich 56 Arbeitstagen pro Jahr (rd. 22 'Ib der Arbeitstage) keine 

Bund 201 5/ 1 3  

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)64 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Militärische Nutzung des 
Tru ppenübungsplatzes 

Truppenübungsplatz Allentsteig 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  

Schieß- oder Ausbildungsanlage des Truppenübungsplatzes genutzt. 
Eine auf Stunden berechnete Nutzung der Schieß- und Ausbildungs
anlagen ergab eine Au lastung von rd. 21 'lb. 

Weiters bemängelte der RH. dass der Truppenübungsplatz keine ein
heitl ichen. fT -unterstützten Aufzeichnungen über die Auslastung der 
Schieß- und Ausbildungsanlagen flihrte und somit auch keinen Über
blick über die Nutzung des Truppenübungsplatzes haue. 

Der RH empfahl dem BMlVS eine jährliche Gesamtplanung der Schieß
und Übungstätigkeit des Bundesheeres, um die Zuweisung der Truppe 
zu den einzelnen Truppenübungsplätzen und somit deren Auslastung 
und Kapazitäten zu optimieren. 

Weiters empfahl er dem BMlVS. einheitliche. fT -unterstützte Aufzeich
nungen über die Auslastung der Schieß- und Ausbildungsanlagen auf 
dem Truppenübungsplatz zu führen. 

12.3 Das BMLVS reilre mir, dass im Rahmen der Ausbildung planungfiir das 

gesamre Ö re"eichische Bundesheer im Jahresrhyrhmus mir einem Pla

nungshorizonr von zwei Jahren die generelle Ausbildungs- und Ubungs

rärigkeir durclI eine Ausbildungsweisung angeord'Jer werde. Dabei werde 

auch auf das Übungsprogramm und die Maßnahmen der allgemeinen 

Einsarzvorbereirung eillgegallgen. Die Konkrerisierullg ulld prakrische 

Umserzullg würden durch die Srreirkräfte während des parallel aufge

sell/en Prousses der jeweiligen .Jahre planung A usbildung" erfolgen. 

Dabei würden auch die i,rjrasrrukrurellen Gegebenheiren nach denfesr

gelegren milirärischen Priorirären berücksichrigr. Zusätzlich fänden zur 

Koordinierung der Schießanlagen und Umerku,rjlskapazirären Quar

ralsbesprechungen stall, wobei eine Grundzuweisung der Verbände zu 

den A usbildungsinfrastrukruren besrehe. 

Die Schieß- und Anlagetagebücher würden händisch gefiilm (Nach

weis/persönliche Unrerschrift durch Leirende/Kommandanren). Eine 

Au srallung lI..Ikr Schieß- und A usbildungsanlagen mir rT-Gerärerr 

werde angesrrebr. 

1 2.4 Der RH entgegnete, dass die vom BMlVS durchgeführten Ausbil
dungsplanungen zu keinen signifIkanten Auslastungserhöhungen 
geflihn hatten. Weiters fehlte dem Truppenübungsplatz eine einheit
liche, fT -unterstützte Aufzeichnungsmöglichkeit über die Auslastung 
der Schieß- und Ausbildungsanlagen. Der RH blieb daher bei seiner 
Empfehlung, eine jährliche Gesamtplanung der Schieß- und Übungs
tätigkeit des Bundesheeres zu erstellen, um die Zuweisung der Truppe 
zu den einzelnen Truppenübungsplätzen und somit deren Auslastung 
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und Kapazitäten zu optimieren. Ebenso blieb er bei der Empfehlung, 
einheitliche, rr -unterstützte Aufzeichnungen über die AuslaslUng der 
Schieß- und Ausbildungsanlagen auf dem Truppenübung platz zu flih
ren. 

13.1 Für die Unterbringung der übenden Truppe standen Mannschaft un
terkünfte, Kader- und Gästeunterkünfte, Biwaks, Feldlager, Zel!plälZe 
und Räumlichkeiten flir Gefechtsstände zur Verfligung. Der Truppen
übungsplatz verfugte über 1 . )60 Belten in festen Unterkünften, davon 

sieben Mannschaftsunterkünfte mit jeweils 1 80 Benen und 

eine Massenunterkunft mit 100 Bellen. 

Weiters standen flir die Unterbringung von Kaderpersonal und Gästen 
in vier Objekten (mit Ein-, Zwei- und DreibetlZimmem) insgesamt 
1 1 2  Bellen zur Verfligung. 

Der Truppenübungsplatz flihne Aufzeichnungen über die Belegung 
der Unterkünfte, die im Dienstweg über das Mil itärkommando 
Niederösterreich dem Streilkräfteflihrungskommando monatlich vor
zulegen waren. Er verfligtejedoch über keine Kennzahlen hinsichtlich 
der Auslastung. Der RH stellte fest, dass die Belegung der Bellen flir 
Kaderpersonal und Gäste laut Aufzeichnungen des Truppenübungs
platzes an mehreren Tagen über 100 <lb über der Gesamtkapazität von 
1 1 2  Bellen lag. Die Daten waren daher flir Steuerungszwecke nicht 
geeignet. 

Die vom RH im Hinbl ick auf Plausibilität bereinigten Zahlen über die 
NUlZung der Mannschafts-, Kader- und Gästeunterkünfte stellten sich 
2010 bis 201 3  wie folgt dar (flir 2008 und 2009 lagen im Truppen
übungsplatz keine Unterlagen vor): 

Bund 2015/13  
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Tabelle 6: Auslastung der Mannschaftsunterkünfte auf dem Truppenübungsplatz 

20101 2011 2012 2013 Durchschnitt 
2010/2013 

Anzahl 

Nächtigungen (Montag bis Freitag) 138.473 88.411 115.568 122.631 116.271 

Nächtigungen (Samstag, Sonntag, 28.648 2.344 3.448 6.771 10.303 Feiertag) 

Nächttgungen gesamt 167.121 90.755 119.016 129.402 126.574 

Anteil in % 

Nächtigungen (Montag bis Freitag) 41,06 26,11 33,86 35,92 34,24 

Nächtigungen (Samstag, Sonntag, 18,00 1,49 2,20 4,37 6,52 Feiertag) 

Nichtlgungen gesamt 33,67 18,28 23,91 26,07 25,48 

Die hohen Werte ergaben sich aus @iner Dauervetlegung infolge einer Kasernenrenovierung. 

Quellen: BMLVS; RH 

Tabelle 7: Auslastung der Kader- und Gästeunterkünfte auf dem Truppenübungsplatz 

2010 2011 2012 2013 Durchschnttt 
2010/2013 

Anzahl 

Nächtigungen (Montag bis Freitag) 10.256 12.861 19.371 19.727 15.554 

Nächtigungen (Samstag, Sonntag, 2.846 3.256 4.898 4.822 3.956 Feiertag) 

Nichttgungen gesamt 13.102 16.117 24.269 24.549 19.509 

Anteil in % 

Nächtigungen (Montag bis Freitag) 36.92 46,12 68,91 70,17 55,53 

Nächtigungen (Samstag, Sonntag, 21,72 25,06 38,03 37,77 30,64 Feiertag) 

Nächttgungen gesamt 

Quellen: BMlVS; RH 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  

32,05 39,43 59,20 60,05 47,68 

Der RH erhob, dass sich die Auslaslung der Mannschaftsunterkünfte an 
Arbeitstagen in den Jahren 2010 bis 201 3 auf durch chnittlich 34.2 % 
belief, während die der Kader- und Gästeunterkünfte bei 55,5 % lag. 

13.2 Der RH bemängelte, dass die Aufzeichnungen des Truppenübungs
platzes über die Auslasrung der Unterkünfte für Steuerungszwecke 
nicht geeignet waren, weil die Daten mangelhaft waren. Die vom 
RH erhobene Auslasrung der Mannschaftsunterkünfte  lag in den Jah
ren 2010 bis 201 J bei durchschnittlich 34.2 %. jene der Kader- und 
Gästeunterkünfte bei 55,5 %. 
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Der RH verwies in diesem Zusammenhang neuerlich auf die fehlende 
bundesweite Ge amtplanung der Schieß- und Übungstätigkeit des Bun
desheeres. um die Auslastung der Truppenübungsplätze zu optimieren 
und die Kapazitäten festzulegen (vgl. TZ 1 2). 

Der RH empfahl dem BMLVS. aussagekräftige Aufzeichnungen über 
die Auslastung der Unterkünfte am Truppenübungsplatz zu fUhren und 
geeignete Kennzahlen fUr die Planung und Steuerung der Belegung 
der Unterkünfte an Truppenübungsplätzen zu entwickeln. 

13.3 Das BMLVS teilte mit, dass im Ralrmen der AusbilduligsplollulIg[u r das 

gesamte Österreiclrisclre BUlidesheer im Jalrresrhytlrmus mit dllem Pla

nUligshorizont von zwei Ja Ir re 11 die gelIereIle Ausbildungs- und Ubungs

tätigkdt durch eine Ausbildungsweisung angeordnet werde. Dabd werde 

auch auf das Ubungsprogramm Ulld die Maßnahmen der allgemdnen 

Einsatzvorbereirullg eingegangen. Die Konkrerisiuung und prakrische 

Umsetzung würden durch die Streitkräfte während des parallel aufge

seIlIen Prozesses der jewd/igen .Jahresplanung Ausbildung' erfolgen. 

Dabd würden auch die infrastrukturellen Gegebenheiten nach denfest

gelegten militärischen Prioritäten berücksichtigt. Zusätzlich jändell zur 

Koordinierung der Sclließanlagen und Unterkunftskapazitäten Quar

talsbesprechungen stall, wobei eine Grundzuwdsung der Verbände zu 

den A usbildungsinfrastrukturen bestehe. 

13.4 Der RH entgegnete, dass die Aufzeichnungen des Truppenübungs
platzes über die Auslastung der Unterkünfte mangelhaft und damit 
fUr Steuerungszwecke nicht geeignet waren. Er blieb daher bei seiner 
Empfehlung. aussagekräftige Aufzeichnungen über die Auslastung der 
Unterkünfte am Truppenübungsplatz sowie geeignete Kennzahlen fUr 
die Planung und Steuerung der Belegung der Unterkünfte auf Trup
penübungsplätzen einzuführen. 

14.1 ( I )  Rund 7.300 ha der GesamtOäche des Truppenübungsplatzes von 
rd. 1 5.700 ha bestanden aus Wald. Bis 2008 war der gesamte Truppen· 
übungsplatz in vier und ab 2009 in d rei Forst- und Jagdreviere auf
geteilt. Jedem Revierlciter standen ein Forstwart oder ein Berufsjäger 
sowie mehrere Forstarbeiter zur Seite. 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  
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(2) Basis aller Forst-Aktivitäten in einem Waldgebiet ist ein minelFris
tiger rorstlicher Managementplan (_rorstliches Operat-). Dabei handelt 
es sich um ein Steuerungsinstrument rur die ökologisch und ökono
misch nachhaltige Forstbetriebsftihrung. ls 

Die Flexibilisierungsverordnung ftir die Heeresrorstverwaltung sah die 
Erstellung und Führung eines rorstlichen Managememplans vor. Der 
Managementplan ftir den Truppenübungsplatz wurde letztmalig nach 
einer Forstinventur im Jahr 2006 überarbeitet. 201 2  wurde zwar mit 
einer neuerlichen Erfassung des Waldbestandes begonnen, diese aber 
nicht rertiggestellt. 

14.2 Der RH beanstandete, dass der mine1rristige rorstliche Managementplan 
(rorstliches Operat) ftir den Truppenübungsplatz letztmals im Jahr 2006 
aktual isiert wurde und dieser somit über keinen aktuellen Manage
mentplan verfugte. 

Der RH emprahl daher dem BMLVS sicherzustellen, dass ein neuer 
mittelrristiger rorstlicher Managementplan (rorstliches Operat) ftir den 
Truppenübungsplatz erstellt und in periodischen Abständen aktuali
siert wird. 

14.3 Das BMLVS rei/re mir, dass sich die Ersrellullg eilles neue/! mirrelfris

rige/! jorsrlichell Mallagemelllplanes (forsr/iches Operar) für den Trup

pe/!übu/!gsplarz i/! A usarbeitung befinde. 

15.1 Laut § 1 Abs. 1 Forstgesetz 1 975 ist der Wald nachhaltig zu bewirtschar
ten.16 Das Projektprogramm der Heeresrorstverwaltung ftir die Jahre 
2008 bis 201 2  legte daftir emsprechende Zielvorgaben wie die jähr
lichen Holzeinschlagsmengen im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschar
tung rest. Dies bedeutetejährlich gleichbleibende Einschlagsmengen von 
40.000 Festmetern (rm) ftir die Liegenschaft Allemsteig und 1 3.000 Fm 
ftir die Liegenschaft Bruckneudorf, insgesamt somit 53.000 Fm. 

1 5 R�ltvantt forstllC'ht PlanungsgrundJagtn dafnr sind I.B. Holzvol'Tal. Btstandsgrtnun. 

AJu:rskla�ndarsldlung, Holzemltmtnge (HidlsalZ). NUlZungspl:ine und opumale Holz

tmttln'hnologitn sowie ufordtrticht WaldpOrge- und Holzt'mtemaßnahmtn. 

16 Gemäß § I Abs. I Forstgesm 1975 ist der Wald mit st'intn Wirkungen auf den Ltbens

raum tur Mtn.schen, Tltrt und Pflanztn eint wesentliche Grundlage rur die ölologischt'. 
ökonomisch� und soziale Entwicklung Ost��ichs. St'int' nachhaltigt' Bt'win.schafiung. 

Pflrgc und st'in Schutz sind Grundlage zur Sich�rung st'incr multi funktionellen Wir

kungt'ß hinsichdich Nutzung. Schutz. Wohlfahn und Erholung. 
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Aufgrund der Controlling-Berichte der Heeresforstverwalrung erhob 
der RH tur die Jahre 2008 bis 201 2  folgende Soli-list-Abweichungen 
im Bereich der Forstbewirtschaftung: 

Tabelle 8: Forstbewirtschaftung (einschließlich Liegenschaft Bruckneudorf) 

11.1 .. ' 11111 S I SI 

Soll 

Ist 

Abweichung 

's1', a'SI' 

Soll 

Ist 

Abweichung 

2008 

53.000 

154.600 

192 

489 

587 

20 

2009 

53.000 

138.200 

161 

589 

531 

- 10 

2010 

in fm 

53.000 

73.000 

in ,. 

38 

in ha 

599 

266 

- 56 

2011 

53.000 

90.200 

70 

629 

220 

- 65 

2012 

53.000 

48.100 

- 9  

639 

201 

- 69 

Aufforstung, Kulturpftege. Dickungspfl.ege. Auslictllung 

Qu.llen: BMlVS; RH 
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Die im Projektprogramm vorgesehene Holzeinschlagsmenge wurde in  
den Jahren 2008 bis 201 1  jährlich um bis zu  192 'lb überschritten. Der 
vermehne Holzeinschlag 2008 bis 2010 war überwiegend aufGroßscha
densereignisse (z.B. Windbruch) zurückzuführen. 201 1  sollten durch 
vermehne Holzverkäufe Einnahmenstcigerungen erzielt werden. 

Bereits im Jänner 2010 wies der Leiter der Heeresforslverwalrung den 
Controlling-Beirat darauf hin, dass der Holzeinschlag ab 2010 wegen 
der überhöhten Schlägerungen der bei den vorangegangenen Jahre um 
rd. 25 'lb reduzien werden müsse und dass mit einer Kostensteigerung 
tur Nachhaltigkeitsmaßnahmen bei der Waldpflege (Setzmaterial. Kul
turschutz, Jungwuchspflege elc.) zu rechnen sei. Dennoch fordene der 
Controlling-Beiral die Heeresforstverwaltung im Jänner 201 1  auf, als 
Beitrag zur Budgelkonsolidierung Überlegungen zur Steigerung der 
Erlöse durch vermehnen Holzeinschlag anzustellen. 

Weilers erhob der RH, dass der Umfang der Waldpflege in den Jah
ren 2010 bis 201 2  flächen mäßig um bis ZU rd. 69 'lb unter den Ziel
vorgaben lag. 

Bund 2015/ 1 3  
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15.2 Der RH kritisierte, dass durch den gegenüber dem Projekrprogramm 
übersteigerten Holzeinschlag und die ab 2010 deutlich unter den 
Sollvorgaben erfolgte WaldpOege die in der Flexibilisierungsverord
nung vorgesehene Nachhaltigkcit der Forstbewirtschaftung gefahrdet 
war. Im Zeitraum 2008 bis 201 2  erfolgte eine Überschlägerung des 
Holzbestandes um durchschnittlich rd. 90 'lb gegenüber den Soll-Vor
gaben, während die WaldpOege um durchschninlich rd. 39 'lb unter 
den Soll-Werten lag. 

Der RH empfahl dem BMLVS. eine wirtSchaftliche und nachhaltige 
Forstbewirtschaftung rur den Truppenübungsplatz sicherzustellen und 
die Erreichung der Zielvorgaben regelmäßig zu evaluieren. 

15.3 Das BMLVS rei/re mir, dass es be rrebr sei, eine wirtschaftliche und 

nachhalrige Forsrbewirt chajtungfiir den Truppenübungsplarz sicher

zusrellen. 

16.1 ( I )  Die Holzernte erfolgte sowohl durch ressorteigene Forstarbeiter als 
auch durch Holzschlägerungsunternehmen. 

Das Forstpersonal ermillelte elektronisch das WaIdabmaß (Holzlänge, 
Stammdurchmesser, Festmeter. Kubarur) des von ressorteigenen Forst
arbeitern geschlägerten Holze und gab dieses zum Abtransport durch 
Frächter frei. Das WaIdabmaß bildete die Grundlage rur den Akkord
lohn der Forstarbeiter. 

Grundlage rur die Holzverrechnung war jedoch das im Sägewerk ermit
telte Werksabmaß (Angabe der Festmeter je Sortiment). Das Forstper
sonal ruhrte anhand der mitgeteilten Werksabmaße sLichprobenweise 
Kontrollen hinsichtl ich Menge und Holzqualität durch. Die Kontrol
len ergaben weitgehende Übereinstimmung zwischen WaIdabmaß und 
Werksabmaß. 

(2) Die extern vergebenen Holzschlägerungen erfolgten mit Holzvoll
erntemaschinen (Harvester). Da das ressorteigene Forstpersonal die 
ge chlägerten Holzmengen nicht erfasste. lagen darüber auch keine 
ressortinternen Aufzeichnungen auf. Das vom Sägewerk übermittelte 
Werksabmaß der geschlägerten Holzmengen stellte daher die einzige 
Grundlage rur die weitere Verrechnung dar. Dennoch bestätigte der 
Revierleiter auf den Abrechnungen die sachliche Richtigkeit der erbrach
ten Leistungen. 
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16.2 Der RH Itritisiene, dass die Erfassung sowie die Kontrolle der extern 
vergebenen Holzschlägerungen mangelhaft waren. Das BMLVS hatte 
somit keinen Überblick über die geschlägenen Holzmengen. Obwohl 
im Resson keine Aufzeichnungen zu den geschlägenen Holzmengen 
vorlagen, wurde die sachliche Richtigkeit der extern erbrachten Leis
tungen bestätigt. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS die Dokumentation und Kontrolle 
sämtlicher geschlägenen Holzmengen durch ressoneigenes Personal. 

Weiters empfahl er dem BMLVS, Holzschlägerungsunternehmen zu ver
pnichten, die Protokol le der Holzemtemaschinen über die geschlägenen 
Holzmengen vorzulegen, um die Holzmengen von der Schlägerung bis 
zum Sägewerk lückenlos nachvollziehen zu können. 

16.3 Das BMLVS leille mil, das die Empfehlung des RH verwirklich I worden 

sei. Die Harvesler-Prolokolle würden bei der Erfassung der geschläger

len Menge am Ganler (Holzslapd) übergeben. Die Holzschlägerungs

unlernehmen seien zur Vorlage der Prolokolle der HolzernIemaschinen 

über die geschlägerren Holzmengen verpflichteI, um die Holzmengen 

von der Schlägerung bis zum Sägewerk lückenlos nachvollziehen zu 

können. 

17.1  Das BMLVS vergab die Holzschlägerungen an Unternehmen gemäß den 
Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 (BVergG 2(06). Bei 
Auftragswenen unter 100.000 EUR (exklusive Umsatzsteuer) erfolgten 
Direktvergaben unter Einholung von Vergleichsangeboten. 

Der RH erhob, dass 201 1  bei einem direkt vergebenen Werkvertrag mit 
einem Holzschlägerungsunternehmen zum Preis von rd. 58.000 EUR 
(inklusive Umsatzsteuer) die vertraglich festgelegte Holzeinschlags
menge in Höhe von rd. 2.000 fm durch nachträglichen handschrift
lichen Vermerk um 3.000 fm Holz (März 201 1 )  sowie in weiterer 
Folge um 5.000 fm Holz (Juni 201 1 )  erhöht wurde. Die nachträgliche 
Erhöhung der Einschlagsmenge entsprach einem Auftragswert von 
rd. 230.000 EUR (inklusive Umsatzsteuer). 

17.2 Der RH kritisierte, dass bei einem direkt vergebenen Werkvertrag aus 
201 1  betreffend Holzschlägerungen der ursprüngliche Auftragswert 
durch Zusatzvereinbarungen von rd. 58.000 EUR auf rd. 288.000 EUR 
erhöht wurde. Die Vorgangsweise führte zu einer Umgehung der ver
gaberechtlich gebotenen Ausschreibung gemäß den Bestimmungen 
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des Bundesvergabegesetzes 200617 und somit zu einer Unterbindung 
des Wettbewerbs. 

Der RH empfahl dem BMLVS, Holzeinschlagsmengen nachvollziehbar 
zu planen und festzulegen. Weiters empfahl er sicherzustellen, dass 
bei der Vergabe von Holzschlägerungen die Bestimmungen des Bun
desvergabegesetzes 2006 eingehalten werden. 

17.3 Das BMLVS teilte mit, dass zur flexiblereIl Disposirioll Schlägenmgs

'eistulIgeIl 201 5 auf Rahmellobrujverträge u mgestellt wordell seieIl. 

\8.\ Die Einnahmen aus den gesamten Holzverkäufen im Ja.hr 201 1 im 
Gesamtausmaß von rd. 90.000 fm betrugen rd. 3,5 Mio. EUR. 

Für den Holzverkauf 201 1  wurden 23 Holzkäufer zur Angebotsle
gung eingeladen; mit zwei Holzkäufern wurden - je nach Holzsorti
ment - insgesamt zwölf Jahresverträge abgeschlossen. Die Verträge 
sahen .quartalsweise Preisanpassungen nach der Holzmarktlage" vor. 
I n drei Fällen erfolgte eine Erneuerung der Verträge aufgrund geän
derter Preise. Bei den restlichen neun Verträgen erfolgten auf den Ver
tragsurkunden handschrift l iche Vermerke über nachträglich vereinbarte 
Preisanpassungen. Die Preisanpassungen (neben Preiserhöhungen von 
bis zu 22,5 % erfolgten auch Preisreduktionen von bis zu 26 %) waren 
für den RH mangels Begründung nicht nachvollziehbar. 

201 2  verkaufte das Ressort das Holz nach einem Ausschreibungsver
fahren unter Anwendung der ÖNORM A 2050. Bereits drei Wochen 
nach Vertragsabschluss erfolgten bei fünf Verträgen Erweiterungen der 
ursprünglich vereinbarten Holzmengen mittels handschriftlichen Ver
merken auf den Verträgen. Bei einem Vertrag erfolgte überdies eine 
nachträgliche Leisrungserweiterung um eine weitere Holzsorte. Die in 
den fünf Verträgen festgelegten Holzmengen im Ausmaß von 7.600 Fm 
wurden nachträglich um 10.400 Fm erweitert. Dies entsprach einem 
geschätzten Aufuagswen VOn insgesamt rd. 520.000 EUR [ inklusive 
Umsatzsteuerl. 

" BGBI. I Nr. 1 7/2()()6 i.d.g.F. 
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Tabelle 9: Nachträgliche Erweiterung der vereinbarten Holzverkaufsmengen 

Vertr.gs- Grund.uftr.g Zusatzvermerke Erhöhung Holzmenge Erhöhung der 
nummer und Vertragswert 1 im Kauf.ertrag um gesamt Holzmenge 
-datum (Datum) um 

09/2012 4.000 Im 26. Juli 2012, 3.000 Im 10.500 Im 163 % 
4. Juli 2012 Sägerundholz fichte 9. August 2012 + 3.500 Im 

200.000 EUR 

10/2012 1.500 Im 14. August 2012 1.000 Im 2.500 Im 67 % 
4. Juli 2012 Sägerundholz Fichte 

120.000 EUR 

11/2012 300 Im ohne Oatum 1.000 Im 1.300 Im 333 "10 
4. Juli 2012 Sägerundholz kiefer 

25.000 EUR 

12/2012 300 Im Schleilholz 26. Juli 2012 400 Im 700 Im 133 "10 
4. Juli 2012 Fichte/Tanne 

40.000 EUR 

13/2012 1.500 Im 26. Juli 2012 1.500 Im 3.000 Im 100 "10 
4. Juli 2012 Energieholz und 

Hackgut 
40.000 EUR 

laut Bankgarantie 

Wert der 
ZusatZluftriige 

in EUR 

rd. 325.000 

rd. 80.000 

rd. 55.000 

rd. 30.000 

rd. 30.000 

Quellen: BMLVS; RH 
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18.2 Der RH beanstandete die bei den Vergaben von Holzverkäufen aufge-
tretenen Qualitätsmängel ; 

201 1 wurden Holzverkäufe ohne vertragliche Preisbindung (z.B. 
nach dem Holzpreisindex) durchgeführt; die nachträglichen Preisan
passungen waren mangels Begründung nicht nachvollziehbar; 

201 2  crfolgten nachträgliche Erweiterungen der vereinbarten Holz
verkaufsmengen in Höhe von rd. 520.000 EUR (Schätzwert) ohne 
neuerliche Vergabe im Wettbewerb. 

Der RH empfahl dem BMlVS, Holzverkaufsmengen nachvollziehbar 
zu planen und festzulegen sowie Holzverkäufe grundsätzlich auszu
schreiben. 

18.3 Das BMLVS leille mil, dass zur flexibleren Disposition lIunmel" JoI,
res verträge abgesclllossell würden. 

18.4 Ocr RH begrüßte den beabsichtiglen Abschluss von Jahrcsverträgen 
und wies auf die Notwendigkeit hin, die Holzverkaufsmengen nach
vollziehbar zu planen und festzulegen sowie Holzverkäufe grundsätz
lich au zuschreiben. 
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19.1 Im Juni 201 3  legte ein Holzschlägerungsunternehmen flir Arbeiten 
in den Jahren 201 1 und 201 2  drei Rechnungen mit einem Gesamtbe
trag von 237.473,57 EUR. Eine ressoninterne Überprüfung des BM1VS 
ergab erhebliche Rückstände bei der Abrechnung von Geschäftsfällen 
aus dem Jahr 201 2. 

Im Juli 201 3  langte ein anonymer Hinweis im BMLVS ein, wonach 
bei der ehemaligen Heeresforstverwaltung ein Holzfehlbestand von 
bis zu 6.900 Fm zwi ehen geschlägener und abgerechneter Holzmenge 
bestehe. Das Militärkommando Niederösterreich richtete zur Aufklä
rung des Vorwurfs eine Untersuchungskommission ein. Diese konnte 
laut ihrem Endbericht vom März 2014 aufgrund mangelhafter Unterla
gen der ehemaligen Heeresforstverwaltung nicht bcuneilen, ob die For
derung des Holzschlägerungsunternehmens zu Recht bestand. Zusam
menfassend hob die Untersuchungskommission weiters hervor, dass 

Manipulationen zum Nachteil der ehemaligen Heeresforstverwal
tung von deren Bediensteten und den Holzschlägerungsunterneh
men bzw. Holzkäufern nicht ausgeschlossen werden konnten, 

die Buchhaltung in den Kalenderjahren 2010 bis 201 2  nicht nach
vollziehbar und daher nicht feststellbar war, wieviel Holz geschlä
gen und wievicl davon abtransponien worden war, 

Schlägerungen. Holzrückungen und Holzabtranspone oftmals durch 
jeweils ein und dieselbe Firma durchgefühn wurden, was Kontrol
len erschwene, und 

das bestehende Lieferscheinsystem nur teilweise nachvollziehbar 
war und Manipulationsmöglichkeiten eröfTnele. 

Aufgrund des Verdachts strafbarer Handlungen übermittelte das Mili
tärkommando Niederösterreich den Bericht der Untersuchungskom
mission an die Staatsanwaltschaft. 

19.2 Der RH kritisiene die mangelhafte Vergabe und Abwicklung von Holz
schlägerungen und Holzverkäufen am Truppenübungsplatz und die 
Manipulationsgefahr durch nicht nachvollziehbare Buchhaltung und 
Lieferscheinsysleme. 

Der RH empfahl dem BMLVS, Maßnahmen zu setzen, um die im End
bericht der Untersuchungskommission vom März 201 4 aufgezeigten 
Schwachstellen bei der Vergabe und Abwicklung von Holzschläge
rungen und Holzverkäufen am Truppenübungsplatz zu beseitigen. 
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19.3 Das BMLVS teilte mit, dass die Empfehlung des RH venvirklic/,t wor

den sei. Die Holzsc/,Iägerungsumerrrehmen seien nunmehr verpflich

tet, die Protokolle der Holzerrrtemaschil,en über die geschlägerten Holz

mengen vorzulegen, um die Holzmengen von der Schlägerung bis zum 

Sägewerk lückenlos nachvollziehen zu können. 

landwirtschaft und landschaftspflege 

Nutzung der kampf

mittelbelasteten 

Zonen 

20.1 ( I )  Die Fläche fUr Landwinschaft und Landschaftspnege auf dem 
Truppenübungsplatz umfasste rd. 3.600 ha, wovon rd. 1 .200 ha vom 
BMLVS selbst bewinschaflet wurden; rd. 2.400 ha waren an Dritte ver
pachtet . I B  Rund 1 .000 ha der selbst bewinschafteten Fläche lagen im 
blindgängergefahrdeten Raum (Zone B). Ein Großteil der Acker- und 
Grünlandnächen im blindgängergefahrdeten Raum war infolge 2010 
und 201 2  verschärfter Sicherheitsbestimmungen und unterbliebener 
Blindgängerräumung nicht mehr nutzbar. Durch die Nichtbewinschaf
tung lagen Acker- und Grünlandnächen brach. 

In den Jahren 2008 bis 201 2 reduziene die Heeresforstverwaltung 
den Umfang der Landwinschafi und Landschaftspnege sukzessive von 
rd. 1 .000 ha auf rd. 700 ha. 

Tabelle 10: Landwirtschaft und landschaftspflege durch die Heeresforstverwaltung 

2008 2009 2010 2011 2012 

in ha 

Bearbeitete Fläche' rd. 1.000 rd. 800 rd. 600 rd. 500 rd. 700 

inklusive liegenschaft Bruckneudorr 

QueUen: BMlVS; RH 

372 

(2 )  Bei der erforderl ichen Blindgängersuche an der Erdobernäche in 
kampfmittelbelasteten Zonen waren auf dem Truppenübungsplatz 
überwiegend Grundwehrdiener im Ein atz: 

- 2010: rd. 2.000 Personen (rd. 1 8. 1 00  Personensrunden), 

- 201 1 :  rd. 2.000 Personen (rd. 1 8.000 Personenstunden), 

- 201 2 :  rd. 1 .600 Personen (rd. 1 5. 1 00  Personenstunden). 

11 OIe' landwinschaft und LandS('haftspn�g� Msland übf'rwltgend Im Anbau von Wild· 

futtC'f SQwiC' im Kurzhalten von pnanzllcht'm S('wuchs im RcTtich von Schießanlagen. 

Brand5Chul2Sl�ifC'n und Stralknbanketten. 
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Die letzte in den Boden gehende Tiefensuche auf dem Truppenübungs
platz fand 201 1  in der kampfmillelbe1asteten Zone A stall (vgl. TZ 2). 
Die vom Truppenübungsplatz gefUhne Blindgängerevidenz verzeich
nete 2010 rd. 300 Funde, 201 1  rd. 2 10 Funde und 201 2 rd. 440 Funde. 

(3) Das Kommando des Truppenübungsplatzes beabsichtigte, die kampf
minelbelastete Zone B mittelfristig in eine nicht kampfmittelbelastele 
Zone C umzuwandeln. um die landwinschaftliche Fläche besser nutz
bar zu machen. Nach Schätzungen des RH wären dadurch zusätzliche 
Pachteinnahmen in Höhe von ca. 90.000 EUR jährlich erzielbar. 

Für die dafUr erforderliche Tiefensuche zum Aufspüren von Blind
gängern erwog das BMLVS im September 201 2  die Beschaffung von 
zwei Flächensondierungsgerälen, um den Personaleinsatz fUr Sondie
rungen zu reduzieren. Die Ausgaben für die beiden Geräte wurden auf 
ca. 300.000 EUR geschätzt. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung lag 
darüber keine Entscheidung vor. 

20.2 Der RH beanstandete, dass der Umfang der Landwinschaft und Land
schaftspnege am Truppenübungsplatz in den Jahren 2008 bis 201 2  
sukzessive reduzien wurde, wodurch dem BMLVS potenzielle Pacht
einnahmen entgingen. 

Weiters kritisiene er, dass das BMLVS seit September 201 2  keine Ent
scheidung über die allBillige Umwandlung kampfminelbelasteter 
Zonen des Truppenübungsplatzes in landwinschaftliche Nutznäche 
zur Erzielung zusätzlicher Pachteinnahmen und über dafUr erforder
liche Maßnahmen traf. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, brachliegende Acker- und Grün
landnächen in blindgängergerahrdeten Räumen ehestmöglich einer 
Nutzung (z.B. durch Blindgängerräumung und Verpachtung) zuzu
fUhren. 

Weiters empfahl er, zur Steigerung der Einnahmen eine Entscheidung 
über die Umwandlung der kampfmillelbelasteten Zone B des Trup
penübungsplatzes in landwinschaftliche Nutznäche und dazu erfor
derliche Maßnahmen unter Kosten-Nutzen-Abwägungen zu tretTen. 

20.3 Laut Stellungnahme des BMLVS sei es bemülll, die Bewirtschaftung 

des Truppenübungsplatzes zu optimieren. Es wies jedoch auf die mili

tärische Nutzung des Truppenübungsplatzes hin. 
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21.1 ( I )  Im Prüfungszeitraum waren rd. 2.400 ha landwinschaftliche Nutz
flächen an rd. 240 Landwirte aus der Region verpachtet. Im BMLVS lag 
keine Übersicht über die Erlöse aus der Verpachtung rur die Jahre 2008 
bis 201 2  vor. Im Jahr 201 3  betrugen die Erlöse aus der Verpachtung 
landwirtschaftlicher Flächen rd. 2 1 7.000 EUR. 

Die Verpachtung erfolgte in Form von Nutzungsübereinkommen. die 
jeweils auf einen Zeilraum von elf Monaten ( 1 .  Jänner bis 30. Novem
ber) befristet waren, wobei die Folgeverträge regelmäßig mit densel
ben Pächtern abgeschlossen wurden. In den Nutzungsübereinkommen 
waren je nach Güteklasse Entgelte in unterschiedlicher Höhe fe tge
legt, wobei die Beeinträchtigung durch den mil itärischen Übungs
betrieb in der Preisgestaltung berücksichtigt war. 19 Die Haftung rur 
Schäden durch Munition und militärischen Übungsbetrieb sowie rur 
Wildschäden war vertraglich ausgeschlossen. 

(2) Mit Jänner 2014 schloss das BMLVS einen General-Pachrvcrtrag 
mit der Land- und Forstwinschaftlichen Boden- und Grunderwerbs
genossen chaft rur Niederösterreich reg.Gen.m.b.H.2o ab. die auf einen 
Zeitraum von sieben Jahren (bis 2020) sämtliche bisher verpachteten 
Flächen pachtete und an ihre Mitglieder weiterverpachten sollte. Der 
Pachlzins in Höhe von rd. 2 1 5.000 EUR21 (201 4) enlSprach der bishe
rigen Pachthöhe. wobei die Preisangemessenheit durch ein vom BMLVS 
beauftragtes Gutachlen nachgewiesen wurde. Im Vertrag waren unter 
anderem eine Wertsicherungsklausel. Haftungsausschlüsse rur Schä
den durch militärische Nutzung und Wild chäden sowie ein Vorrang 
der militärischen vor der landwirtschaftlichen Nutzung enthalten. 

Der Venrag sah weiters vor. dass die Pächterin eine Verlängerung des 
Vertrags beantragen konnte. die rur weitere sieben Jahre zustande kam. 
wenn ihr nicht das BMLVS binnen einer zweimonatigen Frist ausdrück
lich widersprach. Ein Kündigungsrecht des Verpächters war außer bei 
Venragsverletzung durch die Pächterin im Wesentlichen nur bei _mili
tärischer Notwendigkeit- vorge ehen. Entgegen einer Empfehlung des 
BMF war eine Auflösungsmöglichkeit auch nicht rur den Fall verein
ban worden. dass sich die Verpachtung rur das BMLVS nicht bewährte. 
z.B. bei negativer Evaluierung. 

" Ackrrland 6S bis 120 EUR/ha. WI� 45 biS 5S EUR/ha. Gr.unutzung 20 EUR/ha 

10 Dir Grno�n5Chaft wurde: auf drr Homrpagr drr LandwmschaftskammC'r N,cdrrOslc:r· 

�I(h als Vrrband gdUhn. 
2\ J(' nach Bodrngutr Adrrland 6S bis 120 EUR/ha. WI�/Gn.lnlandnutzung 20 biS 

55 EUR/ha. 
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21.2 Der RH beanstandete, dass für 2008 bis 20 1 2  zwar Pachtverträge, aber 
keine Übersichten zu den verpachteten Flächen auf dem Truppen
übungsplatz und zu den Erlösen vorlagen, wodurch keine nachvoll
ziehbare Steuerung und Kontrolle hinsichtlich der Flächenverpach
tung möglich war. 

Der RH kritisierte weiters die im Vergleich zu den Vorverträgen ungüns
tige Vertragsgestaltung für das BMLVS, weil bei dem 2014 in Kraft 
getretenen General-Pachtvertrag ein ordentliches Kündigungsrecht sei
tens des BMLVS nicht vorgesehen war. Eine Verlängerung des Ver
trages um weitere sieben Jahre konnte bereits durch Verschweigung 
des BMLVS zustande kommen. 

Der RH beanstandete außerdem, dass entgegen einer Empfehlung des 
BMF eine Auflösungsmöglichkeit auch nicht für den Fall vereinbart 
worden war, dass sich die Verpachtung für das BMlVS nicht bewährte, 
z.B. bei negativer Evaluierung. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, die Gestaltung von Pachtverträgen 
zu optimieren und sicherzustellen, dass beim Abschluss von Pachtver
trägen entsprechende Kündigungsmöglichkeiten (ordentliches Kündi
gungsrecht bzw. Kündigung bei Unzweckmäßigkeit der Verpachtung) 
vorgesehen sind. 

21.3 Laut Stellungnahme des BMLVS sei es bemüht, die Gestaltung der 

Pachtverträge zu optimieren. 

22.1 Der gesamte Truppenübungsplatz mit einer Fläche von rd. 1 5.700 ha 
war Eigenjagdgebiet. Nach der Jagdbetriebsordnung 2010 für den Trup
penübungsplatz waren drei Reviere eingerichtet, deren jagdliche (und 
forstliche) Leitung dem jeweiligen Revierleiter oblag. Die davor gül
tige Jagdbetriebsordnung aus 1 963 hatte noch sieben Reviere vorge
sehen. 

In der Kosten- und Leistungsrechnung des Truppenübungsplatzes 
konnten die Ein- und Auszahlungen nicht den einzelnen Wirtschafts
bereichen (insbesondere Forst, Jagd, Landschaftspflege und Land
wirtschaft sowie Steinbruch) zugeordnet werden (vgl. TZ 10). Der 
RH erhob aus den Unterlagen der Buchhaltung, dass sich die jähr
lichen Netto-Einnahmen aus dem Bereich Jagd von 2008 bis 201 3 von 
rd. 3 10.000 EUR auf rd. 608.000 EUR erhöhten. Von 2009 bis 201 3  
entfielen durchschnittlich rd. 52 % der Einnahmen auf den Verkauf 
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von Einzelabschüssen und Gesellschaftsjagden sowie jeweils rd. 23 % 
aur die Vergabe von sogenannten .Pirschbezirken"22 und den Verkaur 
von Wildbrel. 

Tabelle 11:  Einnahmen auf dem Truppenübungsplatz aus dem Bereich Jagd 
(Netto beträge) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Anteil 
2009-2013 

in EUR in ,. 

Einzelabschü"e 126.192.44 154.718.45 183.602.63 145.586.71 175.345,00 160.433,25 27,93 

Gesellschaftsjagden 56.390,00 89.756,67 167.787,51 169.050,00 103.280,00 97.100,00 21,37 

Pirschgebilhrenl k.A.' k.A.' k.A.' 30.534,50 25.922,00 26.797,00 2,84 

Zwlschensumme 182.582,44 244.475,12 351.390,14 345.111,21 304.541,00 284.330,25 52,14 

Abschussnehme, -' 128.799,11 144.083,33 132.901,09 130.443,81 151.824,82 23,45 (Pirschbezi,ke)' 

Wildbret 125.061,85 138.387,89 153.284,66 97.969,39 135.851,25 162.159,89 23,43 

SonstigesS 2.146,00 2.083,00 3.232,00 5.867,82 8.117,97 9.595,80 0,98 

Summe 309.790,29 513.745,12 651,990,13 581.909,51 578.960,03 607.910,76 100,00 

Gebühren, die für die BegLeitung der Jagdgäste durch Jagdorgane des BMlVS verrechnet wurden. 

Zahlen 2008 bis 2010 nicht gesondert erfasst (enthalten bei Einzelabschüssen und GeseUschaftsjagden) 
Einnahmen durch den Verkauf von Abschüssen in einem räumlich abgegrenzten Bereich ( ... Pirschbez;rk-). vgl. TZ 28 

4 Pirschbelirke wurden erst ab dem Jahr 2009 vergeben. 
5 Jagdkarten. veterinärmedizinische Gutachten (Tricninenbeschau). GebGnren für HundeHihrer elc. 

QueUen; SMLVS; RH 

Wildbestand, 
Abschusspläne 

376 

22.2 Der RH hielt fest. dass die Einnahmen aus dem Bereich Jagd während 
des geprüften Zeitraume gestiegen waren. Er wiederholte aber neuer
lich seine Kritik an der Kosten- und Leistungsrechnung des Truppen
übungsplatzes. die nicht aur einen WirlSchaftsbetrieb ausgelegt war. 
weil die Ein- und Auszahlungen nicht den einzelnen WirlSchaftsbe
reichen zugeordnet werden konnten, wodurch die Vorgabe vOn Zie
len, die Messung des WirlSChafUichen Errolgs und die Steuerung des 
Wirtschaftsbetriebs erschwert waren (vgl. TZ 10). 

22.3 wut SrelluIIg'lUIlI1,e des BMLVS sei eS bemühr, die Kosten- und Leis

tungsrechnung des Truppenübungsplatzes zu optimieren. 

n l  Auf dem Truppenübungsplatz befand sich ein beträchtlicher Wild
bestand. In den Jahren 2008 bis 201 3  wurden im Jahresschnitt rd. 
950 Stück Rotwild (Rothirsch). 350 Stück Rehwild (Reh), 660 Stück 
Schwarzwild (Wildschwein) und 1 30 Stück Muffelwild (Europäisches 

II PirschbC!zirk.e waren räumlich fCilgtlegle Bereiche des TruppenübungsplatZes. die auf
grund entgeltlicher Abschussnehmervenräge be:jagl wurden. 
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Mufflon) erlegt, in Summe somit rd. 2.090 Stück Schalenwild. Neben 
dem Schalenwild wurde im Wesentlichen nur der Fuchs bejagt (zwi
schen 68 und 1 39 Stück/Jahr). 

Tabelle 12: Abschüsse nach Wildarten (einschließlich Fallwild') 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Durchschnitt 
2008-2013 

Anzahl 

Schalenwild gesamt 1.476 2.275 2.479 2.053 2.113 2.153 2.092 

davon 
Muffelwild 83 159 149 145 159 103 133 

Rehwild 210 357 389 370 402 349 346 

Rotwild 711 956 1.104 1.022 858 1.055 951 

Schwarzwild 472 803 837 516 694 646 661 

Fuchs 80 121 121 139 127 68 109 

FaLLwild ist Wild. das nicht durch Jagd erlegt wurde. sondern aufgrund natürlicher Ursachen (Alter. Krankheit etc.) oder 

nicht-jagdLicher menschlicher Einwirkungen (z.B. Verkehrsunfall) verendet ist. 

Quelle: BMlVS 

Bund 201 5/ 1 3  

Die Abschusszahlen waren i n  behördlichen Abschussplänen festge
legt, um den Wildbestand zu regulieren und die Schäden durch Wild
verbiss in einem vertretbaren Ausmaß zu halten. Die Abschusspläne 
wurden in den Jahren 201 1 und 201 2 in erheblichem Ausmaß nicht 
erfuJlt [20 1 1  bei Junghirschen zu 28 % und 201 2  bei Junghirschen 
bzw. Kahlwild2J zu 29 % bzw. 23 % nicht erfullt). 

In der Folge erteilte die zuständige Behörde (Bezirkshauptmannschaft 
Zwett!) fiir 201 3  die Auflage, dass Abschüsse von - verkaufsfahigen -
Trophäenträgem erst dann erlaubt waren, wenn eine vorgegebene Zahl 
Ueweils 430 Stück) an Junghirschen und Kahlwild erlegt wurde. Der 
Truppenübungsplatz erfii!lte diese Auflage Ende Augu.st 201 3. 

23.2 Der RH kritisierte, dass die behördlichen Abschusspläne fiir den 
Abschuss von Wild auf dem Truppenübungsplatz in den Jahren 201 1  
und 2012  i n  erheblichem Ausmaß nicht erfüllt wurden. 

Der RH empfahl dem BMLVS, die Erfiillung behördlicher Abschuss
pläne sicherzustellen, um den Wildbestand und die damit verbundenen 
Wildschäden in einern v .. rtretbaren Ausmaß zu halten. 

23 wtibliche Hirschl' und Kälber 
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23.3 Laut Stellungnahme des BMLVS sei es in enger Zusammenarbeit mit 

der Bezirkshauptmannschaft bemüht, Wildschäden hin/anzuhalten und 

es werde unter Ausschöpjung der vorhandenen Personalressourcell und 

Anwendung effizielller JagdmetItoden (Eillulabschuss, Riegeljagden) 

alle Maßnahmen anwenden, u m  die Erfüllung des Abschussplanes 

sicherzustellen. 

24.1 (I) Im Jahr 201 3  verfügte der Truppenübungsplatz über drei haupt
amtliche Berufsjäger; zwei weitere Bedienstete waren in Ausbildung. 
Darüber hinaus waren im Bereich Jagd tUnf Bedienstete nebenamtlich, 
zwei Lehrlinge und 1 4  Personen als jagdliche Hi lfsorgane tätig. 

(2) Bis Ende 201 2  stand jedem der drei Revierleiter grundsätzlich ein 
Berufsjäger zur Seite. Dabei kam es zwischen den Bereichen Jagd und 
Forst immer wieder zu personellen Überschneidungen (Mischverwen
dungen), was zu unklaren Abgrenzungen zwischen diesen Bereichen 
tUhne. Der RH verwies in diesem Zusammenhang auch auf seine Bean
standungen im Bereich der Forstwinschaft (vgl. TZ 1 4  bis 19). 

Mit der Eingl iederung der Heeresforstverwaltung in den Truppen
übungsplatz Anfang 201 3  erfolgte eine organisatori ehe Trennung 
der Bereiche Forst und Jagd. um eine klare Abgrenzung der Kompe
tenzen und Aufgaben und Konzentration auf die jeweiligen Kernauf
gaben sicherzustellen. Hauptberunich waren nur noch die Berufsjäger 
und die Berufsjägeranwäner mit der Ausübung der Jagd betraut. Der 
bisherige Leiter der Heeresforstverwaltung und die bisherigen Revier
leiter waren als Förster einge etzt. Diese waren aber - gemeinsam 
mit dem Leiter der zum Kommando des Truppenübungsplatzes gehö
renden Stabsgruppe _Landschaftspnege" - zu ätzlich zu ihrer Kern
aufgabe Forst in ihrer Dienstzeit als Jagdpersonal tätig. Somit bestan
den in den Bereichen Forst und Jagd weiterhin Mischverwendungen. 

(3) Jagdliche Hilfsorgane waren Personen, die aufgrund von schrift
l ichen Vereinbarungen jagdliche Hilfstätigkeiten verrichteten. ohne 
diesbezüglich in einem Dienstverhältnis zum Bund zu stehen. Diejagd
lichen Hilfsorgane erhielten für ihre Tätigkeit zwar keine Entlohnung. 
mussten aber andererseits rur die Jagdausübung auf dem Truppen
übungsplatz kein Entgelt leisten. 

E lf von 1 4  jagdlichen Hilfsorganen (rd. 79 %) waren aktive oder ehe
malige Bedienstete des BMLVS, drei (rd. 21 %) waren Privatpersonen 
(Stand 201 3) .  Die Auswahl der jagdlichen Hi lfsorgane war mangels 
Unterlagen nicht nachvollziehbar. 

Bund 2 0 1 5/ 1 3  
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Aktive Bedienstete des BMLVS durften nur in ihrer Freizeit als jagd
liche Hilfsorgane tätig sein. Sie erbrachten von 2009 bis 201 2 rd. 30 � 

der Abschüsse durch ressoneigenes Personal und Hilfspersonal und 
rd. 1 3  � der Gesamtab chüsse. 

24.2 Der RH kritisiene, dass die angestrebte Trennung von Jagd und Forst 
und die Konzentration auf die jeweiligen Kemaufgaben nicht verwirk
licht waren, weil das Forstpersonal weiterhin zusätzlich im Bereich 
Jagd eingesetzt war. 

Weiters bean tandete der RH, dass die Auswahl der jagdlichen Hilfs
organe durch das BMLVS nicht transparent war. 

Der RH empfahl dem BMLVS eine klare personelle Trennung zwischen 
Jagd und Forst auf dem Truppenübungsplatz, um eine Konzentration 
der Bediensteten auf ihre jeweiligen Kernaufgaben zu erzielen. 

Darüber hinaus empfahl der RH sicherzustellen, dass die Auswahl der 
jagdlichen Hilfsorgane an hand einer transparenten Regelung mit nach
vollziehbaren Kriterien erfolgt. 

24.3 Laur Srellungnahme sei das BMLVS bemühr, die behördlichen Abschuss

pläne zu erfüllen und somir Wildschäden hinrollzuhalren. 

24.4 Der RH begrüßte die Bemühungen des BMLVS um Erfiillung der behörd
lichen Abschusspläne. Er entgegnetejedoch, dass die personelle Tren
nung von Jagd und Forst nicht verwirkJicht und die Auswahl der jagd
lichen Hi lfsorgane nicht transparent war. Er hielt daher seine Kritik 
aufrecht. 

25.1 Der Verkauf von Abschüssen von Wild erfolgte sowohl an einzelne 
Jagdgäste, als auch im Rahmen von Gesellschaftsjagden. Die Preise für 
Abschüsse waren in Abschu taxen festgelegt. Die Preisgestaltung ori
entiene sich laut BMLVS an Revieren im Inland und Ausland. Unter
lagen zur Berechnung der Preise wurden dem RH nicht vorgelegt. 

Die Abhaltung von Gesellschaftsjagden erfolgte in Form von Riegel
jagden (einschließlich K1einriegeljagden).24 Die Gebühr war von der 
Zahl der erlegten Stücke pro Schützen abhängig und betrug bei einer 
Riegeljagd zwischen 1 . 5 1 2  EUR und 1 .920 EUR und bei einer Kleinrie
geljagd zwischen 240 EUR und 420 EUR (Preise 201 2). Die Abschüsse 

14 Ocr UnterschiC'd zwixhcn Rlcgcl- und Kleinriegeljagden bestand In dt'r GrOlk der 

Jagdg�lI5('haft. der Menge drs zu crlcgcndcn Wildrs und dem Umfang der umfasstcn 

Ncbe:nlcistungcn (LB. Pirschmhrung. vcrpne-gung und Fuhrdicnslc). 

379 

III-203 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 83 von 100

www.parlament.gv.at



Jagd 

380 

R 
-

H 

von Wild durch Jagdgäste wurden in Listen erfasst. Nachvollziehbare 
Standards für die Vergabe von Einzelabschüssen und von Gesellschafts
jagden lagen aber nicht vor. 

Von 2009 bis 201 1 wurden jährlich fünf bis sechs Riegel- und ein bis 
sechs Kleinriegeljagden überwiegend an Stammkunden verkauft. 201 2 
wurden nur drei Riegeljagden verkauft. wodurch der Erlös um rd. 40 'lb 
zurückging. Obwohl das Resson im Frühjahr 201 2  ein Ansuchen auf 
Abhaltung einer privaten KJeinriegeljagd im Herbst 201 2 wegen man
gelnder personeller und zeitlicher Ressourcen ablehnte, erfolgten im 
Herbst und Winter 201 2/201 J zehn Riegeljagden durch ressoneige
ne Personal. Über die Anzahl der Riegeljagden durch ressoneigenes 
Personal fUr die Jahre 2009 bis 201 1  lagen keine Unterlagen vor. 

25.2 Der RH hielt kritisch fest, dass nachvollziehbare Standards für die Ver
gabe von Einzelabschüssen und von Gesellschartsjagden fehlten. Wei
ters kritisiene er, dass die DurchfUhrung einer privaten Kleinriegeljagd 
im Herbst 201 2 wegen mangelnder personeller und zeitlicher Ressour
cen abgelehnt wurde. obwohl im gleichen Zeitraum zehn R iegeljagden 
durch ressoneigenes Personal erfolgten, aus denen keine Einnahmen 
lukrierbar waren. Dem BMLVS entgingen dadurch Einnahmen von ca. 
2.000 EUR. Darüber hinaus beanstandete der RH, dass fUr den Zeit
raum 2009 bis 201 1  keine Aufzeichnungen über Riegeljagden durch 
ressoneigenes Personal vorlagen. 

Der RH empfahl dem BMLVS. transparente Standards für die Vergabe 
von Einzelabschüssen und von Gesellschartsjagden festzulegen. 

Weiters empfahl er, Riegeljagden vorrangig an zahlende Jagdgäste zu 
verkaufen und durch ressoneigenes Personal nur in begründeten Aus
nahmefallen durchzuführen. 

Darüber hinaus empfahl er. detailliene Aufzeichnungen über die Durch
fUhrung von Riegeljagden, insbesondere durch res oneigenes Perso
nal. zu führen (z.B. Begründung, Zeit. On/Gebiet, Teilnehmer. Anzahl 
an erlegtem Wild etc.). 

25.3 Laul Slellungnahme des BMLVS sei es bemülll, Slandardsjür die Ver

gabe von Einzelabschüssen und Gesellschajlsjagden zu ersldlen, die 

Jagdaujzeicllnungen zu verbessern sowie die behördlichen Abschus -

pläne sicherzuslellen und somil Wildschäden Ilinlanzuhallen. Ergän

zend leille das BMLVS mil, dass es die Feslslellungen des RH einer 

verriejlen Prüfung unlerziehen werde. 

Bund 201 5/ 1 3  
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26.1 Die Wildabschüsse durch Ressonangehörige des BMLVS waren zunächst 
in der Jagdbetriebsordnung 1 963, ab April 2008 in einem Erlas und 
ab März 2010 in der Jagdbelriebsordnung 2010 geregelt. Demnach war 
der Abschuss der so genannten _ Trophäemräger- im Wesentlichen dem 
Verkauf an Jagdgä te vorbehalten. Wildabschüsse durch eigenes Perso
nal beschränkten sich auf Hegeabschüsse (insbesondere von krankem 
oder verletztem Wild). Bei Hegeabschüssen waren zur Überprüfung 
unverzüglich amtstierärztliche Gutachten einzuholen. 

In den Jahren 2008 bis 2012 erlegte ressoneigenes Personal jährlich 
zwischen drei und zwölf Stück Schwarzwild sowie zwischen zwei und 
sechs Stück sonstiges Schalenwild, das der Kategorie . Trophäemrä
ger' zuzuordnen war und somit grundsätzlich dem Verkauf an Jagd
gäste vorbehalten gewesen wäre. Darüber hinaus lagen amtstierärzt
liche Gutachten bei Hegeabschüssen durch ressoneigene Personal 
nur unvollständig vor. 

26.2 Der RH kritisiene, dass amIstierärztliche Gutachten bei Hegeabschüs
sen durch ressoneigenes Personal nur unvollständig vorlagen, obwohl 
dies in der Jagdbetriebsordnung tur den Truppenübungsplatz aus 2010 
vorge ehen war. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, die Einholung der in der Jagd
betriebsordnung tur den Truppenübungsplatz aus 2010 vorgesehenen 
amtstierärztlichen Gutachten bei Hegeab chüssen durch ressoneige
nes Personal sicherzustellen. 

26.3 Laut Stellungnahme des BMLVS werde bei Hegeabschüs en grund-

ätzlich ein Amtstierarzt beigezogen. Das BMLVS sei aber bemüht, die 

Jagdaujzeichnungen zu optimieren. Ergänzend teilte das BMLVS mit, 

da s es die Fe tstellungell des RH einer vertieften Prüfung unterziehen 

werde. 

27.1 In den Jahren 2001 bis 2008 genehmigte das BMLVS auf Antrag der 
Militärkommanden Butgenland (acht Anträge). Kärnten (neun Anträge). 
Niederösterreich ( 1 3  Anträge) und Oberösterreich (vier Anträge) sowie 
der Zentralstelle (zwei Anträge) insgesamt 36 unentgeltliche Abschüsse 
von Schwarzwild durch Jagdgäste bis zu einem Wen von 400 EUR pro 
Abschuss. Die Einladungen an die Jagdgäste erfolgten ,aus wehrpoli
t ischem Interesse' und richteten sich überwiegend an Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens. Das ,wehrpolitische Interesse- war nicht näher 
definiert und daher nicht nachvollziehbar. 
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Die Genehmigungen wurden in Listen erfasst. Im Jahr 2009 wur
den nach Ablehnung eines Antrags keine Anträge mehr genehmigt. 
Anfang 2010 wurden von drei Anträgen zwei bewilligt (in einem Fall 
erfolgte kein Abschuss von Wild) und einer abgelehnt. 201 2  wurde 
ein Antrag genehmigt, wobei im Prüfungszeitraum kein Abschuss von 
Wild erfolgte. 

27.2 Der RH kritisiene, dass das .wehrpolitische Interesse' rur Einladungen 
von Privatpersonen zu unentgeltlichen Abschüssen von Wild weder 
dokumentien noch nachvollziehbar war. 

Der RH empfahl dem BMLVS, die Voraussetzungen rur die Einladung 
von Privatpersonen zum unentgeltl ichen Abschuss von Wild restrik
tiv zu handhaben und das zugrunde liegende wehrpolitische Interesse 
in jedem Einzelfall nachvollziehbar zu begründen. 

27.3 Das BMLVS reilre mir, dass es 2010 miruls Erlass eille re rrikrive Ulld 

rrallspare/tle Regelullg verfiigr habe. Eill/adullgell VOll Privarpersollell 

zum ulleltlgelrlicl,ell Abschuss VOll Schwarzwild würdell ausIlahmslos 

lIur  mir begrüllderem ulld lIaclwollziehbarem wehrpolirischell Illreres e 

gellehmigr. Ergällzelld reilre das BMLVS mir. dass es die Fes/srellullgell 

des RH eiller vertiefteIl Prüfullg u llrerzieh!?11 w!?rd!? 

Vergabe der Pirschbezirke 

28.1 ( I )  Infolge einer Empfehlung der Internen Revision des BMLVS. Jagdre
viere auf dem Truppenübungsplatz zu verpachten, erfolgte im Mai 2009 
erstmals die Vergabe von so genannten .Pirschbezirken" an Abschuss
nehmer.2s Die Einrichtung von Pirsch bezirken war in der Jagdbetriebs
ordnung rur den Truppenübungsplatz aus 2010 zwar erwähnt. Vorga
ben darur - etwa hinsichtlich Größe. Anzahl und Vergabe - fehlten 
aber weitgehend. 

20 1 2  war eine Fläche von rd. 4.000 ha in Form von Pirsch bezirken 
vergeben. wobei Einnahmen in Höhe von rd. 1 60.000 EUR erzielt wur
den. Das Entgelt rur die einzelnen Pirsch bezirke betrug zwi chen rd. 
2.000 EUR und rd. 24.000 EUR (Wene inklusive Umsatzsteuer). Auf die 
Pirschbezirke entfIel rd. 20 % bis JO % des insgesamt auf dem Trup
penübungsplatz erlegten Wildes. 

H Es handelte sich dabti um eintn blofkn Verkauf von AbschOs.scn In einem räumlich 

abgrgrcnzlC'n Bereich. in dem di(' AbschussnchmcT cin Ausgehrtehl �afkn. 

Bund 2015/13  
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(2) Die Heeresforstverwaltung schrieb die Erstvergabe der Pirschbe
zirIte für 2009 und 2010 auf Basis von nachvollziehbar festgelegten 
Mindestgebotspreisen auf ihrer Internet-Seite und in einschlägigen 
Fachzeitschriften aus. Im Mai und Juni 2009 erfolgten die Vergaben 
an Bietergemeinschaften (bestehend aus jeweils zwei bis sechs Per
sonen). wobei teilweise mehrere Pirschbezirke an ein und dieselbe Bie
tergemeinschaft vergeben wurden. 

In den Verträgen war eine Verlängerungsmöglichkeit um jeweils ein 
Jahr vorgesehen. In den Folgejahren erfolgten aber keine Ausschrei
bungen mehr. sondern Venragsverlängerungen um jeweils ein wei
teres Jahr oder Neuvergaben im Wege von Interessentensuchen ohne 
Ausschreibung. 

In den Jahren 2009 bis 2012 wurden 1 2  bis 1 4  der insgesamt 17 Pirsch
bezirke vergeben. Bei den übrigen Pirschbezirken kam eine Vergabe 
aufgrund mangelnden Interesses (bedingt durch Lage, Größe, Preis, 
Gelände- bzw. Landschaftsstruktur) nicht zustande. 

(J) 201 2  waren im Süden des Truppenübungsplatzes zunächst vier und 
- nach Zusammenlegung - drei Pirschbezirke an im Wesentlichen 
idente Personengemeinschaften vergeben (Gesamtfläche 1 . 1 29 ha, 
Abschussquote mindestens 1 6 1  Stück Schalenwild). Das Entgelt für 
die Überlassung betrug 201 2  insgesamt rd. 60.000 EUR (ohne Rabane). 

Laut einem internen Bericht des BMLVS vom Oktober 201 J waren die 
Größe einzelner Pirschbezirke und deren hoher Preis geeignet, poten
zielle Interessenten von der Angebotslegung abzuhalten. Die Größe 
der Pirschbezirke erschwerte zudem die Ausübung der Jagdaufsicht 
durch das ressorteigene Personal. Im Bericht wurde daher vorgeschla
gen, k.leinere Pirschbezirke zu vergeben. 

28.2 Der RH beanstandete. dass Vorgaben für die Einrichtung von Pirsch
bezirken - insbesondere hinsichtlich Größe, Anzahl und Vergabe - in 
der Jagdbetriebsordnung für den Truppenübungsplatz auS 2010 weit
gehend fehlten. 

Weiters k.ritisierte er, dass die Größe und der Preis einzelner Pirschbe
zirke gemäß den Unterlagen des BMLVS geeignet waren, potenzielle 
Interessenten abzuhalten und damit den Wenbewerb einzuschränken. 
Zudem war bei großen Pirschbezirken die Ausübung der Jagdaufsicht 
durch das ressorteigene Personal erschwert. 
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Darüber hinaus beanstandete der RH, dass seit der Erstvergabe ftir 
die Jahre 2009/2010 keine Ausschreibung von Pirschbezirken mehr 
erfolgt war. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, in der Jagdbetriebsordnung für 
den Truppenübungsplatz aus 2010 Regelungen über die Einrichtung 
von Pirschbezirken - insbesondere hinsichtlich Größe, Anzahl und 
Vergabe - vorzusehen. 

Weiters empfahl er, kleinere Pirsch bezirke zu vergeben, um den poten
ziellen Bieterkreis zu vergrößern und die Wahrnehmung der Jagdauf
sicht durch ressorteigenes Personal zu erleichtern. 

Darüber hinaus empfahl er, Pirschbezirke auf dem Truppenübungsplatz 
in regelmäßigen Abständen auszuschreiben, um Vergaben im Wettbe
werb mit angemessenen Preisen sicherzustellen. 

28.3 Das BMLVS teilte mit, dass es die Empfelll!lIIgen des RH im Rahmen 

des laufenden Rejormprozesses mit einbeziehen werde. Die Absclruss

übereinkommen die Pirschbezirke betreffend seien überarbeitet rvorden 

und würden einer vertragsreclrtlichen Prüfung unrerzogen. 

Preisnachlässe 

29.1 Die Erstverträge für die Pirschbezirke ftir 2009 wurden mit Wirkung 
vom I .  Juni 2009 abgeschlossen (ohne Preisnachlässe). Für 201 1  wurde 
bei einem Vertrag, der erst im September 201 1  zustande karn, wegen des 
späten Vertragsabschlusses ein Preisnachlass von 20 % (rd. 2.000 EUR) 
gewährt. 

Für 201 2  wurden Verträge ftir ftinfPirschbezirkejeweils mit I .  April 201 2  
abgeschlossen und daftir zeitlich aliquotierte Preisnachlässe von 25 % 
(insgesamt rd. 23.000 EUR) gewährt. In der vertragslosen Zeit (Jänner 
bis März) hättejedoch ausjagdrechtlichen Gründen (Schonzeiten) nur 
Schwarzwild bejagt werden können. Rot-, Reh- und Muffelwild waren 
in dieser Zeit geschont und durften nicht bejagr werden. 

29.2 Der RH beanstandete die verspäteten Vertragsabschlüsse für Pirsch
bezirke in den Jahren 201 1  und 201 2. Weiters kritisierte er, dass die 
Gewährung eines Preisnachlasses von 25 % (Einnahmenverzicht 
rd. 23.000 EUR) ftir ftinf Pirschbezirke im Jahr 201 2  nicht nachvoll
ziehbar war, weil in der vertragslosen Zeit wegen Schonzeiten nur 
Schwarzwild hälte bejagt werden können. 

B u nd 2015/13  
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Der RH emprahl dem BMLVS. die zeitgerechte Vergabe von Pirschbe
zirken sicherzustellen. 

Weiters emprahl der RH. sicherzustellen. dass in den Pirschbezirksver
trägen keine sachlich nicht nachvollziehbaren Preisnachlässe gewährt 
werden. 

29.3 Laur Srellungnalrme des BMLVS seien die Abschussübereinkommen die 

Pirschbezirke berreffend überarbeirer worden und würden einer ver

rragsrerlrr/ichen Prüfung unrerzogen. /n den neuen Pirschbezirksver

rrägen seien Preisnachlässe nichr mehr vorgeseIren. 

Verwertung des Wildbrets in den Pirschbezirken 

30.1 Das Wildbret ging nach den Bestimmungen der Pirschbezirksverträge 
in das Eigentum der Abschussnehmer über. Nach der Jagdbelriebsord
nung fUr den Truppenübungsplatz aus 2010 war dagegen die Abgabe 
des Wildbrets an das BMLVS vorgesehen. 

30.2 Der RH kritisierte. dass die in den Pirschbezirksverträgen enthaltene 
Bestimmung. wonach das Eigentum am Wildbret aur die Abschuss
nehmer überging. im Widerspruch zur Jagdbetriebsordnung fUr den 
Truppenübungsplatz aus 2010 stand und fUr das BMLVS nachteilig war. 
weil dem Ressort dadurch Einnahmen aus der Veräußerung des Wild
brets entgingen und die Kontrolle über die Anzahl des in den Pirsch
bezirken tatsächlich erlegten Wilds erschwert war. 

Der RH emprahl dem BMLVS. in den Pirschbezirksverträgen entspre
chend der Jagdbetriebsordnung fUr den Truppenübungsplatz aus 2010 
zu regeln. dass das Wildbret beim Truppenübungsplatz abzulierern ist. 

30.3 Laur Srellungnahme des BMLVS würde die Empfehlung des RH im 

Rahmen des laufenden Refonnprozesses mir einbezogen. 

31.1  Der TruppenÜbungsplatz verfUgte über fUnr Steinbruche. von denen 
vier im Eigentum der Republik Österreich standen und einer seit 2001 
gepachtet war. Für den Betrieb der Steinbruche war ein Bediensteter 
des BMLVS eingeteilt. 

Das abgebaute Steinbruchmaterial (Schoner- und Schütlmalerial) 
diente insbesondere dem Eigenbedarf (Instandhaltung und Instand
selzung von Schutzwällen und des rd. 520 km umrassenden Straßen-
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und Forsrwegenetzes aur dem Truppenübungsplatz). Aus dem Verkaur 
wurden Einnahmen von rd. 1 3.000 EUR erzielt (201 2). 

Das Projektprogramm legte flir die Jahre 2008 bis 201 1  eine jährliche 
Abbaumenge von 1 20.000 t rest. Für das Jahr 201 2  enthielt es keine 
Zielvorgaben. Im Vergleich zu den Zielvorgaben wurden in den Jah
ren 2008 bis 201 2  rolgende Mengen abgebaut : 

Tabelle 13: Abbaumengen in den Steinbrüchen des Truppenübungsplatzes 

Soll 

Ist 

QueUen: BMlVS; RH 

Personalverwaltung 

Mehrdienstleistungen 

386 

2008 

120.000 

92.200 

2009 

120.000 

86.400 

2010 

in t 

120.000 

96.600 

2011 

120.000 

128.300 

2012 

k.A. 

118.100 

Die Unterschreitung der Zie1werte in den Jahren 2008 bis 2010 von bis 
zu 28 'lb war laut BMLVS überwiegend aur den geringeren Bedarf an 
Steinbruch material im Bereich des Truppenübungsplatzes zurückzu
führen, weil Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen inrolge 
Fahrzeug-, Maschinen- und Personalmangels beim Truppenübungs
platz nur eingeschränkt errolgten. 

3 1 . 2  Der RH verwies hinsichtlich der Steinbrüche am Truppenübungs
platz kritisch aur die Abweichungen von bis zu 28 'lb zwischen den 
Zielvorgaben und den tatsächlich realisierten Abbaumengen in den 
Jahren 2008 bis 2010 sowie aur die rehlenden Zielvorgaben für das 
Jahr 201 2. 

Der RH emprahl daher dem BMLVS, die Abbaumengen in den Stein
brüchen des Truppenübungsplatzes nachvollziehbar zu planen und 
restzulegen. 

3 1 .3 wut Stellungnalrme des BMLVS würden die Empfelllungen des RH im 

Ra 11111 eil des laufenden Reformprozesses mit einbezogen. 

32.1 Der Truppenübungsplatz flihrte keine Auswertungen im Personalwesen 
für Steuerungszwede, etwa hinsichtlich der EntwickJung der Mehr
dienstleistungen, durch, obwohl die Daten in elektronischer Form ver
fligbar waren. Der RH wertete die Mehrdienstleistungen am Truppen
übungsplatz und an der ehemaligen Heeresrorstverwaltung für die 
Jahre 2009 bis 201 3 wie rolgt aus: 

Bund 2015/ 1 3  
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Tabelle 14: Mehrdienstleistungen am Truppenübungsplatz (ohne Heeresforstverwaltung) 

Ausbildung 

Journaldienst 

Sonstige Überstunden 

Summ. 

QueUen: BMLVS: RH 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009/2013 

Anzahl in Stunden in '10 

6.703,09 4.215,38 2.405,00 1.188,50 2.286,25 - 66 

8.049,50 7.774,00 6.748,00 5.044,75 6.477,50 - 20 

16.081,94 13.867,41 9.820,34 10.237,66 11.229,39 - 30 

30.134,53 25.856,79 18.973,34 16.470,91 19.993,14 - 35 

Am Truppenübungsplatz verringene sich die Anzahl der Mehrdienst
leistungen von 2009 bis 20I J  um rd. 35 <\b. wobei sie 20I J aufgrund 
einer mehrwöchigen internationalen Übung wieder anstiegen. Die 
größte Reduktion erfolgte im Bereich der Ausbildung mit rd. 66 <\b; 
bei den Journaldiensten lag die Reduktion bei rd. 20 <\b, bei den sons
tigen Überstunden bei rd. 30 <\b. 

1m Bereich der ehemaligen Heeresforstverwaltung entwickelten sich 
die Mehrdienstleistungen wie folgt: 

Tabelle 15: Mehrdienstleistungen an der ehemaligen Heeresforstverwaltung 

2009 2010 2011 2012 2013' Veränderung 
2009/2013 

Anzahl in Stunden in '10 

Angestellte 7.493,75 6.001,00 4.918,75 4.524,00 3.353,90 - 55 

Arbeiter 214,00 647,00 634,00 696,00 365,50 + 71 

GeAmt 7.707,75 6.648.00 5.552.75 5.220,00 3.719,40 - 52 

DIe Personatverrechnung fur die Bediensteten der ehemaligen Heeresforstverwaltung erfolgte nach Integration in den 
Truppenubungsplau durch das Militarische Service zentrum 6 und somit weiterhin getrennt von der Personalverrechnung fur 

die Bediensteten des Truppenübungsplatzes. 

QueUen: BMLVS: RH 

Bund 201 5/1 3 

Bei den Bediensteten der ehemaligen Heeresforstverwaltung wurden die 
Mehrdienstleistungen der Angestellten im Wesentlichen durch Förster 
und Jäger erbracht. Die Mehrdienstleistungen wurden in Form einer 
Pauschale in Höhe von 3 5  <\b des monatlichen Brutto-Grundgehalts 
abgerechnet. Der Pauschale lagen keine nachvollziehbaren Grundla
gen zugrunde. 

Von 2009 bis 20I J  sank die Anzahl der tatsächlich geleisteten Mehr
dienstleistungen pro Person um durchschnittlich rd. 52 <\b. Bezogen 
auf die jeweilige Anzahl der Bediensteten. die Mehrdienstleistungen 
abgerechnet hanen, ergaben sich beim Truppenübungsplatz und bei der 
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ehemaligen Heeresforstverwaltung folgende durchschninl ich erbrach
ten Mehrdienstleistungen pro Person: 

Tabelle 16: Durchschnittliche Mehrdienstleistungen pro Person 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009/2013 

Anzahl in Stunden in "10 

Truppenübungsplatz! 124 98 77 69 59 - 52 

Heeresforstverwaltung 535 429 351 348 258 - 52 (Angestellter) 

Heeresforstverwaltung 6 18 20 25 14 + 133 (Arbeiter) 
I exklusive die ehemalige Heeresforstvtrwaltung 

Qu.ll.n: BMlVS: RH 

388 

Obwohl sich die Anzahl der tatsächlich geleisteten Mehrdienstleis
tungen bei den Angestellten der ehemaligen Heeresforstverwaltung 
von 2009 bis 201 3 um durchschnittlich rd. 52 'lb pro Person reduzien 
hatte. blieb die Höhe der Pauschale unveränden. 

32.2 Der RH kritisiene. dass der Truppenübungsplatz keine Auswenungen 
im Personalwesen rur Steuerungszwecke - etwa hinsichtlich der Ent
wicklung der Mehrdienstleistungen - durchfühne. 

Weiters kritisiene er. da s die Pauschale für die Mehrdienstleistungen 
der Angestellten der ehemaligen Heeresforstverwaltung in Höhe von 
35 'lb des monatlichen Brulto-Grundgehalt auf keinen nachvollzieh
baren Grundlagen beruhte und unveränden blieb. obwohl sich die 
Anzahl der tatsächlich geleisteten Mehrdienstleistungen von 2009 bis 
201 3 um durchschnittlich rd. 52 'lb pro Person reduziene. 

Der RH empfahl dem BMLVS. regelmäßige Aufzeichnungen im Perso
nalwesen. etwa hinsichtlich der Entwicklung der Mehrdienstleistungen. 
zu führen und diese für bedarfsorientiene Steuerungszwecke zu nutzen. 

Weiters empfahl er dem BMLVS. die Überstunden pauschale für die 
Angestellten der ehemaligen Heeresforstverwaltung anhand nachvoll
ziehbarer Grundlagen festzulegen und entsprechend zu reduzieren. 

32.3 Laut Srellungnaillne des BMLVS würden die Empfehlungen des RH im 

Rahmen des laufenden Refonnprousse mit eillbezogen. 

Bund 2 0 1 5 / 1 3  
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33.1 Das BMLVS fühne die Personalverwaltung für die kollektivvenragl ich 
Beschäftigten der Heeresforstverwaltung nach Integration in den Trup
penübungsplatz im Jahr 201 3  händisch. Erst im Jänner 2014, also ein 
Jahr nach der I ntegration, wurden die Bediensteten im elektronischen 
Personalinformationssystem (PERSIS) des BMLVS erfasst. 

33.2 Der RH kritisiene, dass das BMLVS die kollektivvenraglich Beschäf
tigten der ehemaligen Heeresforstverwaltung erst ein Jahr nach Inte
gration in den Truppenübungsplatz im elektronischen Personalinfor
mationssystem des Ressons erfasste. Das BMLVS hatte bis dahin keinen 
Überblick über den Gesamtpersonalstand des Truppenübungsplatzes 
und der Heeresforstverwaltung. 

Der RH empfahl dem BMLVS, die vollständige Erfassung der Bediens
teten im elektronischen Personalinformationssystem des Ressons 
sicherzustellen, um eine zweckmäßige Personalführung und Perso
nalverwaltung zu gewährleisten. 

33.3 Das BMLVS teilte mit, dass es immer einen Überblick über den aktu

ellen Personalstand des Truppenübungsplatze und der HeeresJorstver

waltung gehabt habe. Lediglich die Bediensteten mit Kollektivvertrag 

seim nicht in der zentralen rr. SOlidem separat venIJaltet wordeIl. 

33.4 Der RH entgegnete, dass das BMLVS die kollektivvenraglich Beschäf
tigten der ehemaligen Heeresforstverwaltung erst ein Jahr nach Inte
gration in den Truppenübungsplatz im elektronischen Personalinfor
mationssystem des Ressons erfasste. 

34.1 Die ehemalige Heeresforstverwaltung fühne Ende 201 2  drei Bestellungen 
über insgesamt ftinf geländegängige Fahrzeuge mit Forst- und Jagd
ausstattung mit einem Auftragswen von insgesamt 1 2 5.000 EUR 
(exklusive Umsatzsteuer) bei einem Auftragnehmer durch. Die Bestel
lungen erfolgten unter Verwendung der Oirektvergabeplattform der 
Bundesbeschaffung GmbH. Der Gesamtauftragswen lag über der ftir 
Oirektvergaben nach § 41 BundesvergabegeselZ 2006 (BVergG 2006)26 

zuläs igen Höchstgrenze von 100.000 EUR (exklusive Umsatzsteuer). 
Der Bestellantrag enthielt einen Aktenvermerk. wonach der Auftrag 
auf Weisung des Leitenden Forstorgans im Militärischen Immobilien
managementzentrum auf drei Teilaufträge mit jeweils zwei bzw. einem 
Fahrzeug zu "splitten" sei. 

,. BGBI. I Nr. 17/2006 Ld.g.F. 
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34.2 Der RH kritisiene die ge plittete Beschaffung von ftinf Geländefahr
zeugen im Wege von Direktvergaben unter Umgehung der Bestim
mungen des BVergG 2006. 

34.3 Das BMLVS lIal.m die Kririk des RH zur Kenlllllis. 

35.1 Reparaturen von Heereskraftfahrzeugen des Truppenübungsplatzes und 
deren Abnahme erfordenen nach den im BMLVS geltenden Rege
lungen eine Freigabe durch dazu autorisiene Mitarbeiter des BMLVS 
nach Besichtigung des jeweiligen Fahrzeugs vor On. Die Verbuchung 
und Bezahlung der Rechnung erfolgte nach der Fahrzeugabnahme. 
Erst danach konnte das Fahrzeug im Logistiksystem des BMLVS zur 
I nbetriebnahme freigegeben werden. Diese Verwaltungsabläufe verur
sachten mehrwöchige bis mehrmonatige Stehzeiten von Fahrzeugen. 

35.2 Der RH kriti iene die Vorschriften und Abläufe ftir die Instandsetzung 
von Heereskraftfahrzeugen, die einen hohen Verwaltungsaufwand und 
lange Stehzeiten verursachten. 

Der RH empfahl dem BMLVS, die Vorschriften und Abläufe ftir die 
Instandsetzung von Heereskrartfahrzeugen zu vereinfachen und deren 
Stehzeiten möglichst kurz zu halten. 

35.3 Das BMLVS reilre mir, dass es bemühr sei, die Sreh- und Illsrandsel

zUlIgszeiren von HeereskraJIJahrzeugell durch lauJende Evaluienmgen 

ulld Oprimierungsmaß,rahmen zu verkürzen. 

36.1 ( I )  Aufgrund der Integration der Heeresforstverwaltung in den Trup
penübungsplatz im Jahr 201 3  wurden die Fahrzeuge der Heercsforst
verwaltung zu Heere fahrzeugen27 und mussten daher von zivilen 
Kennzeichen (.zr ftir Zwettl) auf Sachbercichskennzeichen (.BH") 
umgemeldet werden. Heeresfahrzeuge durften jedoch nur von Inha
bern einer Heereslenkberechtigung (Heeresftihrerschein) gelenkt wer
den.28 

In der Folge mussten 25 Bedienstete der ehemaligen Heeresforstverwal· 
tung, von denen 1 5  bereits im Besitz einer zivilen Lenkberechtigung 
ftir die Klasse C waren, eine Ausbildung ftir die lIeereslenkberechti
gung in der Dauer von bis zu sieben Wochen absolvieren. Die Mehr· 

17 H«rt'Sfahrzt'Ug Ist ein Kr;;Jftfahruug odt'r ('In Anhanger. das zur Vtrwtndung im Btrtich 

drs Bundtshttm: oder der Htt'fnvt'rwahung b<-stimmt Ist !§ 2 Abs_ 1 Z )8 Kranrahr· 

gts<u 1967. BGB\. Nr. 267/ '967 i.d.g.F.). 

" § .  Ab,. 1. Z 6 und § 22 FOh,mch<Jngr,m. BGB\. 1 Nr. 1 20/1997 l.d.g.F. 
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zahl der Bediensteten benötigte die Heereslenkberechligung nur zum 
Lenken jener Fahrzeuge, die sie auch bisher schon im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit bei der Heeresforstverwaltung gelenkt hatten. 

Zwischen dem Zeitpunkt der Ummeldung der Fahrzeuge im Jän
ner 201 3  und dem Erwerb der Heereslenkberechtigung im Laufe des 
Jahres 201 3  konnten die betroffenen Bedien teten ihrer Erwerbstä
t ig.keit daher nur eingeschränkt nachgehen. Zur vorübergehenden 
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes für die Zeit unmittelbar nach 
Eingl iederung der Heeresforstverwaltung ordnete der Kommandant 
des Truppenübungsplatzes im Dezember 201 2 die Einschulung vOn 
zehn Rekruten und fünf Bediensteten auf Pick-up-Fahrzeuge der 
Heeresforstverwaltung an, damit diese im Bedarfsfall als Kraftfahrer 
- z.B. für die Forstarbeiter und Berufsjäger - einge etzt werden konn
ten. 

(2) Grundlage für die Ausbildungsmaßnahmen waren die Heereslenk.
berechtigungsverordnung 201 329 und umfangreiche ressortinteme 
Durchführungsbestimmungen. Die Verordnung wies Regelungslücken 
auf, weil die in § 5 Abs. 2 aufgelisteten Ausbildungsarten (Einwei
sung, Kraftfahrausbildung Typ I und 11) nicht näher defmiert waren. 
Die Inhalte der Ausbildungen waren lediglich in heeresinternen Vor
schriften festgelegt. 

36.2 Der RH kritisierte, dass Bedienstete der ehemaligen Heeresforstver
waltung aufgmnd der organisatorischen Integration in den Truppen
übungsplatz im Jahr 201 3  eine umfassende Ausbildung zum Erwerb der 
Heereslenkberechtigung absolvieren mus ten, auch wenn sie eine zivile 
Lenkberechtigung für die überwiegend schon bisher gelenkten Fahr
zeuge und langjährige Fahrpraxis besaßen. Weiters kritisierte der RH 
die Regelungslücken in der Heereslenkberechtigungsverordnung 201 3. 

Der RH empfahl dem BMLVS, die Vorschriften über den Erwerb der 
Heereslenkberechtigung im Hinblick auf Umfang und Dauer zu eva
luieren und Abweichungen von den zivilen führerscheinrechtlichen 
Bestimmungen nur im unbedingt notwendigen Ausmaß vorzusehen. 
Dabei wären der mehljährige Besitz einer zivilen Lenkberechtigung 
und der Nachweis entsprechender Fahrpraxis zu berücksichtigen. 

Weiters empfahl der RH dem BMLVS, die Regelungslücken in der 
Heereslenkberechtigungsverordnung 201 3 hinsichtlich der Führer
scheinausbildung zu schließen. 

l'l BGBL 11 Nr. 422/2012 
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]6.] Das BMLVS leille mil, dass es keinen unmille/baren Handlungsbedarf 

sehe. Vorkemw,isse würden bei Besirz einer zivileIl Lellkberechrigullg 

allerkanlll. Die prakrische A usbildullgszeir sei gegenüber dem Neuer

werb eiller Lellkberechrigung deurliel, kürzer. 

Die Definilionen und AnwendungeIl der Ausbildullgsfonnen seien ill 

deli jeweils gü/rigell Durchjiihrullgsbesrimmungen für die Kraftfahr

ausbildullg geregeir. Eine Dejillirionell ill der Heeresienkberechiigullgs

verordllung sei niel,r erforderlich.  

]6.4 Der RH entgegnete dem BMlVS. dass 25 Bedienstete der ehemaligen 
Heeresforstverwaltung, die überwiegend im Besitz einer zivilen lenk
berechtigung für die Klasse C waren, eine bis zu ieben Wochen dau
ernde Ausbildung zu absolvieren hatten. Vorkenntnisse wurden dabei 
bum angerechnet. 

Weiters entgegnete der RH, dass die Heereslenkberechtigungsverord
nung 201 3 offenkundige Regelungslücken hatte, weil die Verordnung 
(§ 5 Abs. 2) zwar ausdrücklich verschiedene Ausbildungsanen (Ein
weisung, Kraftfahrausbildung Typ I und 11) bezeichnete, d iese aber 
nicht näher defmiene. Die inhaltliche Festlegung der Ausbildungs
anen durch heere interne Vorschriften war daher nicht ausreichend. 

]7.1 DerTruppenübungsplatz venugle über eine Brandschutz- und Feuer
löschordnung. Die e sah vor. dass im Brandfall die zivile Feuerwehr 
zum Zwecke der Brandbekämpfung zu verständigen war. Wirkungs
möglichkeiten fUr zivile Feuerwehrlträfte bestanden nur außerhalb von 
blindgängergefahrdeten Bereichen (Zone Cl. Der Truppenübungsplatz 
selbst verfUgte über einen Brandschutzzug (.TÜPl-Feuerwehr'), des
sen Aufgabe insbesondere der Brand chutz im Rahmen des Schieß
und Ausbildungsbctriebes war. Der Brandschutzzug verfUgte jedoch 
über keine spl ittergeschützten Fahrzeuge. weshalb ihm eine Brandbe
kämpfung in blindgängergefahrdeten Geländetei!en (Zonen A und B) 
aufgrund der Vorschriftenlage nicht möglich war. 

Im Jahr 2005 hatte das BMlVS Planungen zur Beschaffung von Brand
schutzfahrzeugen für alle Bedarfsträger des Bundesheeres eingeleitet. 
Der Kommandant des Truppenübungsplatzes wies auf die mangelnde 
VerfUgbarkeit geeigneter Fahrzeuge Flir den Einsatz im blindgänger
gefahrdeten Bereich hin. Im Entwurf fUr ein Planungsdokument des 
BMlVS vom März 201 3 war fUr den Truppenübungsplatz die Beschaf
fung entsprechender Fahrzeuge vorge ehen. Zur Zeit der Gebarungs
überprüfung waren die Planungen im BMlVS noch nicht abge ch!os
sen. 

Bund 2015/13  
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37.2 Der RH wies kritisch auf das Sicherheitsdeftzit bei der Brandbekämp
fung im blindgängergefährdeten Bereich hin. Ebenso Itritisiene er die 
lange Dauer des Planungsablaufes hinsichtlich der alIralligen Beschaf
fung von Brandschutzfahrzeugen. 

Der RH empfahl dem BMLVS, im Hinblick auf das Sicherheitsdeftzit bei 
der Brandbekämpfung im blindgängergefährdeten Bereich des Trup
penübungsplatzes ehestmöglich eine Entscheidung über die Beschaf
fung von geeigneten Löschfahrzeugen zu treffen. 

37.3 Da BMLVS /la/tm die Kritik des RH zur Kenlltnis. 
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38 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen an das 
BMLVS hervor: 

( I )  Die Wirtschaftsbereiche des Truppenübungsplatzes Allentsteig 
wären unter Einsatz eines geeigneten Rechnungswesens organisa
torisch zusammenzuführen. um eine Führung unter organisatorisch 
und fachlich einheitlicher Verantwortung zu ermöglichen. (TZ 3 )  

(2) Der Proze s der Ausgliederung der Forst- und Jagdaufgaben des 
Truppenübungsplatzes an die Österreichische Bundesforste AG wäre 
- insbesondere im Hinblick auf eine wirtschaftliche Betriebsfüh
rung und die S icherung der fachlichen Kompetenz - wieder aufzu
greifen; gleichzeitig wäre das in diesen Bereichen einge etzte Per
sonal des BMLVS entsprechend zu reduzieren. (TZ 3) 

(3)  Es wäre von der militärisch geprägten Führungsstruktur des 
Truppenübungsplatzes abzugehen und eine nach fachlichen Gesichts
punkten ausgerichtete Führungsstruktur zu implementieren. Dabei 
wären planende und durchführende Aufgaben grundsätzlich fach
bezogen in jeweil einer Organi arionseinheit mit ausgewogener 
Führungsspanne zusammenzufassen. (TZ 4) 

(4) In den AnforderungsprofIlen an die Führungskräfte des Trup
penübungsplatzes wäre rechtliche bzw. wirtschaftliche Kompetenz 
vorzu ehen. (TZ 5) 

(5) Es wäre sicherzustellen. dass eingerichtete Aufsichtsorgane die 
ihnen zugeordneten Kontroll- und Steuerungsaufgaben in effek
tiver Wei e wahrnehmen. (TZ 9) 

(6) 1m Sinne einer transparenten Geschäftsgebarung wäre für den 
Truppenübungsplatz eine nach Wirtschaftsbereichen (insbesondere 
Forst. Jagd. Landwirtschaft und Landschaftspflege sowie Steinbruch) 
getrennte aussagekräftige Ko ten- und Leistungsrechnung einzu
richten und diese als Steuerungsinstrument zu nutzen. um eine 
Führung nach belTiebswirtschafllichen Ge ichtspunkten sicherzu-
teIlen. (TZ 1 0) 

(7) Zielvorgaben für die Bewirtschaftung des Truppenübungsplatzes 
wären zeitgerecht zu erstellen und anzuordnen. (TZ 1 1 )  
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Truppenübungsplatz Allentsteig 

(8) Eine jährliche Gesamtplanung der Schieß- und Übungstätigkeit 
des Bunde heeres wäre zu erstellen. um die Zuweisung der Truppe 
zu den einzelnen Truppenübungsplätzen und somit deren Auslas
tung und Kapazitäten zu optimieren. (TZ 1 2) 

(9) Es wären einheitlicbe. IT -unterstützte Aufzeichnungen über die 
Auslastung der Scbieß- und AusbildungsanJagen auf dem Truppen
übung platz zu führen. (TZ 1 2) 

( 10) Es wären aussagekräftige Aufzeichnungen über die Auslastung 
der Unterkünfte am Truppenübungsplatz zu führen und geeignete 
Kennzahlen für die Planung und Steuerung der Belegung der Unter
künfte an Truppenübung plätzen zu entwickeln. (TZ I J)  

( 1 1 )  Es wäre sicherzustellen. dass ein neuer mittelfristiger forstlicher 
Managementplan (forstliches Operat) für den Truppenübungsplatz 
erstellt und in periodischen Abständen aktualisiert wird. (TZ 1 4) 

( 1 2) Für den Truppenübungsplatz wäre eine wirtschaftliche und 
nachhaltige Forstbewirtschaftung sicherzustellen und die Erreichung 
der Zielvorgaben regelmäßig zu evaluieren. (TZ 1 5) 

( I  J) Sämtliche geschlägerten Holzmengen auf dem Truppenübungs
platz wären durch ressorteigenes Personal zu dokumentieren und 
zu kontTollieren. (TZ 1 6) 

( 1 4) Holzschlägerungsunternehmen wären zur Vorlage der Proto
kolle der Holzerntemaschinen über die geschlägerten Holzmengen 
zu verpflichten. um die Holzmengen von der Schlägerung bis zum 
Sägewerk lückenlos nachvollziehen zu können. (TZ 1 6) 

( 1 5) Holzeinschlagsmengen und Holzverkaufsmengen wären nach
voUziehbar zu planen und fe tzulegen. (TZ 1 7. 1 8) 

( 1 6) Bei der Vergabe von Holzschlägerungen wäre die Einhaltung 
der Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes 2006 sicherzustel
len. Holzverkäufe wären grund ätzlich auszuschreiben. (TZ 1 7 .  1 8) 

( 1 7) Maßnahmen wären zu setzen. um die im Endbericht der Unter
suchungskommission vom März 201 4  aufgezeigten Schwachstellen 
bei der Vergabe und Abwicklung von Holzschlägerungen und Holz
verkäufen am Truppenübungsplatz zu beseitigen. (TZ 1 9) 
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( 1 8) Brachliegende Acker- und Griinlandnächen in blindgängerge
fahrdeten Räumen des Truppenübungsplatzes wären ehestmöglich 
einer Nutzung (z.B. durch Blindgängerräumung und Verpachtung) 
zuzufiihren. (TZ 3, 20) 

( 1 9) Zur Steigerung der Einnahmen wäre eine Entscheidung über 
die Umwandlung der kampfmitlelbelasteten Zone B des Truppen
übungsplatzes in landwirtschaftliche Nutznäche und dazu erfor
derliche Maßnahmen unter Kosten-Nutzen-Abwägungen zu tref
fen. (TZ 20) 

(20) Die Gestaltung von Pachtverträgen wäre zu optimieren. Dabei 
wäre sicherzustellen, dass beim Abschluss von Pachtverträgen ent
sprechende Kündigungsmöglichkeiten (ordenUiches Kündigungsrecht 
bzw. Kündigung bei Unzweckmäßigkeit der Verpachtung) vorgese
hen sind. (TZ 3. 2 1 )  

( 2 1 )  Die Erfiillung behördlicher Abschusspläne wäre sicherzustel
len, um den Wildbestand und die damit verbundenen Wildschäden 
in einem vertTetbaren Ausmaß zu halten. (TZ 23) 

(22) Auf dem Truppenübungsplatz wären die Bereiche Jagd und For t 
personell klar zu trennen, um eine Konzentration der Bediensteten 
auf ihre jeweiligen Kernaufgaben zu erzielen. (TZ 24) 

(23) Es wäre sicherzustellen, dass die Auswahl der jagdlichen Hilfs
organe anhand einer transparenten Regelung mit nachvollziehbaren 
Kriterien erfolgt. (TZ 24) 

(24) Transparente Standards fiir die Vergabe von Einzelabschüssen 
und von Gesell chaftsjagden wären festzulegen. (TZ 25) 

(25) Riegeljagden wären vorrangig an zahlende Jagdgäste zu ver
kaufen und durch ressorteigenes Personal nur in AusnahmefalIen 
durchzufiihren. (TZ 25) 

(26) Über die Durchfiihrung von Riegeljagden, insbesondere durch 
eigenes Personal, wären detaillierte Aufzeichnungen zu fuhren (z.B. 
Begründung, Zeit, Ort/Gebiet, Teilnehmer, Anzahl an erlegtem Wild 
ete.). (TZ 25) 

(27) Bei Hegeabschüssen durch ressorteigenes Personal wäre die 
Einholung der in der JagdbelTiebsordnung fiir den Truppenübungs
platz aus 2010 vorgesehenen amtstierärztlichen Gutachten sicher
zustellen. (TZ 26) 
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